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THÜRINGER LANDTAG
4. Wahlperiode 13.06.2007

Druck: Thüringer Landtag, 19. Juli 2007

G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Thüringer Gesetz über den Vollzug der Jugendstrafe
(Thüringer Jugendstrafvollzugsgesetz - ThürJStVollzG -)

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Gesetz stellt die verfassungsrechtlich erforderliche gesetzliche
Grundlage für den Jugendstrafvollzug dar. Dieser greift ebenso wie der
Erwachsenenvollzug in Grundrechte der Gefangenen ein und steht da-
mit unter dem Vorbehalt des Gesetzes. Weil es bislang an einer gesetz-
lichen Grundlage fehlte, hat das Bundesverfassungsgericht mit Urteil
vom 31. Mai 2006 den Gesetzgeber aufgefordert, diesen verfassungs-
widrigen Zustand zu beenden, wofür es eine Frist bis zum 31. Dezem-
ber 2007 gesetzt hat (BVerfG, 2 BvR 1673/04 und 2 BvR 2402/04 - NJW
2006, S. 2093 bis 2098). Dieser Forderung wird mit dem vorliegenden
Gesetz Rechnung getragen.

Die bisherigen Regelungen über den Jugendstrafvollzug sind unzurei-
chend. Sie sind lückenhaft und über verschiedene Gesetze verstreut.
Die Grundsätze und einige organisatorische Regelungen finden sich im
Jugendgerichtsgesetz (§§ 91, 92 JGG), Bestimmungen über das ge-
richtliche Verfahren im Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsge-
setz (§ 23 ff. EGGVG). Das Strafvollzugsgesetz enthält für den Jugend-
strafvollzug Regelungen über das Arbeitsentgelt, die Ausbildungsbeihil-
fe und den unmittelbaren Zwang (§§ 176, 178 StVollzG). Die nähere
Ausgestaltung des Vollzugs ist nicht in diesen Bestimmungen, sondern
in den am 15. Dezember 1976 erlassenen bundeseinheitlichen Verwal-
tungsvorschriften zum Jugendstrafvollzug geregelt. Letztere genügen
nicht dem Gesetzesvorbehalt.

Ein Rückgriff auf das geltende Strafvollzugsgesetz kommt nicht in Be-
tracht. Schon bei Erlass des Strafvollzugsgesetzes im Jahre 1976 wur-
de davon ausgegangen, der Jugendstrafvollzug sei aufgrund seiner struk-
turellen Unterschiede gesondert zu regeln. Die Ausgangsbedingungen
bei den zur Jugendstrafe Verurteilten sind andere als bei den zur Frei-
heitsstrafe Verurteilten. Dies hat auch das Bundesverfassungsgericht
ausdrücklich betont: Jugendliche haben ein anderes Zeitempfinden und
leiden typischerweise stärker unter der Trennung von ihrem gewohnten
sozialen Umfeld und unter erzwungenem Alleinsein. In ihrer Persönlich-
keit sind sie regelmäßig weniger verfestigt als Erwachsene. Dies trifft
jedenfalls bei einem noch jugendhaften Entwicklungsstand größtenteils
auch auf Heranwachsende zu. Das Gesetz berücksichtigt die Tatsache,
dass zurzeit etwa 90 vom Hundert der Gefangenen, die zur Jugendstra-
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fe verurteilt sind, über 18 Jahre alt sind. Es setzt sich mit den Problemen
des aktuellen Jugendstrafvollzugs auseinander, die insbesondere mit
erhöhter Gewaltbereitschaft, elementaren Bildungsdefiziten und steigen-
der Drogensucht der Gefangenen zusammenhängen.

Das Bundesverfassungsgericht hat vor dem Hintergrund, dass das Ziel
der Befähigung zu einem straffreien Leben in Freiheit für den Jugend-
strafvollzug ein besonders hohes Gewicht hat, konkrete Anforderungen
an ein Jugendstrafvollzugsgesetz gestellt. Dessen Regelungen müssen
auch an völkerrechtlichen Vorgaben und internationalen Standards mit
Menschenrechtsbezug gemessen werden.
Andernfalls kann dies "auf eine den grundrechtlichen Anforderungen nicht
entsprechende Gewichtung der Belange der Inhaftierten" hindeuten.

Wesentliche Anstöße für die Fortentwicklung eines humanen, zeitge-
mäßen und konsequent am Erziehungsgedanken ausgerichteten Ju-
gendstrafvollzugs ergeben sich aus folgenden Erwägungen:

1. Die Gestaltung des Vollzugs muss in besonderer Weise auf soziales
Lernen sowie die Ausbildung von Fähigkeiten und Kenntnissen, die
einer künftigen beruflichen Integration dienen, ausgerichtet sein. Der
Staat muss hinreichend konkretisierte Vorgaben zu solchen Vollzugs-
bedingungen und Maßnahmen treffen, denen ein hohes Wirksamkeits-
potential in Bezug auf das Erreichen des Vollzugsziels zukommt, und
zugleich dafür Sorge tragen, dass die erforderliche Ausstattung mit
den personellen und finanziellen Mitteln kontinuierlich gesichert ist.

2. Die besondere Bedeutung von Familienbeziehungen und die Not-
wendigkeit, diese aus der Haft heraus zu pflegen, ist ein weiteres
Kernelement. Ein besonderer - über die Situation im Erwachsenen-
vollzug hinausgehender - Regelungsbedarf besteht hier mit Blick auf
ausreichende Besuchsmöglichkeiten.

3. Pflichtverstöße bedürfen eines Sanktionierungssystems, das auf den
Erziehungsgedanken Bezug nimmt. Eine Disziplinierung allein reicht
nicht aus.

4. Wesentlich für einen modernen Jugendstrafvollzug ist die Notwen-
digkeit, Strukturen innerhalb der Anstalt zu schaffen, die zum einen
das soziale Lernen unterstützen, zum anderen aber auch die Ge-
fangenen vor wechselseitigen Übergriffen und subkulturellen Einflüs-
sen schützen.

5. Der Jugendstrafvollzug ist in ein wirksames Resozialisierungskon-
zept einzubetten; diesem sind realitätsgerechte Annahmen und Prog-
nosen zugrunde zu legen. Es muss flexibel auf veränderte gesell-
schaftliche Entwicklungen ebenso reagieren können wie auf verbes-
serte wissenschaftliche Erkenntnisse. Damit geht einher, dass der
Jugendstrafvollzug und seine Maßnahmen und Programme regel-
mäßig einer Wirksamkeitskontrolle unterworfen werden.

Die Gesetzgebungsbefugnis für den Jugendstrafvollzug liegt nach Arti-
kel 70 Abs. 1 des Grundgesetzes seit dem 1. September 2006 bei den
Ländern. Für bestimmte Regelungsmaterien, die zumindest mittelbar
auch den Jugendstrafvollzug betreffen, behält der Bund weiterhin die
konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis. Dies betrifft den gerichtlichen
Rechtsschutz, der gegenwärtig in § 23 ff. EGGVG geregelt ist. Er zählt
zum Bereich des gerichtlichen Verfahrens im Sinne des Artikels 74 Abs. 1
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Nr. 1 des Grundgesetzes. Gleiches gilt für den Vollzug der Jugendstrafe
bei Volljährigen nach den Vorschriften des Strafvollzuges für Erwachse-
ne (§ 92 Abs. 2 und 3 JGG). Als vollstreckungsrechtliche Maßnahme
gehört sie zum Bereich des Strafrechts im Sinne des Artikels 74 Abs. 1
Nr. 1 des Grundgesetzes.

B. Lösung

Es wird ein in sich geschlossenes Thüringer Jugendstrafvollzugsgesetz
vorgelegt. Es hat die in § 91 JGG aufgeführten Grundsätze im Wesent-
lichen übernommen, diese insbesondere bei der Formulierung des Voll-
zugsziels aber geringfügig modifiziert. Unter Berücksichtigung der be-
sonderen Bedürfnisse der zu Jugendstrafe Verurteilten sind außerdem
die Regelungen des Strafvollzugsgesetzes überprüft worden. Das vor-
liegende Gesetz übernimmt solche Regelungen, die altersunabhängig
erforderlich sind. Es enthält grundsätzlich keine Verweisungen auf an-
dere Gesetze, sondern ist aus sich heraus verständlich. Damit ist es für
die Praxis einfach handhabbar.

Das Gesetz legt als Vollzugsziel fest, die Gefangenen zu einem Leben
ohne Straftaten in sozialer Verantwortung zu befähigen. Die gesamte
Vollzugsgestaltung hat sich an diesem Vollzugsziel auszurichten. Zugleich
hat der Vollzug die Aufgabe, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu
schützen.

Das Gesetz steht mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben des Grund-
gesetzes in Einklang. Völkerrechtliche Vorgaben und internationale Stan-
dards mit Menschenrechtsbezug wie der Internationale Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 1966 und die Euro-
päische Konvention der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. No-
vember 1950 sind beachtet worden. Darüber hinaus erfüllt das Gesetz
die Forderungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen (VN) über
die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 und des VN-Überein-
kommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder er-
niedrigende Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 1984. Auch hat
sich das Gesetz an den VN-Regeln über die Mindestgrundsätze für die
Behandlung der Gefangenen von 1955, zur Jugendgerichtsbarkeit vom
29. November 1985 (so genannte "Beijing Rules") und zum Schutz von
Jugendlichen unter Freiheitsentzug vom 14. Dezember 1990 orientiert.
Schließlich sind die Empfehlungen des Europarats zum Freiheitsent-
zug, wie etwa die Empfehlung Rec (2006)2 des Ministerkomitees an die
Mitgliedstaaten über die Europäischen Strafvollzugsgrundsätze sowie
der 9. Allgemeine Bericht des Anti-Folter Komitees von 1998 zu Jugend-
lichen unter Freiheitsentzug beachtet worden.

C. Alternativen

keine

D. Kosten

Um den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts an einen ver-
fassungsgemäßen Jugendstrafvollzug gerecht zu werden, sind finanzi-
elle Mehraufwendungen unumgänglich. Personal- und Sachkosten ent-
stehen in unterschiedlichem Umfang, insbesondere aufgrund der fol-
genden Regelungen:
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- Einrichtung und Ausbau sozialtherapeutischer Abteilungen,
- Einzelunterbringung während der Ruhezeit,
- Unterbringung in Wohngruppen,
- Aufsicht und Betreuung während der Ausbildung, Arbeit und Freizeit,
- qualitativ und quantitativ erhöhtes Angebot an schulischer und beruf-

licher Ausbildung sowie Arbeit,
- Bereitstellung von Sportangeboten, die auch der Behandlung der

Gefangenen dienen, insbesondere der Einsatz von Sportpädagogen,
und Ermöglichung einer sportlichen Betätigung von zwei Stunden
pro Woche,

- reguläre Besuchszeiten von vier Stunden im Monat,
- zusätzliche Besuchsmöglichkeiten,
- Verstärkung der kriminologischen Forschung und Evaluation.

In welchem Umfang aufgrund des Gesetzes zusätzliche Personalkos-
ten entstehen, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Eine Notwendigkeit
zur personellen Verstärkung wird sich insbesondere für die Fachdienste
ergeben. Jedoch wird nicht jede Regelung, die bestimmte Standards
festlegt, automatisch auch zu personellem Mehrbedarf führen. Zum ei-
nen wird aus vollzuglichen Gründen bereits heute eine über den Min-
deststandard hinausgehende Betreuung gewährt, so dass sich die Än-
derungen des Rechtszustandes nur zum Teil Kosten erhöhend auswir-
ken werden. Andererseits hängt die Möglichkeit, Behandlungs-, Sport-
und Freizeitangebote anzubieten, stark von den räumlichen Gegeben-
heiten ab. Diese lassen derzeit in der Hauptanstalt Ichtershausen
insbesondere für die Bereiche Besuchsdurchführung, Freizeit- und Sport-
angebote nur eingeschränkte Maßnahmen zu, in der Zweiganstalt Wei-
mar sind nahezu keine Maßnahmen möglich. Mit dem Neubau der Ju-
gendstrafanstalt wird der gesetzlich geforderte Zustand vollumfänglich
realisiert werden können. Demgegenüber ist jedoch auch zu beachten,
dass der Vollzug der Jugendstrafe an zwei Standorten erhöhten Perso-
naleinsatz insbesondere in den Bereichen Pforte, Sicherheit und Quer-
schnittsaufgaben erfordert. Dieser derzeit notwendige verstärkte Per-
sonaleinsatz wird sich mit Inbetriebnahme der neuen Anstalt qualitativ
verschieben zu Gunsten einer verbesserten Ausstattung insbesondere
in den Fachdiensten.

Weiterhin erfordert die Umsetzung des Gesetzes erhebliche Aufwen-
dungen im Bereich der Bauinvestitionen. Diese wurden jedoch in weiten
Teilen bereits den bisherigen Planungen für den Neubau einer Jugend-
strafanstalt zugrunde gelegt. Soweit die notwendigen räumlichen Anfor-
derungen noch nicht Gegenstand der laufenden Neubauplanungen wa-
ren (beispielsweise Mehrbedarf an Besuchsräumlichkeiten), wird davon
ausgegangen, dass sie in die Planung einbezogen werden können, ohne
dass dies zu deutlichen Mehraufwendungen führen wird.

Eine Aussage zu den Auswirkungen auf die sonstigen Sach- und Be-
triebskosten ist derzeit nicht möglich.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Justizministerium.
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FREISTAAT THÜRINGEN
DER MINISTERPRÄSIDENT

An die

Präsidentin des Thüringer Landtags
Frau Prof. Dr.-Ing. habil. Dagmar Schipanski
Jürgen-Fuchs-Straße 1

99096 Erfurt

Erfurt, den 12. Juni 2007

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen Ent-
wurf des

"Thüringer Gesetzes über den Vollzug der Jugendstrafe
(Thüringer Jugendstrafvollzugsgesetz - ThürJStVollzG -)"

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen
am 21./22. Juni 2007.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Althaus
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Thüringer Gesetz
über den Vollzug der Jugendstrafe

(Thüringer Jugendstrafvollzugsgesetz - ThürJStVollzG -)
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Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz regelt den Vollzug der Jugendstrafe (Voll-
zug).

§ 2
Ziel und Aufgabe

Der Vollzug dient dem Ziel, die Gefangenen zu befähigen,
künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Strafta-
ten zu führen. Gleichermaßen hat er die Aufgabe, die All-
gemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen.

§ 3
Erziehungsauftrag, Vollzugsgestaltung

(1) Der Vollzug ist erzieherisch zu gestalten. Die Gefange-
nen sind in der Entwicklung ihrer Fähigkeiten und Fertig-
keiten so zu fördern, dass sie zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Lebensführung in Achtung
der Rechte Anderer befähigt werden. Die Einsicht in die
beim Opfer verursachten Tatfolgen soll geweckt werden.

(2) Personelle Ausstattung, sachliche Mittel und Organisa-
tion der Anstalt (§ 98 Abs. 1 Satz 1) werden an Zielsetzung
und Aufgabe des Vollzugs sowie den besonderen Bedürf-
nissen der Gefangenen ausgerichtet.

(3) Das Leben in der Anstalt ist den allgemeinen Lebens-
verhältnissen so weit wie möglich anzugleichen. Schädli-
chen Folgen der Freiheitsentziehung ist entgegenzuwirken.
Der Vollzug wird von Beginn an darauf ausgerichtet, den
Gefangenen bei der Eingliederung in ein Leben in Freiheit
ohne Straftaten zu helfen. Die Belange von Sicherheit und
Ordnung der Anstalt sowie die Belange der Allgemeinheit
sind zu beachten.

(4) Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse von
weiblichen und männlichen Gefangenen werden bei der
Vollzugsgestaltung und bei Einzelmaßnahmen berücksich-
tigt.
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§ 4
Pflicht zur Mitwirkung

Die Gefangenen sind verpflichtet, an der Erreichung des
Vollzugsziels mitzuwirken. Ihre Bereitschaft hierzu ist zu
wecken und zu fördern.

§ 5
Leitlinien der Erziehung und Förderung

(1) Erziehung und Förderung erfolgen durch Maßnahmen
und Programme zur Entwicklung und Stärkung der Fähig-
keiten und Fertigkeiten der Gefangenen im Hinblick auf
die Erreichung des Vollzugsziels.

(2) Durch differenzierte Angebote soll auf den jeweiligen
Entwicklungsstand und den unterschiedlichen Erziehungs-
und Förderbedarf der Gefangenen eingegangen werden.

(3) Die Maßnahmen und Programme richten sich insbe-
sondere auf die Auseinandersetzung mit den eigenen Straf-
taten, deren Ursachen und Folgen, die schulische Bildung,
berufliche Qualifizierung, soziale Integration und die ver-
antwortliche Gestaltung des alltäglichen Zusammenlebens,
der freien Zeit sowie der Außenkontakte.

§ 6
Stellung der Gefangenen

(1) Die Gefangenen unterliegen den in diesem Gesetz vor-
gesehenen Beschränkungen ihrer Freiheit. Soweit das
Gesetz eine besondere Regelung nicht enthält, dürfen ih-
nen nur Beschränkungen auferlegt werden, die zur Auf-
rechterhaltung der Sicherheit oder zur Abwendung einer
schwerwiegenden Störung der Ordnung der Anstalt uner-
lässlich sind.

(2) Vollzugsmaßnahmen sollen den Gefangenen erläutert
werden.

§ 7
Zusammenarbeit und Einbeziehung Dritter

(1) Alle in der Anstalt Tätigen arbeiten zusammen und wir-
ken daran mit, das Vollzugsziel zu erreichen.

(2) Die Anstalt arbeitet mit außervollzuglichen Einrichtun-
gen und Organisationen sowie Personen und Vereinen eng
zusammen, deren Mitwirkung die Eingliederung fördern
kann.

(3) Die Personensorgeberechtigten sind, soweit dies mög-
lich ist und dem Vollzugsziel nicht zuwiderläuft, in die Pla-
nung und Gestaltung des Vollzugs einzubeziehen.

§ 8
Soziale Hilfe

(1) Die Gefangenen werden darin unterstützt, ihre persön-
lichen, wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten zu
beheben. Sie sollen dazu angeregt und in die Lage ver-
setzt werden, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, ins-
besondere den durch die Straftat verursachten materiellen
und immateriellen Schaden wiedergutzumachen und eine
Schuldenregulierung herbeizuführen.
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(2) Die Gefangenen sollen, soweit erforderlich, über die
notwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung ihrer so-
zialversicherungsrechtlichen Ansprüche beraten werden.

Zweiter Abschnitt
Vollzugsplanung

§ 9
Aufnahme

(1) Mit den Gefangenen wird unverzüglich ein Zugangsge-
spräch geführt, in dem ihre gegenwärtige Lebenssituation
erörtert wird und sie über ihre Rechte und Pflichten infor-
miert werden. Ihnen ist die Hausordnung auszuhändigen.
Dieses Gesetz, die von ihm in Bezug genommenen Ge-
setze sowie die zu seiner Ausführung erlassenen Rechts-
verordnungen und Verwaltungsvorschriften sind den Ge-
fangenen auf Verlangen zugänglich zu machen.

(2) Beim Zugangsgespräch dürfen andere Gefangene in
der Regel nicht zugegen sein.

(3) Die Gefangenen werden alsbald ärztlich untersucht.

(4) Die Personensorgeberechtigten und das Jugendamt
werden von der Aufnahme unverzüglich unterrichtet.

(5) Die Gefangenen sollen dabei unterstützt werden, etwa
notwendige Maßnahmen für hilfsbedürftige Angehörige und
die Sicherung ihrer Habe außerhalb der Anstalt zu veran-
lassen.

§ 10
Feststellung des Erziehungs- und Förderbedarfs

(1) Nach der Aufnahme wird den Gefangenen das Ziel ih-
res Aufenthalts in der Anstalt verdeutlicht sowie das Ange-
bot an Unterricht, Aus- und Fortbildung, Arbeit, therapeuti-
scher Behandlung, Freizeit und Sport erläutert.

(2) Der Erziehungs- und Förderbedarf der Gefangenen wird
in einem Diagnoseverfahren ermittelt. Es erstreckt sich auf
die Persönlichkeit, die Lebensverhältnisse, die Ursachen
und Umstände der Straftat sowie alle sonstigen Gesichts-
punkte, deren Kenntnis für eine zielgerichtete Vollzugsge-
staltung und die Eingliederung der Gefangenen nach der
Entlassung notwendig erscheint. Erkenntnisse der Jugend-
gerichtshilfe und Bewährungshilfe sind einzubeziehen.

(3) Die Vollzugsplanung wird mit den Gefangenen erörtert.
Dabei werden deren Anregungen und Vorschläge einbe-
zogen, soweit sie dem Vollzugsziel dienen.

§ 11
Vollzugsplan

(1) Auf der Grundlage des festgestellten Erziehungs- und
Förderbedarfs wird regelmäßig innerhalb der ersten sechs
Wochen nach der Aufnahme ein Vollzugsplan erstellt.

(2) Der Vollzugsplan wird regelmäßig alle vier Monate auf
seine Umsetzung überprüft, mit den Gefangenen erörtert
und fortgeschrieben. Bei Jugendstrafen von mehr als drei
Jahren verlängert sich die Frist auf sechs Monate. Bei der
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Fortschreibung sind die Entwicklung der Gefangenen und
in der Zwischenzeit gewonnene Erkenntnisse zu berück-
sichtigen.

(3) Der Vollzugsplan und seine Fortschreibungen enthal-
ten je nach Stand des Vollzugs insbesondere folgende
Angaben:
1. die dem Vollzugsplan zugrunde liegenden Annahmen

zur Vorgeschichte der Straftaten sowie die Erläuterung
der Ziele, Inhalte und Methoden der Erziehung und
Förderung der Gefangenen,

2. Unterbringung im geschlossenen oder offenen Vollzug,
3. Zuweisung zu einer Wohngruppe oder einem anderen

Unterkunftsbereich,
4. Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Abteilung,
5. Teilnahme an schulischen, berufsorientierenden, qua-

lifizierenden oder arbeitstherapeutischen Maßnahmen
oder Zuweisung von Arbeit,

6. Teilnahme an therapeutischen Behandlungen oder an-
deren Hilfs- oder Fördermaßnahmen,

7. Teilnahme an Sport- und Freizeitangeboten,
8. Vollzugslockerungen und Urlaub,
9. Pflege der familiären Beziehungen und Gestaltung der

Außenkontakte,
10. Maßnahmen und Angebote zum Ausgleich von Tatfol-

gen,
11. Schuldenregulierung,
12. Maßnahmen zur Vorbereitung von Entlassung, Wieder-

eingliederung und Nachsorge und
13. Fristen zur Fortschreibung des Vollzugsplans.

(4) Der Vollzugsplan und seine Fortschreibungen werden
den Gefangenen ausgehändigt. Sie werden dem Vollstre-
ckungsleiter und auf Verlangen den Personensorgeberech-
tigten mitgeteilt.

§ 12
Verlegung und Überstellung

(1) Die Gefangenen können abweichend vom Vollstre-
ckungsplan in eine andere Anstalt verlegt werden, wenn
1. die Erreichung des Vollzugsziels oder die Eingliede-

rung nach der Entlassung hierdurch gefördert wird oder
2. Gründe der Vollzugsorganisation oder andere wichtige

Gründe dies erforderlich machen.

(2) Die Personensorgeberechtigten, der Vollstreckungslei-
ter und das Jugendamt werden von der Verlegung unver-
züglich unterrichtet.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann sich Entscheidungen über
Verlegungen vorbehalten.

(4) Die Gefangenen dürfen aus wichtigem Grund in eine
andere Anstalt oder Justizvollzugsanstalt überstellt werden.

§ 13
Geschlossener und offener Vollzug

(1) Die Gefangenen werden im geschlossenen oder offe-
nen Vollzug untergebracht.

(2) Sie sollen im offenen Vollzug untergebracht werden,
wenn sie dessen besonderen Anforderungen genügen,
insbesondere verantwortet werden kann zu erproben, dass
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sie sich dem Vollzug nicht entziehen und die Möglichkei-
ten des offenen Vollzugs nicht zur Begehung von Strafta-
ten missbrauchen werden.

§ 14
Sozialtherapie

Gefangene können in einer sozialtherapeutischen Abtei-
lung untergebracht werden, wenn deren besondere thera-
peutische Mittel und soziale Hilfen zum Erreichen des Voll-
zugsziels angezeigt sind.

§ 15
Vollzugslockerungen

(1) Als Vollzugslockerungen kommen insbesondere in Be-
tracht:
1. Verlassen der Anstalt für eine bestimmte Tageszeit un-

ter Aufsicht von Bediensteten (Ausführung) oder ohne
Aufsicht (Ausgang),

2. regelmäßige Beschäftigung außerhalb der Anstalt un-
ter Aufsicht von Bediensteten (Außenbeschäftigung)
oder ohne Aufsicht (Freigang) und

3. Unterbringung in besonderen Erziehungseinrichtungen
oder in Übergangseinrichtungen freier Träger.

Vollzugslockerungen nach Satz 1 Nr. 3 werden nach An-
hörung des Vollstreckungsleiters gewährt.

(2) Vollzugslockerungen dürfen gewährt werden, wenn
verantwortet werden kann zu erproben, dass die Gefange-
nen sich dem Vollzug nicht entziehen und die Vollzugslo-
ckerungen nicht zur Begehung von Straftaten missbrau-
chen werden. Sie können versagt werden, wenn die Ge-
fangenen ihren Mitwirkungspflichten nicht nachkommen.

(3) Im Übrigen dürfen Gefangene ausgeführt werden, wenn
dies aus besonderen Gründen notwendig ist. Liegt die Aus-
führung ausschließlich im Interesse der Gefangenen, kön-
nen ihnen die Kosten auferlegt werden, soweit dies die
Erziehung oder die Eingliederung nicht behindert.

§ 16
Urlaub

(1) Zur Förderung der Wiedereingliederung in das Leben
in Freiheit, insbesondere zur Aufrechterhaltung sozialer
Bindungen, kann nach Maßgabe des Vollzugsplans Urlaub
gewährt werden. Der Urlaub darf 24 Tage in einem Voll-
streckungsjahr nicht übersteigen.

(2) Darüber hinaus kann Urlaub aus wichtigem Anlass bis
zu sieben Tagen im Vollstreckungsjahr gewährt werden,
zur Teilnahme an gerichtlichen Terminen, wegen des To-
des oder einer lebensbedrohenden Erkrankung naher An-
gehöriger auch darüber hinaus.

(3) § 15 Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) Durch Urlaub wird die Vollstreckung der Jugendstrafe
nicht unterbrochen.
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§ 17
Weisungen für Vollzugslockerungen und Urlaub,

Widerruf

(1) Für Vollzugslockerungen und Urlaub können Weisun-
gen erteilt werden.

(2) Vollzugslockerungen und Urlaub können widerrufen
werden, wenn
1. sie aufgrund nachträglich eingetretener oder bekannt

gewordener Umstände versagt werden könnten,
2. sie missbraucht werden oder
3. Weisungen nicht befolgt werden.

§ 18
Vorführung, Ausantwortung

(1) Auf Ersuchen eines Gerichts werden Gefangene vor-
geführt, sofern ein Vorführungsbefehl vorliegt.

(2) Gefangene dürfen befristet dem Gewahrsam eines
Gerichts, einer Staatsanwaltschaft oder einer Polizei-, Zoll-
oder Finanzbehörde auf Antrag überlassen werden (Aus-
antwortung).

§ 19
Entlassungsvorbereitung

(1) Die Anstalt arbeitet frühzeitig mit außervollzuglichen
Einrichtungen, Organisationen sowie Personen und Verei-
nen zusammen, um zu erreichen, dass die Gefangenen
nach ihrer Entlassung über eine geeignete Unterbringung
und eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle verfügen. Dazu
gehört insbesondere eine Zusammenarbeit der ambulan-
ten sozialen Dienste (Bewährungshilfe, Führungsaufsicht)
mit der Anstalt zum Zweck der sozialen und beruflichen
Integration der Gefangenen. Die Personensorgeberechtig-
ten und das Jugendamt werden unterrichtet.

(2) Zur Vorbereitung der Entlassung soll der Vollzug gelo-
ckert werden (§ 15).

(3) Zur Vorbereitung der Entlassung können die Gefange-
nen bis zu sieben Tage Urlaub erhalten. Zum Freigang
zugelassene Gefangene können innerhalb von neun Mo-
naten vor der Entlassung Urlaub von bis zu sechs Tagen
im Monat erhalten; Satz 1 findet keine Anwendung. § 15
Abs. 2, § 16 Abs. 4 und § 17 gelten entsprechend.

(4) Darüber hinaus können die Gefangenen nach Anhö-
rung des Vollstreckungsleiters bis zu vier Monate beurlaubt
werden. Hierfür sollen Weisungen erteilt werden. Der im
laufenden Vollstreckungsjahr gewährte Urlaub nach § 16
Abs. 1 wird auf diese Zeit angerechnet. § 15 Abs. 2, § 16
Abs. 4 und § 17 Abs. 2 gelten entsprechend.

§ 20
Entlassungszeitpunkt

(1) Die Gefangenen sollen am letzten Tag ihrer Strafzeit
möglichst frühzeitig, jedenfalls noch am Vormittag, entlas-
sen werden.
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(2) Fällt das Strafende auf einen Sonnabend oder Sonn-
tag, einen gesetzlichen Feiertag, den ersten Werktag nach
Ostern oder Pfingsten oder in die Zeit vom 22. Dezember
bis zum 6. Januar, so können die Gefangenen an dem die-
sem Tag oder Zeitraum vorhergehenden Werktag entlas-
sen werden, wenn dies gemessen an der Dauer der Straf-
zeit vertretbar ist und fürsorgerische Gründe nicht entge-
genstehen.

(3) Der Entlassungszeitpunkt kann um bis zu zwei Tage
vorverlegt werden, wenn die Gefangenen zu ihrer Einglie-
derung hierauf dringend angewiesen sind.

§ 21
Hilfe zur Entlassung, Nachsorge

(1) Zur Vorbereitung der Entlassung sind die Gefangenen
bei der Ordnung ihrer persönlichen, wirtschaftlichen und
sozialen Angelegenheiten zu unterstützen. Dies umfasst
die Vermittlung in nachsorgende Maßnahmen. Nachgehen-
de Betreuung kann unter Mitwirkung von Bediensteten er-
folgen.

(2) Bedürftigen Gefangenen kann eine Entlassungsbeihil-
fe in Form eines Reisekostenzuschusses, angemessener
Kleidung oder einer sonstigen notwendigen Unterstützung
gewährt werden.

§ 22
Fortführung von Maßnahmen nach der Entlassung

(1) Die Gefangenen können auf Antrag nach ihrer Entlas-
sung ausnahmsweise im Vollzug begonnene Ausbildungs-
oder Behandlungsmaßnahmen fortführen, soweit diese
nicht anderweitig durchgeführt werden können. Hierzu kön-
nen die Entlassenen auf vertraglicher Basis vorübergehend
in einer Anstalt untergebracht werden, sofern es die Bele-
gungssituation zulässt.

(2) Bei Störung des Anstaltsbetriebs durch die Entlasse-
nen oder aus vollzugsorganisatorischen Gründen können
die Unterbringung und die Maßnahme jederzeit beendet
werden.

Dritter Abschnitt
Unterbringung und Versorgung der Gefangenen

§ 23
Trennung von männlichen und weiblichen Gefangenen

Männliche und weibliche Gefangene werden getrennt un-
tergebracht. Gemeinsame Maßnahmen, insbesondere eine
gemeinsame Schul- und Berufsausbildung, sind zulässig.

§ 24
Unterbringung während der Ausbildung, Arbeit und

Freizeit

(1) Ausbildung und Arbeit finden grundsätzlich in Gemein-
schaft statt.

(2) Den Gefangenen kann gestattet werden, sich während
der Freizeit in Gemeinschaft mit anderen Gefangenen auf-
zuhalten. Für die Teilnahme an gemeinschaftlichen Veran-
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staltungen kann der Anstaltsleiter mit Rücksicht auf die
räumlichen, personellen oder organisatorischen Verhält-
nisse der Anstalt besondere Regelungen treffen.

(3) Die gemeinschaftliche Unterbringung kann einge-
schränkt werden,
1. wenn ein schädlicher Einfluss auf andere Gefangene

zu befürchten ist,
2. wenn es die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erfor-

dert,
3. wenn dies aus erzieherischen Gründen angezeigt ist

oder
4. bis zur Erstellung des Vollzugsplans, jedoch nicht län-

ger als zwei Monate.

§ 25
Unterbringung während der Ruhezeit

(1) Während der Ruhezeit werden die Gefangenen in ih-
ren Hafträumen einzeln untergebracht. Mit ihrer Zustim-
mung können sie gemeinsam untergebracht werden, wenn
schädliche Einflüsse nicht zu befürchten sind.

(2) Eine gemeinsame Unterbringung ist auch zulässig,
wenn Gefangene hilfsbedürftig sind oder eine Gefahr für
Leben oder Gesundheit besteht. Darüber hinaus ist eine
gemeinsame Unterbringung nur vorübergehend und aus
zwingenden Gründen zulässig.

§ 26
Wohngruppen

Geeignete Gefangene werden regelmäßig in Wohngrup-
pen untergebracht. Nicht geeignet sind in der Regel Ge-
fangene, die aufgrund ihres Verhaltens nicht gruppenfähig
sind.

§ 27
Unterbringung von Müttern mit Kindern

(1) Ist das Kind einer Gefangenen noch nicht drei Jahre
alt, kann es mit Zustimmung des Aufenthaltsbestimmungs-
berechtigten in der Anstalt untergebracht werden, wenn die
baulichen Gegebenheiten dies zulassen und Sicherheits-
gründe nicht entgegenstehen. Vor der Unterbringung ist
das Jugendamt zu hören.

(2) Die Unterbringung erfolgt auf Kosten des für das Kind
Unterhaltspflichtigen. Von der Geltendmachung des Kos-
tenersatzanspruchs kann ausnahmsweise abgesehen
werden, wenn hierdurch die gemeinsame Unterbringung
von Mutter und Kind gefährdet würde.

§ 28
Persönlicher Gewahrsam, Kostenbeteiligung

(1) Die Gefangenen dürfen nur Sachen in Gewahrsam
haben oder annehmen, die ihnen von der Anstalt oder mit
deren Zustimmung überlassen werden. Ohne Zustimmung
dürfen sie Sachen von geringem Wert von anderen Ge-
fangenen annehmen; die Annahme dieser Sachen und der
Gewahrsam daran können von der Zustimmung der An-
stalt abhängig gemacht werden.
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(2) Eingebrachte Sachen, die die Gefangenen nicht in
Gewahrsam haben dürfen, sind für sie aufzubewahren,
sofern dies nach Art und Umfang möglich ist. Den Gefan-
genen wird Gelegenheit gegeben, ihre Sachen, die sie
während des Vollzugs und für ihre Entlassung nicht benö-
tigen, zu verschicken. Geld wird ihnen als Eigengeld gut-
geschrieben.

(3) Werden eingebrachte Sachen, deren Aufbewahrung
nach Art oder Umfang nicht möglich ist, von den Gefange-
nen trotz Aufforderung nicht aus der Anstalt verbracht, so
ist die Anstalt berechtigt, diese Sachen auf Kosten der
Gefangenen aus der Anstalt entfernen zu lassen.

(4) Aufzeichnungen und andere Sachen, die Kenntnisse
über Sicherungsvorkehrungen der Anstalt vermitteln oder
Schlussfolgerungen auf diese zulassen, dürfen vernichtet
oder unbrauchbar gemacht werden.

(5) Die Zustimmung nach Absatz 1 kann widerrufen wer-
den, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Sicherheit, zur
Abwendung einer erheblichen Störung der Ordnung der
Anstalt oder zur Vermeidung einer erheblichen Gefährdung
des Vollzugsziels erforderlich ist.

(6) Die Gefangenen können an den Betriebskosten der in
ihrem Gewahrsam befindlichen Geräte beteiligt werden.

§ 29
Ausstattung des Haftraums

Die Gefangenen dürfen ihren Haftraum in angemessenem
Umfang mit eigenen Sachen ausstatten. Sachen, die ge-
eignet sind, das Vollzugsziel oder die Sicherheit oder Ord-
nung der Anstalt zu gefährden, sind ausgeschlossen.

§ 30
Kleidung

(1) Die Gefangenen tragen Anstaltskleidung.

(2) Der Anstaltsleiter kann eine abweichende Regelung tref-
fen. Für Reinigung, Instandsetzung und regelmäßigen
Wechsel eigener Kleidung haben die Gefangenen selbst
zu sorgen.

§ 31
Verpflegung und Einkauf

(1) Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpfle-
gung entsprechen den besonderen Anforderungen an eine
gesunde Ernährung junger Menschen und werden ärztlich
überwacht. Auf ärztliche Anordnung wird besondere Ver-
pflegung gewährt. Den Gefangenen ist zu ermöglichen,
Speisevorschriften ihrer Religionsgemeinschaft zu befol-
gen.

(2) Die Gefangenen können aus einem von der Anstalt
vermittelten Angebot einkaufen. Die Anstalt soll für ein An-
gebot sorgen, das auf Wünsche und Bedürfnisse der Ge-
fangenen Rücksicht nimmt.

(3) Den Gefangenen soll die Möglichkeit eröffnet werden,
unmittelbar oder über Dritte Gegenstände über den Ver-
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sandhandel zu beziehen. Zulassung und Verfahren des
Einkaufs über den Versandhandel regelt der Anstaltsleiter.

(4) Gegenstände, die geeignet sind, das Vollzugsziel oder
die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt zu gefährden, sind
vom Einkauf ausgeschlossen.

§ 32
Gesundheitsfürsorge

(1) Die Anstalt unterstützt die Gefangenen bei der Wieder-
herstellung und Erhaltung ihrer körperlichen und geistigen
Gesundheit. Die Gefangenen haben die notwendigen An-
ordnungen zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene zu
befolgen.

(2) Den Gefangenen wird ermöglicht, sich täglich mindes-
tens eine Stunde im Freien aufzuhalten.

(3) Erkranken Gefangene schwer oder versterben, werden
die Angehörigen, insbesondere die Personensorgeberech-
tigten, benachrichtigt. Dem Wunsch der Gefangenen, auch
andere Personen zu benachrichtigen, soll nach Möglich-
keit entsprochen werden.

§ 33
Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der

Gesundheitsfürsorge

(1) Medizinische Untersuchung und Behandlung sowie
Ernährung sind unbeschadet der Rechte der Personen-
sorgeberechtigten zwangsweise nur bei Lebensgefahr, bei
schwerwiegender Gefahr für die Gesundheit der Gefange-
nen oder bei Gefahr für die Gesundheit anderer Personen
zulässig; die Maßnahmen müssen für die Beteiligten zu-
mutbar und dürfen nicht mit erheblicher Gefahr für Leben
oder Gesundheit der Gefangenen verbunden sein. Zur
Durchführung der Maßnahmen ist die Anstalt nicht verpflich-
tet, solange von einer freien Willensbestimmung der Ge-
fangenen ausgegangen werden kann.

(2) Zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene ist die
zwangsweise körperliche Untersuchung außer im Fall des
Absatzes 1 zulässig, wenn sie nicht mit einem körperli-
chen Eingriff verbunden ist.

(3) Die Maßnahmen dürfen nur auf Anordnung und unter
Leitung eines Arztes durchgeführt werden, unbeschadet
der Leistung erster Hilfe für den Fall, dass ein Arzt nicht
rechtzeitig erreichbar und mit einem Aufschub Lebensge-
fahr verbunden ist.

§ 34
Medizinische Leistungen, Kostenbeteiligung

(1) Die Gefangenen haben einen Anspruch auf notwendi-
ge, ausreichende und zweckmäßige medizinische Leistun-
gen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlich-
keit. Der allgemeine Standard der gesetzlichen Kranken-
kassen ist zu berücksichtigen.

(2) Der Anspruch umfasst auch Untersuchungen zur Früh-
erkennung von Krankheiten und Vorsorgeleistungen ent-
sprechend dem allgemeinen Standard der gesetzlichen
Krankenkassen.
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(3) Der Anspruch umfasst weiter die Versorgung mit Hilfs-
mitteln wie Seh- und Hörhilfen, Körperersatzstücken, or-
thopädischen und anderen Hilfsmitteln, die im Einzelfall
erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung
zu sichern, eine Behinderung auszugleichen oder einer
drohenden Behinderung vorzubeugen, sofern dies mit
Rücksicht auf die Dauer des Freiheitsentzugs nicht unge-
rechtfertigt ist und soweit die Hilfsmittel nicht als allgemei-
ne Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens anzuse-
hen sind. Der Anspruch umfasst auch die notwendige Än-
derung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Hilfs-
mitteln sowie die Ausbildung in ihrem Gebrauch. Ein er-
neuter Anspruch auf Versorgung mit Sehhilfen besteht nur
bei einer Änderung der Sehfähigkeit um mindestens 0,5
Dioptrien. Anspruch auf Versorgung mit Kontaktlinsen be-
steht nur in medizinisch zwingend erforderlichen Ausnah-
mefällen.

(4) An den Kosten für zahntechnische Leistungen und Zahn-
ersatz können volljährige Gefangene beteiligt werden.

(5) Für Leistungen, die über die in Absatz 1 Satz 1, Ab-
satz 2 und Absatz 3 genannten Leistungen hinausgehen,
können den Gefangenen die gesamten Kosten auferlegt
werden.

§ 35
Verlegung und Überstellung zur medizinischen

Behandlung

(1) Kranke oder hilfsbedürftige Gefangene können in eine
zur Behandlung ihrer Krankheit oder zu ihrer Versorgung
besser geeignete Anstalt, Justizvollzugsanstalt oder in ein
Vollzugskrankenhaus verlegt oder überstellt werden.

(2) Erforderlichenfalls können Gefangene auch in ein Kran-
kenhaus außerhalb des Vollzugs gebracht werden.

(3) § 12 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 36
Krankenbehandlung in besonderen Fällen

(1) Während eines Urlaubs und in Vollzugslockerungen
haben Gefangene einen Anspruch auf medizinische Leis-
tungen gegen das Land nur in der für sie zuständigen An-
stalt.

(2) Der Anspruch auf Leistungen nach § 34 ruht, solange
Gefangene aufgrund eines freien Beschäftigungsverhält-
nisses krankenversichert sind.

(3) Wird die Strafvollstreckung während einer Behandlung
von Gefangenen unterbrochen oder beendet, so hat das
Land nur diejenigen Kosten zu tragen, die bis zur Unter-
brechung oder Beendigung der Strafvollstreckung ange-
fallen sind.



20

Drucksache 4/3102 Thüringer Landtag - 4. Wahlperiode

Vierter Abschnitt
Schule, Ausbildung, Weiterbildung und Arbeit

§ 37
Schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung, Arbeit

(1) Ausbildung, Weiterbildung, Arbeit und arbeitstherapeu-
tische Beschäftigung dienen insbesondere dem Ziel, die
Fähigkeit der Gefangenen zur Aufnahme einer Erwerbstä-
tigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder
zu fördern. Sofern den Gefangenen Arbeit zugewiesen wird,
soll diese möglichst deren Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Neigungen entsprechen.

(2) Die Gefangenen sind vorrangig zur Teilnahme an schu-
lischen und beruflichen Orientierungs-, Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen oder speziellen Maßnahmen zur För-
derung ihrer schulischen, beruflichen oder persönlichen
Entwicklung verpflichtet. Im Übrigen sind die Gefangenen,
wenn und soweit sie dazu in der Lage sind, zu Arbeit oder
sonstiger Beschäftigung, sonst zu arbeitstherapeutischer
Beschäftigung verpflichtet.

(3) Das Zeugnis oder der Nachweis über eine Bildungs-
maßnahme darf keinen Hinweis auf die Inhaftierung ent-
halten.

(4) Den Gefangenen soll gestattet werden, einer Berufs-
ausbildung, beruflichen Weiterbildung, Umschulung oder
Arbeit auf der Grundlage eines freien Beschäftigungsver-
hältnisses außerhalb der Anstalt nachzugehen oder sich
innerhalb oder außerhalb des Vollzugs selbst zu beschäf-
tigen, wenn sie hierfür geeignet sind. § 13 Abs. 2, § 15
Abs. 2 und § 17 gelten entsprechend. Die Anstalt kann
verlangen, dass ihr das Entgelt für das freie Beschäftigungs-
verhältnis zur Gutschrift für die Gefangenen überwiesen
wird.

(5) Sind die Gefangenen ein Jahr lang ununterbrochen ih-
rer Verpflichtung nach Absatz 2 nachgekommen, können
sie beanspruchen, im darauf folgenden Jahr für die Dauer
von 18 Werktagen freigestellt zu werden. Zeiten, in denen
die Gefangenen unverschuldet infolge Krankheit an der
Teilnahme an einer Maßnahme, an der Arbeit oder an der
Beschäftigung gehindert waren, werden bis zur Dauer von
sechs Wochen auf das Jahr angerechnet. Auf die Zeit der
Freistellung wird der Urlaub nach § 16 Abs. 1 angerech-
net, soweit er in die Arbeitszeit fällt. Die Gefangenen erhal-
ten für die Zeit der Freistellung ihre zuletzt gezahlten Be-
züge weiter. Urlaubsregelungen der Beschäftigungsverhält-
nisse außerhalb des Vollzugs bleiben unberührt.

Fünfter Abschnitt
Freizeit, Sport

§ 38
Freizeit

Die Ausgestaltung der Freizeit orientiert sich am Vollzugs-
ziel. Dazu sind geeignete Angebote vorzuhalten. Die Ge-
fangenen sind zur Teilnahme und Mitwirkung an Freizeit-
angeboten verpflichtet.
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§ 39
Sport

Dem Sport kommt bei der Erreichung des Vollzugsziels
besondere Bedeutung zu. Er kann neben der sinnvollen
Freizeitgestaltung auch zur Diagnostik und gezielten Be-
handlung eingesetzt werden. Es sind ausreichende und
geeignete Angebote vorzuhalten, um den Gefangenen eine
sportliche Betätigung von mindestens zwei Stunden wö-
chentlich zu ermöglichen.

§ 40
Zeitungen und Zeitschriften

(1) Die Gefangenen dürfen auf eigene Kosten Zeitungen
und Zeitschriften in angemessenem Umfang durch Vermitt-
lung der Anstalt beziehen. Ausgeschlossen sind Zeitun-
gen und Zeitschriften, deren Verbreitung mit Strafe oder
Geldbuße bedroht ist.

(2) Einzelne Ausgaben einer Zeitung oder Zeitschrift kön-
nen den Gefangenen auch vorenthalten werden, wenn
deren Inhalte das Vollzugsziel oder die Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt erheblich gefährden würden.

§ 41
Rundfunk

(1) Die Gefangenen können am Hörfunkempfang sowie am
gemeinschaftlichen Fernsehempfang teilnehmen. Der
Rundfunkempfang kann vorübergehend ausgesetzt oder
einzelnen Gefangenen untersagt werden, wenn dies zur
Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt
unerlässlich ist.

(2) Eigene Fernsehgeräte können zugelassen werden,
wenn erzieherische Gründe nicht entgegenstehen.

§ 42
Besitz von Gegenständen für die Freizeitbeschäftigung

(1) Die Gefangenen dürfen in angemessenem Umfang
Gegenstände zur Freizeitbeschäftigung besitzen.

(2) Dies gilt nicht, wenn deren Besitz, Überlassung oder
Benutzung das Vollzugsziel oder die Sicherheit oder Ord-
nung der Anstalt gefährden würde.

(3) Elektronische Medien können zugelassen werden, wenn
erzieherische Gründe nicht entgegenstehen. Absatz 2 gilt
entsprechend.

Sechster Abschnitt
Religionsausübung

§ 43
Seelsorge

(1) Den Gefangenen darf religiöse Betreuung durch einen
Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft nicht versagt wer-
den. Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, mit einem Seelsorger
ihrer Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten.
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(2) Die Gefangenen dürfen grundlegende religiöse Schrif-
ten besitzen. Sie dürfen ihnen nur bei grobem Missbrauch
entzogen werden.

(3) Den Gefangenen sind Gegenstände des religiösen
Gebrauchs in angemessenem Umfang zu belassen.

§ 44
Religiöse Veranstaltungen

(1) Die Gefangenen haben das Recht, am Gottesdienst
und an anderen religiösen Veranstaltungen ihres Bekennt-
nisses teilzunehmen.

(2) Die Zulassung zu den Gottesdiensten oder zu religiö-
sen Veranstaltungen einer anderen Religionsgemeinschaft
bedarf der Zustimmung des Seelsorgers der Religionsge-
meinschaft.

(3) Gefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst
oder anderen religiösen Veranstaltungen ausgeschlossen
werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Si-
cherheit oder Ordnung geboten ist; der Seelsorger soll
vorher gehört werden.

§ 45
Weltanschauungsgemeinschaften

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten
§§ 43 und 44 entsprechend.

Siebter Abschnitt
Besuche, Schriftwechsel und Telefongespräche

§ 46
Grundsatz

Die Gefangenen haben das Recht, mit Personen außer-
halb der Anstalt im Rahmen der Bestimmungen dieses
Gesetzes zu verkehren. Der Kontakt mit Personen, von
denen ein günstiger Einfluss erwartet werden kann, wird
gefördert.

§ 47
Recht auf Besuch

(1) Die Gefangenen dürfen regelmäßig Besuch empfan-
gen. Die Gesamtdauer beträgt mindestens vier Stunden
im Monat.

(2) Kontakte der Gefangenen zu ihren Kindern werden
besonders gefördert. Deren Besuche werden nicht auf die
Regelbesuchszeiten angerechnet.

(3) Besuche sollen darüber hinaus zugelassen werden,
wenn sie die Erziehung oder Eingliederung der Gefange-
nen fördern oder persönlichen, rechtlichen oder geschäft-
lichen Angelegenheiten dienen, die nicht von den Gefan-
genen schriftlich erledigt, durch Dritte wahrgenommen oder
bis zur Entlassung aufgeschoben werden können.

(4) Aus Gründen der Sicherheit können Besuche davon
abhängig gemacht werden, dass sich die Besucher mit
technischen Hilfsmitteln absuchen oder durchsuchen las-
sen.



Thüringer Landtag - 4. Wahlperiode Drucksache 4/3102

23

§ 48
Besuchsverbot

Der Anstaltsleiter kann Besuche untersagen,
1. wenn die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefähr-

det würde,
2. bei Besuchern, die nicht Angehörige (§ 11 Abs. 1 Nr. 1

des Strafgesetzbuchs) der Gefangenen sind, wenn zu
befürchten ist, dass sie einen schädlichen Einfluss auf
die Gefangenen haben oder ihre Eingliederung behin-
dern, oder

3. wenn Personensorgeberechtigte nicht einverstanden
sind.

§ 49
Besuche von Verteidigern, Rechtsanwälten,

Notaren und Beiständen

Besuche von Verteidigern sowie von Rechtsanwälten und
Notaren in einer die Gefangenen betreffenden Rechtssa-
che sind zu gestatten. Dasselbe gilt für Besuche von Bei-
ständen nach § 69 des Jugendgerichtsgesetzes. § 47
Abs. 4 gilt entsprechend. Eine inhaltliche Überprüfung der
vom Verteidiger mitgeführten Schriftstücke und sonstigen
Unterlagen ist nicht zulässig. § 52 Abs. 1 Satz 2 und 3
bleibt unberührt.

§ 50
Überwachung der Besuche

(1) Besuche dürfen aus Gründen der Erziehung oder der
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt überwacht werden,
es sei denn, es liegen im Einzelfall Erkenntnisse dafür vor,
dass es der Überwachung nicht bedarf. Die Unterhaltung
darf nur überwacht werden, soweit dies im Einzelfall aus
diesen Gründen erforderlich ist.

(2) Besuche dürfen abgebrochen werden, wenn Besucher
oder Gefangene gegen dieses Gesetz oder aufgrund die-
ses Gesetzes getroffene Anordnungen trotz Abmahnung
verstoßen. Die Abmahnung unterbleibt, wenn es unerläss-
lich ist, den Besuch sofort abzubrechen.

(3) Besuche dürfen auch abgebrochen werden, wenn von
Besuchern ein schädlicher Einfluss ausgeht.

(4) Besuche von Verteidigern und Beiständen nach § 69
des Jugendgerichtsgesetzes werden nicht überwacht.

(5) Gegenstände dürfen den Gefangenen beim Besuch
nicht übergeben werden. Dies gilt nicht für die bei dem
Besuch der Verteidiger übergebenen Schriftstücke und
sonstigen Unterlagen sowie für die bei dem Besuch von
Rechtsanwälten oder Notaren zur Erledigung einer die
Gefangenen betreffenden Rechtssache übergebenen
Schriftstücke und sonstigen Unterlagen. Bei dem Besuch
von Rechtsanwälten oder Notaren kann die Übergabe aus
Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt von der
Erlaubnis des Anstaltsleiters abhängig gemacht werden.
§ 52 Abs. 1 Satz 2 und 3 bleibt unberührt.
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§ 51
Recht auf Schriftwechsel

(1) Die Gefangenen haben das Recht, auf eigene Kosten
Schreiben abzusenden und zu empfangen.

(2) Der Anstaltsleiter kann den Schriftwechsel mit bestimm-
ten Personen untersagen,
1. wenn die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefähr-

det würde,
2. bei Personen, die nicht Angehörige (§ 11 Abs. 1 Nr. 1

des Strafgesetzbuchs) der Gefangenen sind, wenn zu
befürchten ist, dass der Schriftwechsel einen schädli-
chen Einfluss auf die Gefangenen hat oder ihre Ein-
gliederung behindert, oder

3. wenn Personensorgeberechtigte nicht einverstanden
sind.

§ 52
Überwachung des Schriftwechsels

(1) Der Schriftwechsel der Gefangenen mit ihrem Verteidi-
ger oder Beistand nach § 69 des Jugendgerichtsgesetzes
wird nicht überwacht. Liegt dem Vollzug eine Straftat nach
§ 129a, auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1, des Strafge-
setzbuchs zugrunde, gelten § 148 Abs. 2 und § 148a der
Strafprozessordnung entsprechend; dies gilt nicht, wenn
die Gefangenen sich in einer Einrichtung des offenen Voll-
zugs befinden oder wenn ihnen Vollzugslockerungen nach
§ 15 oder Urlaub nach § 16 Abs. 1 gewährt worden sind
und ein Grund, der die Anstaltsleitung nach § 17 Abs. 2
zum Widerruf von Vollzugslockerungen und Urlaub ermäch-
tigt, nicht vorliegt. Satz 2 gilt auch, wenn eine Jugendstra-
fe oder Freiheitsstrafe wegen einer Straftat nach § 129a,
auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetz-
buchs erst im Anschluss an den Vollzug der Jugendstrafe,
der eine andere Verurteilung zugrunde liegt, zu vollstre-
cken ist.

(2) Nicht überwacht werden ferner Schreiben der Gefan-
genen an Volksvertretungen des Bundes und der Länder
sowie an deren Mitglieder, soweit die Schreiben an die
Anschriften dieser Volksvertretungen gerichtet sind und den
Absender zutreffend angeben. Entsprechendes gilt für
Schreiben an das Europäische Parlament und dessen Mit-
glieder, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrech-
te, den Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter
und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe und weitere Einrichtungen, mit denen der Schrift-
verkehr aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen der
Bundesrepublik Deutschland geschützt ist. Satz 1 gilt auch
für den Schriftverkehr mit den Bürgerbeauftragten der Län-
der und den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder. Schreiben der in den Sätzen 1 bis 3 genannten
Stellen, die an die Gefangenen gerichtet sind, werden nicht
überwacht, sofern die Identität des Absenders zweifelsfrei
feststeht.

(3) Der übrige Schriftwechsel darf überwacht werden, so-
weit es aus Gründen der Erziehung oder der Sicherheit
oder Ordnung der Anstalt erforderlich ist.
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§ 53
Weiterleitung von Schreiben, Aufbewahrung

(1) Die Gefangenen haben das Absenden und den Emp-
fang ihrer Schreiben durch die Anstalt vermitteln zu las-
sen, soweit nichts anderes gestattet ist.

(2) Eingehende und ausgehende Schreiben sind unver-
züglich weiterzuleiten.

(3) Die Gefangenen haben eingehende Schreiben unver-
schlossen zu verwahren, sofern nichts anderes gestattet
wird. Sie können sie verschlossen zu ihrer Habe geben.

§ 54
Anhalten von Schreiben

(1) Der Anstaltsleiter kann Schreiben anhalten, wenn
1. das Vollzugsziel oder die Sicherheit oder Ordnung der

Anstalt gefährdet würde,
2. die Weitergabe in Kenntnis ihres Inhalts einen Straf-

oder Bußgeldtatbestand verwirklichen würde,
3. sie grob unrichtige oder erheblich entstellende Darstel-

lungen von Anstaltsverhältnissen enthalten,
4. sie grobe Beleidigungen enthalten,
5. sie die Eingliederung anderer Gefangener gefährden

können oder
6. sie in Geheimschrift, unlesbar, unverständlich oder ohne

zwingenden Grund in einer fremden Sprache abgefasst
sind.

(2) Ausgehenden Schreiben, die unrichtige Darstellungen
enthalten, kann ein Begleitschreiben beigefügt werden,
wenn die Gefangenen auf das Absenden bestehen.

(3) Sind Schreiben angehalten worden, wird das den Ge-
fangenen mitgeteilt. Angehaltene Schreiben werden an den
Absender zurückgegeben oder, sofern dies unmöglich oder
aus besonderen Gründen untunlich ist, verwahrt.

(4) Schreiben, deren Überwachung nach § 52 Abs. 1 und 2
ausgeschlossen ist, dürfen nicht angehalten werden.

§ 55
Telefongespräche

Den Gefangenen kann gestattet werden, auf eigene Kos-
ten Telefongespräche zu führen. Die Bestimmungen über
den Besuch gelten entsprechend. Ist die Überwachung des
Telefongesprächs erforderlich, ist die beabsichtigte Über-
wachung dem Gesprächspartner der Gefangenen unmit-
telbar nach Herstellung der Verbindung durch die Anstalt
oder die Gefangenen mitzuteilen. Die Gefangenen sind
rechtzeitig vor Beginn des Telefongesprächs über die be-
absichtigte Überwachung und die Mitteilungspflicht nach
Satz 3 zu unterrichten.

§ 56
Pakete

(1) Der Empfang von Paketen mit Nahrungs- und Genuss-
mitteln ist den Gefangenen nicht gestattet. Der Empfang
von Paketen mit anderem Inhalt bedarf der Erlaubnis der
Anstalt, welche Zeitpunkt und Höchstmenge für die Sen-
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dung und für einzelne Gegenstände festsetzen kann. Für
den Ausschluss von Gegenständen gilt § 31 Abs. 4 ent-
sprechend.

(2) Pakete sind in Gegenwart der Gefangenen zu öffnen,
an die sie adressiert sind. Ausgeschlossene Gegenstände
können zu ihrer Habe genommen oder dem Absender zu-
rückgesandt werden. Nicht ausgehändigte Gegenstände,
durch die bei der Versendung oder Aufbewahrung Perso-
nen verletzt oder Sachschäden verursacht werden kön-
nen, dürfen vernichtet werden. Die hiernach getroffenen
Maßnahmen werden den Gefangenen eröffnet.

(3) Der Empfang von Paketen kann vorübergehend ver-
sagt werden, wenn dies wegen der Gefährdung der Sicher-
heit oder Ordnung der Anstalt unerlässlich ist.

(4) Den Gefangenen kann gestattet werden, Pakete zu
versenden. Die Anstalt kann ihren Inhalt aus Gründen der
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt überprüfen.

Achter Abschnitt
Gelder der Gefangenen, Freistellung von der Arbeit

§ 57
Ausbildungsbeihilfe, Arbeitsentgelt

(1) Gefangene, die während der Arbeitszeit ganz oder
teilweise an einer schulischen oder beruflichen Orientie-
rungs-, Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme oder an spe-
ziellen Maßnahmen zur Förderung ihrer schulischen, be-
ruflichen oder persönlichen Entwicklung teilnehmen, erhal-
ten hierfür eine Ausbildungsbeihilfe, soweit kein Anspruch
auf Leistungen zum Lebensunterhalt besteht, die freien
Personen aus solchem Anlass zustehen.

(2) Wer eine Arbeit, arbeitstherapeutische oder sonstige
Beschäftigung ausübt, erhält Arbeitsentgelt.

(3) Der Bemessung der Ausbildungsbeihilfe und des Ar-
beitsentgelts sind neun vom Hundert der Bezugsgröße nach
§ 18 des Vierten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB IV) zu-
grunde zu legen (Eckvergütung). Ein Tagessatz ist der 250.
Teil der Eckvergütung; die Ausbildungsbeihilfe und das Ar-
beitsentgelt können nach einem Stundensatz bemessen
werden.

(4) Die Ausbildungsbeihilfe und das Arbeitsentgelt können
je nach Leistung der Gefangenen und der Art der Ausbil-
dung oder Arbeit gestuft werden. 75 vom Hundert der Eck-
vergütung dürfen nur dann unterschritten werden, wenn
die Leistungen der Gefangenen den Mindestanforderun-
gen nicht genügen.

(5) Die Höhe der Ausbildungsbeihilfe und des Arbeitsent-
geltes ist den Gefangenen schriftlich bekannt zu geben.

(6) Das für den Strafvollzug zuständige Ministerium wird
ermächtigt, eine Rechtsverordnung über die Vergütungs-
stufen nach Absatz 4 zu erlassen.

(7) Soweit Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit zu ent-
richten sind, kann vom Arbeitsentgelt oder der Ausbildungs-
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beihilfe ein Betrag einbehalten werden, der dem Anteil der
Gefangenen am Beitrag entsprechen würde, wenn sie die-
se Bezüge als Arbeitnehmer erhielten.

§ 58
Freistellung von der Arbeit

(1) Die Arbeit der Gefangenen wird neben der Gewährung
von Arbeitsentgelt (§ 57 Abs. 2) durch Freistellung von der
Arbeit (Freistellung) anerkannt, die auch als Arbeitsurlaub
genutzt oder auf den Entlassungszeitpunkt angerechnet
werden kann.

(2) Haben die Gefangenen zwei Monate lang zusammen-
hängend eine Arbeit, arbeitstherapeutische oder sonstige
Beschäftigung ausgeübt, so werden sie auf Antrag einen
Werktag von der Arbeit freigestellt. § 37 Abs. 5 bleibt unbe-
rührt. Durch Zeiten, in denen die Gefangenen ohne ihr
Verschulden durch Krankheit, Ausführung, Ausgang, Ur-
laub, Freistellung von der Arbeit oder sonstige nicht von
ihnen zu vertretende Gründe an der Arbeitsleistung gehin-
dert sind, wird die Frist nach Satz 1 gehemmt. Beschäfti-
gungszeiträume von weniger als zwei Monaten bleiben
unberücksichtigt.

(3) Die Gefangenen können beantragen, dass die Freistel-
lung nach Absatz 2 in Form von Arbeitsurlaub gewährt wird.
§ 15 Abs. 2, § 16 Abs. 4 und § 17 gelten entsprechend.

(4) Die Gefangenen erhalten für die Zeit der Freistellung
von der Arbeit ihre zuletzt gezahlten Bezüge weiter.

(5) Stellen die Gefangenen keinen Antrag nach Absatz 2
Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 oder kann die Freistellung von
der Arbeit nach Maßgabe der Regelung des Absatzes 3
Satz 2 nicht gewährt werden, so wird sie nach Absatz 2
Satz 1 von der Anstalt auf den Entlassungszeitpunkt der
Gefangenen angerechnet.

(6) Eine Anrechnung nach Absatz 5 ist ausgeschlossen
1. bei einer Aussetzung der Vollstreckung des Restes ei-

ner Jugendstrafe zur Bewährung, soweit wegen des
von der Entscheidung des Vollstreckungsleiters bis zur
Entlassung verbleibenden Zeitraums eine Anrechnung
nicht mehr möglich ist,

2. wenn dies vom Vollstreckungsleiter angeordnet wird,
weil bei einer Aussetzung der Vollstreckung des Res-
tes einer Jugendstrafe zur Bewährung die Lebensver-
hältnisse der Gefangenen oder die Wirkungen, die von
der Aussetzung für sie zu erwarten sind, die Vollstre-
ckung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erfordern,

3. wenn nach § 2 des Jugendgerichtsgesetzes in Verbin-
dung mit § 456a Abs. 1 der Strafprozessordnung von
der Vollstreckung abgesehen wird oder

4. wenn die Gefangenen im Gnadenwege aus der Haft
entlassen werden.

(7) Soweit eine Anrechnung nach Absatz 6 ausgeschlos-
sen ist, erhalten die Gefangenen bei ihrer Entlassung für
eine Tätigkeit nach § 57 Abs. 2 als Ausgleichsentschädi-
gung zusätzlich 15 vom Hundert des Entgelts nach § 57
Abs. 3 und 4. Der Anspruch entsteht erst mit der Entlas-
sung.
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(8) Für Gefangene, die an einer Maßnahme nach § 57
Abs. 1 teilnehmen, gelten die Absätze 1 bis 7 entsprechend.

§ 59
Taschengeld

(1) Erhalten Gefangene ohne ihr Verschulden weder Aus-
bildungsbeihilfe noch Arbeitsentgelt, wird ihnen bei Bedürf-
tigkeit auf Antrag ein angemessenes Taschengeld gewährt.
Bedürftig sind Gefangene, soweit ihnen im laufenden Mo-
nat aus Hausgeld (§ 60) und Eigengeld (§ 61) nicht ein
Betrag bis zur Höhe des Taschengeldes zur Verfügung
steht.

(2) Das Taschengeld beträgt 14 vom Hundert der Eckver-
gütung (§ 57 Abs. 3).

§ 60
Hausgeld

(1) Die Gefangenen dürfen von ihren in diesem Gesetz
geregelten Bezügen drei Siebtel monatlich (Hausgeld) und
das Taschengeld (§ 59) für den Einkauf (§ 31 Abs. 2) oder
anderweitig verwenden.

(2) Für Gefangene, die in einem freien Beschäftigungsver-
hältnis stehen oder denen gestattet ist, sich selbst zu be-
schäftigen (§ 37 Abs. 4), wird aus ihren Bezügen ein ange-
messenes Hausgeld festgesetzt.

(3) Für Gefangene, die über Eigengeld (§ 61) verfügen und
unverschuldet keine Bezüge nach diesem Gesetz erhal-
ten, gilt Absatz 2 entsprechend.

§ 61
Eigengeld

(1) Das Eigengeld besteht aus den Beträgen, die die Ge-
fangenen bei Strafantritt in die Anstalt mitbringen, Geldern,
die ihnen während der Haftzeit zugehen und Bezügen, die
nicht als Hausgeld in Anspruch genommen werden.

(2) Die Gefangenen können über das Eigengeld verfügen.
§ 31 Abs. 3 und 4 und § 60 bleiben unberührt.

Neunter Abschnitt
Sicherheit und Ordnung

§ 62
Grundsatz

(1) Sicherheit und Ordnung der Anstalt bilden die Grundla-
ge des auf die Erziehung und Förderung aller Gefangenen
ausgerichteten Anstaltslebens und tragen dazu bei, dass
in der Anstalt ein gewaltfreies Klima herrscht.

(2) Die Pflichten und Beschränkungen, die den Gefange-
nen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der
Anstalt auferlegt werden, sind so zu wählen, dass sie in
einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Zweck stehen
und die Gefangenen nicht mehr und nicht länger als not-
wendig beeinträchtigen.
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§ 63
Verhaltensvorschriften

(1) Die Gefangenen sind für das geordnete Zusammenle-
ben in der Anstalt mitverantwortlich und müssen mit ihrem
Verhalten dazu beitragen. Ihr Bewusstsein hierfür ist zu
entwickeln und zu stärken.

(2) Die Gefangenen haben sich nach der Tageseinteilung
der Anstalt (Arbeitszeit, Freizeit, Ruhezeit) zu richten.

(3) Die Gefangenen haben die Anordnungen der Bediens-
teten zu befolgen, auch wenn sie sich durch diese be-
schwert fühlen. Einen ihnen zugewiesenen Bereich dürfen
sie nicht ohne Erlaubnis verlassen.

(4) Die Gefangenen haben ihren Haftraum und die ihnen
von der Anstalt überlassenen Sachen in Ordnung zu hal-
ten und schonend zu behandeln.

(5) Die Gefangenen haben Umstände, die eine Gefahr für
das Leben oder eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit
einer Person bedeuten, unverzüglich zu melden.

§ 64
Absuchung, Durchsuchung

(1) Die Gefangenen, ihre Sachen und die Hafträume dür-
fen mit technischen Mitteln abgesucht und durchsucht
werden. Die Durchsuchung männlicher Gefangener darf
nur von Männern, die Durchsuchung weiblicher Gefange-
ner darf nur von Frauen vorgenommen werden. Das
Schamgefühl ist zu schonen.

(2) Nur bei Gefahr im Verzug oder auf Anordnung des An-
staltsleiters im Einzelfall ist es zulässig, eine mit einer Ent-
kleidung verbundene körperliche Durchsuchung vorzuneh-
men. Sie darf bei männlichen Gefangenen nur in Gegen-
wart von Männern, bei weiblichen Gefangenen nur in Ge-
genwart von Frauen erfolgen. Sie ist in einem geschlosse-
nen Raum durchzuführen. Andere Gefangene dürfen nicht
anwesend sein.

(3) Der Anstaltsleiter kann allgemein anordnen, dass Ge-
fangene bei der Aufnahme, vor und nach Kontakten mit
Besuchern sowie vor und nach jeder Abwesenheit von der
Anstalt nach Absatz 2 zu durchsuchen sind.

§ 65
Sichere Unterbringung

(1) Gefangene können in eine Anstalt verlegt werden, die
zu ihrer sicheren Unterbringung besser geeignet ist, wenn
in erhöhtem Maße Fluchtgefahr gegeben ist oder sonst ihr
Verhalten oder ihr Zustand eine Gefahr für die Sicherheit
oder Ordnung der Anstalt darstellt.

(2) § 12 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 66
Erkennungsdienstliche Maßnahmen

(1) Zur Sicherung des Vollzugs, zur Aufrechterhaltung der
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder zur Identitäts-
feststellung sind mit Kenntnis der Gefangenen zulässig:
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1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken,
2. die Aufnahme von Lichtbildern,
3. die Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale,
4. die elektronische Erfassung biometrischer Merkmale

und
5. Messungen.

(2) Die hierbei gewonnenen Unterlagen oder Daten wer-
den zu den Gefangenenpersonalakten genommen oder in
personenbezogenen Dateien gespeichert. Sie können auch
in kriminalpolizeilichen Sammlungen verwahrt werden. Die
nach Absatz 1 erhobenen Daten dürfen nur für die in Ab-
satz 1, in § 69 Abs. 2 und in § 89 Abs. 2 Nr. 4 genannten
Zwecke verarbeitet werden.

(3) Werden die Gefangenen entlassen oder in eine andere
Anstalt verlegt, sind diese in Dateien gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten nach spätestens zwei Jahren zu lö-
schen.

§ 67
Lichtbildausweise

Die Anstalt kann die Gefangenen verpflichten, einen Licht-
bildausweis mit sich zu führen, wenn dies aus Gründen
der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erforderlich ist.
Dieser ist bei der Entlassung oder bei der Verlegung in
eine andere Anstalt einzuziehen und zu vernichten.

§ 68
Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelkonsum

(1) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der
Anstalt kann der Anstaltsleiter allgemein oder im Einzelfall
Maßnahmen anordnen, die geeignet sind, den Missbrauch
von Suchtmitteln festzustellen. Diese Maßnahmen dürfen
nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden sein.

(2) Wird Suchtmittelmissbrauch festgestellt, können die
Kosten der Maßnahmen nach Absatz 1 den Gefangenen
auferlegt werden.

§ 69
Festnahmerecht

(1) Gefangene, die entwichen sind oder sich sonst ohne
Erlaubnis außerhalb der Anstalt aufhalten, können durch
die Anstalt oder auf deren Veranlassung festgenommen
und zurückgebracht werden.

(2) Nach § 66 Abs. 1 und § 88 erhobene und zur Identifi-
zierung oder Festnahme erforderliche Daten dürfen den
Vollstreckungs- und Strafverfolgungsbehörden übermittelt
werden, soweit dies für Zwecke der Fahndung und Fest-
nahme der entwichenen oder sich sonst ohne Erlaubnis
außerhalb der Anstalt aufhaltenden Gefangenen erforder-
lich ist.

§ 70
Besondere Sicherungsmaßnahmen

(1) Gegen Gefangene können besondere Sicherungsmaß-
nahmen angeordnet werden, wenn nach ihrem Verhalten
oder aufgrund ihres seelischen Zustands in erhöhtem Maße
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Fluchtgefahr oder die Gefahr von Gewalttätigkeiten gegen
Personen oder Sachen oder die Gefahr der Selbsttötung
oder der Selbstverletzung besteht.

(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind zulässig:
1. der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen,
2. die Beobachtung der Gefangenen, auch mit techni-

schen Hilfsmitteln,
3. die Absonderung von anderen Gefangenen,
4. der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts im

Freien,
5. die Unterbringung in einem besonders gesicherten

Haftraum ohne gefährdende Gegenstände und
6. die Fesselung.

(3) Maßnahmen nach Absatz 2 Nr. 1, 3 und 5 sind auch
zulässig, wenn die Gefahr einer Befreiung oder eine er-
hebliche Störung der Hausordnung anders nicht vermie-
den oder behoben werden kann.

(4) Bei einer Ausführung, Vorführung oder beim Transport
ist die Fesselung auch dann zulässig, wenn Fluchtgefahr
besteht.

§ 71
Einzelhaft

Die unausgesetzte Absonderung von Gefangenen (Einzel-
haft) ist nur zulässig, wenn dies aus Gründen, die in deren
Person liegen, unerlässlich ist. Einzelhaft von mehr als zwei
Monaten Gesamtdauer im Jahr bedarf der Zustimmung der
Aufsichtsbehörde. Während des Vollzugs der Einzelhaft
sind die Gefangenen in besonderem Maße zu betreuen.

§ 72
Fesselung

In der Regel dürfen Fesseln nur an den Händen oder an
den Füßen angelegt werden. Im Interesse der Gefange-
nen kann der Anstaltsleiter eine andere Art der Fesselung
anordnen. Die Fesselung wird zeitweise gelockert, soweit
dies notwendig ist.

§ 73
Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen,

Verfahren

(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen ordnet der Anstalts-
leiter an. Bei Gefahr im Verzug können auch andere Be-
dienstete diese Maßnahmen vorläufig anordnen. Die Ent-
scheidung des Anstaltsleiters ist unverzüglich einzuholen.

(2) Werden Gefangene ärztlich behandelt oder beobach-
tet oder bildet ihr seelischer Zustand den Anlass der Si-
cherungsmaßnahme, ist vorher eine ärztliche Stellungnah-
me einzuholen. Ist dies wegen Gefahr im Verzug nicht
möglich, wird die Stellungnahme unverzüglich nachträg-
lich eingeholt.

(3) Die Entscheidung wird den Gefangenen von dem An-
staltsleiter mündlich eröffnet und mit einer kurzen Begrün-
dung schriftlich abgefasst.
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(4) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind in angemes-
senen Abständen daraufhin zu überprüfen, ob und in wel-
chem Umfang sie aufrechterhalten werden müssen.

(5) Besondere Sicherungsmaßnahmen nach § 70 Abs. 2
Nr. 5 und 6 sind der Aufsichtsbehörde unverzüglich mitzu-
teilen, wenn sie länger als drei Tage aufrechterhalten wer-
den.

§ 74
Ärztliche Überwachung

(1) Sind Gefangene in einem besonders gesicherten Haft-
raum untergebracht oder gefesselt (§ 70 Abs. 2 Nr. 5 und
6), sucht sie der Arzt alsbald und in der Folge möglichst
täglich auf. Dies gilt nicht bei einer Fesselung während ei-
ner Ausführung, Vorführung oder eines Transports (§ 70
Abs. 4).

(2) Der Arzt ist regelmäßig zu hören, solange eine beson-
dere Sicherungsmaßnahme nach § 70 Abs. 2 Nr. 4 oder
Einzelhaft nach § 71 andauert.

§ 75
Ersatz von Aufwendungen

(1) Die Gefangenen sind verpflichtet, der Anstalt Aufwen-
dungen zu ersetzen, die sie durch eine vorsätzliche oder
grob fahrlässige Selbstverletzung oder Verletzung ande-
rer Gefangener verursacht haben. Ansprüche aus sonsti-
gen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

(2) Von der Aufrechnung oder Vollstreckung wegen der in
Absatz 1 genannten Forderungen ist abzusehen, soweit
hierdurch die Erziehung und Förderung der Gefangenen
oder ihre Eingliederung behindert würde.

Zehnter Abschnitt
Unmittelbarer Zwang

§ 76
Begriffsbestimmungen

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen
oder Sachen durch körperliche Gewalt, ihre Hilfsmittel und
durch Waffen.

(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche
Einwirkung auf Personen oder Sachen.

(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbesondere
Fesseln.

(4) Waffen sind die dienstlich zugelassenen Hieb- und
Schusswaffen sowie Reizstoffe.

§ 77
Allgemeine Voraussetzungen

(1) Die Bediensteten dürfen unmittelbaren Zwang anwen-
den, wenn sie Vollzugs- und Sicherungsmaßnahmen recht-
mäßig durchführen und der damit verfolgte Zweck auf kei-
ne andere Weise erreicht werden kann.
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(2) Gegen andere Personen als Gefangene darf unmittel-
barer Zwang angewendet werden, wenn sie es unterneh-
men, Gefangene zu befreien oder widerrechtlich in die
Anstalt einzudringen oder wenn sie sich unbefugt darin
aufhalten.

(3) Das Recht zu unmittelbarem Zwang aufgrund anderer
Regelungen bleibt unberührt.

§ 78
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

(1) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnah-
men des unmittelbaren Zwangs sind diejenigen zu wäh-
len, die den Einzelnen und die Allgemeinheit voraussicht-
lich am wenigsten beeinträchtigen.

(2) Unmittelbarer Zwang unterbleibt, wenn ein durch ihn
zu erwartender Schaden erkennbar außer Verhältnis zu
dem angestrebten Erfolg steht.

§ 79
Handeln auf Anordnung

(1) Wird unmittelbarer Zwang von einem Vorgesetzten oder
einer sonst befugten Person angeordnet, sind die Bediens-
teten verpflichtet, ihn anzuwenden, es sei denn, die An-
ordnung verletzt die Menschenwürde oder ist nicht zu
dienstlichen Zwecken erteilt worden.

(2) Die Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn dadurch
eine Straftat begangen würde. Befolgen die Bediensteten
sie trotzdem, trifft sie eine Schuld nur, wenn sie erkennen
oder wenn es nach den ihnen bekannten Umständen of-
fensichtlich ist, dass dadurch eine Straftat begangen wird.

(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung
haben Bedienstete dem Anordnenden gegenüber vorzu-
bringen, soweit das nach den Umständen möglich ist. Ab-
weichende Bestimmungen des allgemeinen Beamtenrechts
über die Mitteilung solcher Bedenken an Vorgesetzte (§ 59
Abs. 2 und 3 des Thüringer Beamtengesetzes) sind nicht
anzuwenden.

§ 80
Androhung

Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. Die Androhung
darf nur dann unterbleiben, wenn die Umstände sie nicht
zulassen oder unmittelbarer Zwang sofort angewendet
werden muss, um eine rechtswidrige Tat, die den Tatbe-
stand eines Strafgesetzes erfüllt, zu verhindern oder eine
gegenwärtige Gefahr abzuwenden.

§ 81
Schusswaffengebrauch

(1) Schusswaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn an-
dere Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs bereits er-
folglos waren oder keinen Erfolg versprechen. Gegen Per-
sonen ist ihr Gebrauch nur zulässig, wenn der Zweck nicht
durch Waffenwirkung gegen Sachen erreicht werden kann.
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(2) Schusswaffen dürfen nur die dazu bestimmten Bediens-
teten gebrauchen und nur, um angriffs- oder fluchtunfähig
zu machen. Ihr Gebrauch unterbleibt, wenn dadurch er-
kennbar Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefähr-
det würden.

(3) Der Gebrauch von Schusswaffen ist vorher anzudro-
hen. Als Androhung gilt auch ein Warnschuss. Ohne An-
drohung dürfen Schusswaffen nur dann gebraucht werden,
wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib
oder Leben erforderlich ist.

(4) Gegen Gefangene dürfen Schusswaffen gebraucht
werden,
1. wenn sie eine Waffe oder ein anderes gefährliches

Werkzeug trotz wiederholter Aufforderung nicht able-
gen,

2. wenn sie eine Meuterei (§ 121 des Strafgesetzbuchs)
unternehmen oder

3. um ihre Flucht zu vereiteln oder um sie wiederzuer-
greifen.

Um die Flucht aus einer offenen Anstalt zu vereiteln, dür-
fen keine Schusswaffen gebraucht werden.

(5) Gegen andere Personen dürfen Schusswaffen ge-
braucht werden, wenn sie es unternehmen, Gefangene
gewaltsam zu befreien oder gewaltsam in eine Anstalt ein-
zudringen.

Elfter Abschnitt
Erzieherische Maßnahmen, Disziplinarmaßnahmen

§ 82
Erzieherische Maßnahmen

(1) Verstöße der Gefangenen gegen Pflichten, die ihnen
durch oder aufgrund dieses Gesetzes auferlegt sind, sind
unverzüglich im erzieherischen Gespräch aufzuarbeiten.
Daneben können Maßnahmen angeordnet werden, die
geeignet sind, den Gefangenen ihr Fehlverhalten bewusst
zu machen (erzieherische Maßnahmen). Als erzieherische
Maßnahmen kommen namentlich in Betracht die Erteilung
von Weisungen und Auflagen, die Beschränkung oder der
Entzug einzelner Gegenstände für die Freizeitbeschäfti-
gung und der Ausschluss von gemeinsamer Freizeit oder
von einzelnen Freizeitveranstaltungen bis zur Dauer einer
Woche.

(2) Der Anstaltsleiter legt fest, welche Bediensteten befugt
sind, erzieherische Maßnahmen anzuordnen.

(3) Es sollen solche erzieherischen Maßnahmen angeord-
net werden, die mit der Verfehlung in Zusammenhang ste-
hen.

§ 83
Disziplinarmaßnahmen

(1) Disziplinarmaßnahmen dürfen nur angeordnet werden,
wenn erzieherische Maßnahmen nach § 82 nicht ausrei-
chen, um den Gefangenen das Unrecht ihrer Handlung zu
verdeutlichen. Zu berücksichtigen ist ferner eine aus dem-
selben Anlass angeordnete besondere Sicherungsmaßnah-
me.
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(2) Disziplinarmaßnahmen können angeordnet werden,
wenn Gefangene rechtswidrig und schuldhaft
1. gegen Strafgesetze verstoßen oder eine Ordnungswid-

rigkeit begehen,
2. andere Personen verbal oder tätlich angreifen,
3. Lebensmittel oder fremdes Eigentum zerstören oder

beschädigen,
4. sich zugewiesenen Aufgaben entziehen,
5. verbotene Gegenstände in die Anstalt bringen,
6. sich am Einschmuggeln verbotener Gegenstände be-

teiligen oder sie besitzen,
7. entweichen oder zu entweichen versuchen oder
8. in sonstiger Weise wiederholt oder schwerwiegend

gegen die Hausordnung verstoßen oder das Zusam-
menleben in der Anstalt stören.

(3) Zulässige Disziplinarmaßnahmen sind
1. die Beschränkung oder der Entzug des Rundfunkemp-

fangs bis zu zwei Monaten,
2. die Beschränkung oder der Entzug der Gegenstände

für die Freizeitbeschäftigung oder der Ausschluss von
gemeinsamer Freizeit oder von einzelnen Freizeitver-
anstaltungen bis zu zwei Monaten,

3. die Beschränkung des Einkaufs bis zu zwei Monaten
und

4. Arrest bis zu zwei Wochen.

(4) Disziplinarmaßnahmen sind auch zulässig, wenn we-
gen derselben Verfehlung ein Straf- oder Bußgeldverfah-
ren eingeleitet wird.

(5) Mehrere Disziplinarmaßnahmen können miteinander
verbunden werden.

(6) Arrest darf nur wegen schwerer oder wiederholter Ver-
fehlungen verhängt werden.

§ 84
Vollzug der Disziplinarmaßnahmen, Aussetzung zur

Bewährung

(1) Disziplinarmaßnahmen werden in der Regel sofort voll-
streckt.

(2) Disziplinarmaßnahmen können ganz oder teilweise bis
zu sechs Monaten zur Bewährung ausgesetzt werden.

(3) Arrest wird in Einzelhaft vollzogen. Er ist erzieherisch
auszugestalten. Die Gefangenen können in einem beson-
deren Arrestraum untergebracht werden, der den Anforde-
rungen entsprechen muss, die an einen zum Aufenthalt
bei Tag und Nacht bestimmten Haftraum gestellt werden.
Soweit nichts anderes angeordnet wird, ruhen die Befug-
nisse der Gefangenen aus den §§ 29, 30 Abs. 2, § 31 Abs. 2
und 3, § 37 sowie den §§ 40 bis 42.

§ 85
Disziplinarbefugnis

(1) Disziplinarmaßnahmen ordnet der Anstaltsleiter an. Bei
einer Verfehlung auf dem Weg in eine andere Anstalt zum
Zweck der Verlegung ist die aufnehmende Anstalt zustän-
dig.
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(2) Die Aufsichtsbehörde entscheidet, wenn sich die Ver-
fehlung gegen den Anstaltsleiter richtet.

(3) Disziplinarmaßnahmen, die gegen die Gefangenen in
einer anderen Anstalt oder während einer Untersuchungs-
haft angeordnet worden sind, werden auf Ersuchen voll-
streckt. § 84 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 86
Verfahren

(1) Der Sachverhalt ist zu klären. Die betroffenen Gefan-
genen werden gehört. Sie sind darauf hinzuweisen, dass
es ihnen freisteht, sich zu äußern. Die Erhebungen wer-
den in einer Niederschrift festgehalten; die Einlassungen
der Gefangenen werden darin vermerkt.

(2) Bei schweren Verfehlungen soll sich der Anstaltsleiter
vor der Entscheidung mit Personen besprechen, die an
der Erziehung der Gefangenen mitwirken.

(3) Vor der Anordnung von Disziplinarmaßnahmen gegen
Gefangene, die sich in ärztlicher Behandlung befinden, oder
gegen Schwangere oder stillende Mütter ist ein Arzt zu
hören.

(4) Die Entscheidung wird den Gefangenen von dem An-
staltsleiter mündlich eröffnet und mit einer kurzen Begrün-
dung schriftlich abgefasst.

(5) Bevor Arrest vollzogen wird, ist ein Arzt zu hören. Wäh-
rend des Arrestes stehen die Gefangenen unter ärztlicher
Aufsicht. Der Vollzug unterbleibt oder wird unterbrochen,
wenn die Gesundheit der Gefangenen gefährdet würde.

Zwölfter Abschnitt
Beschwerde

§ 87
Beschwerderecht

(1) Die Gefangenen erhalten Gelegenheit, sich mit Wün-
schen, Anregungen und Beschwerden in Angelegenheiten,
die sie selbst betreffen, an den Anstaltsleiter zu wenden.

(2) Besichtigen Vertreter der Aufsichtsbehörde die Anstalt,
so ist zu gewährleisten, dass die Gefangenen sich in An-
gelegenheiten, die sie selbst betreffen, an diese wenden
können.

(3) Die Möglichkeit der Dienstaufsichtsbeschwerde bleibt
unberührt.

Dreizehnter Abschnitt
Datenschutz

§ 88
Erhebung personenbezogener Daten

(1) Die Anstalt und die Aufsichtsbehörde dürfen personen-
bezogene Daten erheben, soweit dies für den Vollzug er-
forderlich ist.
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(2) Personenbezogene Daten sind bei den Betroffenen zu
erheben. Ohne ihre Mitwirkung dürfen sie nur erhoben
werden, wenn
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend vor-

aussetzt oder
2. a) die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe nach Art oder

Geschäftszweck eine Erhebung bei anderen Per-
sonen oder Stellen erforderlich macht oder

b) die Erhebung bei den Betroffenen einen unverhält-
nismäßigen Aufwand erfordern würde

und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass über-
wiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen be-
einträchtigt werden.

(3) Werden personenbezogene Daten bei den Betroffenen
erhoben, so sind diese, von der verantwortlichen Stelle über
1. die Identität der verantwortlichen Stelle,
2. die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung

oder Nutzung und
3. die Kategorien von Empfängern
zu unterrichten. Werden personenbezogene Daten bei den
Betroffenen aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, die
zur Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Aus-
kunft Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvortei-
len, so sind die Betroffenen hierauf, sonst auf die Freiwil-
ligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. Auf Verlangen sind sie
über die Rechtsvorschrift und über die Folgen der Verwei-
gerung von Angaben aufzuklären.

(4) Daten über Personen, die nicht Gefangene sind, dür-
fen ohne ihre Mitwirkung bei Personen oder Stellen außer-
halb der Anstalt oder Aufsichtsbehörde nur erhoben wer-
den, wenn sie für die Behandlung von Gefangenen, die
Sicherheit der Anstalt oder die Sicherung des Vollzugs der
Jugendstrafe unerlässlich sind und die Art der Erhebung
schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht beeinträch-
tigt.

(5) Über eine ohne ihre Kenntnis vorgenommene Erhe-
bung personenbezogener Daten werden die Betroffenen
unter Angabe dieser Daten unterrichtet, soweit der in Ab-
satz 1 genannte Zweck dadurch nicht gefährdet wird. Sind
die Daten bei anderen Personen oder Stellen erhoben
worden, kann die Unterrichtung unterbleiben, wenn
1. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem We-

sen nach, namentlich wegen des überwiegenden be-
rechtigten Interesses Dritter, geheim gehalten werden
müssen oder

2. der Aufwand der Unterrichtung außer Verhältnis zum
Schutzzweck steht und keine Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen
der Betroffenen beeinträchtigt werden.

(6) Werden personenbezogene Daten statt bei den Betrof-
fenen bei einer nicht öffentlichen Stelle erhoben, so ist die
Stelle auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflich-
tet, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.

§ 89
Verarbeitung und Nutzung

(1) Die Anstalt und die Aufsichtsbehörde dürfen personen-
bezogene Daten verarbeiten und nutzen, soweit dies für
den Vollzug erforderlich ist.
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(2) Die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten für andere Zwecke ist zulässig, soweit dies
1. zur Abwehr von sicherheitsgefährdenden oder geheim-

dienstlichen Tätigkeiten für eine fremde Macht oder von
Bestrebungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes,
die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerich-
tete Vorbereitungshandlungen
 a) gegen die freiheitliche demokratische Grundord-

nung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes
oder eines Landes gerichtet sind,

 b) eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsfüh-
rung der Verfassungsorgane des Bundes oder ei-
nes Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben
oder

 c) auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutsch-
land gefährden,

2. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl
oder einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit,

3. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
der Rechte einer anderen Person,

4. zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten sowie
zur Verhinderung oder Verfolgung von Ordnungswid-
rigkeiten, durch welche die Sicherheit oder Ordnung
der Anstalt gefährdet werden oder

5. für Maßnahmen der Strafvollstreckung oder strafvoll-
streckungsrechtliche Entscheidungen erforderlich ist.

(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke liegt
nicht vor, soweit sie dem gerichtlichen Rechtsschutz im
Zusammenhang mit diesem Gesetz oder den in § 20 Abs. 3
des Thüringer Datenschutzgesetzes genannten Zwecken
dient.

(4) Über die in den Absätzen 1 und 2 geregelten Zwecke
hinaus dürfen zuständigen öffentlichen Stellen personen-
bezogene Daten übermittelt werden, soweit dies für
1. Maßnahmen der Gerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe,

Bewährungshilfe oder Führungsaufsicht,
2. Entscheidungen in Gnadensachen,
3. gesetzlich angeordnete Statistiken der Rechtspflege,
4. sozialrechtliche Maßnahmen,
5. die Einleitung von Hilfsmaßnahmen für Angehörige

(§ 11 Abs. 1 Nr. 1 des Strafgesetzbuchs) der Gefange-
nen,

6. dienstliche Maßnahmen der Bundeswehr im Zusam-
menhang mit der Aufnahme und Entlassung von Sol-
daten,

7. ausländerrechtliche Maßnahmen oder
8. die Durchführung der Besteuerung
erforderlich ist. Eine Übermittlung für andere Zwecke ist
auch zulässig, soweit eine andere gesetzliche Bestimmung
dies vorsieht und sich dabei ausdrücklich auf personenbe-
zogene Daten über Gefangene bezieht.

(5) Die Anstalt oder die Aufsichtsbehörde darf öffentlichen
oder nichtöffentlichen Stellen auf schriftlichen Antrag mit-
teilen, ob sich eine Person in Haft befindet sowie ob und
wann ihre Entlassung voraussichtlich innerhalb eines Jah-
res bevorsteht, soweit
1. die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der

öffentlichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist
oder
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2. von nichtöffentlichen Stellen ein berechtigtes Interesse
an dieser Mitteilung glaubhaft dargelegt wird und die
Gefangenen kein schutzwürdiges Interesse an dem
Ausschluss der Übermittlung haben.

Den Verletzten einer Straftat können darüber hinaus auf
schriftlichen Antrag Auskünfte über die Entlassungsadres-
se oder die Vermögensverhältnisse von Gefangenen er-
teilt werden, wenn die Erteilung zur Feststellung oder Durch-
setzung von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit der
Straftat erforderlich ist. Die Gefangenen werden vor der
Mitteilung gehört, es sei denn, es ist zu besorgen, dass
dadurch die Verfolgung des Interesses der Antragsteller
vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde, und eine
Abwägung ergibt, dass dieses Interesse der Antragsteller
das Interesse der Gefangenen an ihrer vorherigen Anhö-
rung überwiegt. Ist die Anhörung unterblieben, werden die
betroffenen Gefangenen über die Mitteilung der Anstalt oder
Aufsichtsbehörde nachträglich unterrichtet.

(6) Akten mit personenbezogenen Daten dürfen nur ande-
ren Anstalten oder Aufsichtsbehörden, den für strafvollzugs-,
strafvollstreckungs- und strafrechtliche Entscheidungen zu-
ständigen Gerichten sowie den Strafvollstreckungs- und
Strafverfolgungsbehörden überlassen werden. Die Über-
lassung an andere öffentliche Stellen ist zulässig, soweit
die Erteilung einer Auskunft einen unvertretbaren Aufwand
erfordert oder nach Darlegung der Akteneinsicht begeh-
renden Stellen für die Erfüllung der Aufgabe nicht ausreicht.
Entsprechendes gilt für die Überlassung von Akten an die
von der Anstalt mit Gutachten beauftragten Stellen.

(7) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach den Ab-
sätzen 1, 2 oder 4 übermittelt werden dürfen, weitere per-
sonenbezogene Daten von Betroffenen oder von Dritten in
Akten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur
mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Über-
mittlung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht berech-
tigte Interessen von Betroffenen oder Dritten an deren
Geheimhaltung offensichtlich überwiegen. Eine Verarbei-
tung oder Nutzung dieser Daten durch die Empfänger ist
unzulässig.

(8) Bei der Überwachung der Besuche oder des Schrift-
wechsels sowie bei der Überwachung des Inhalts von Pa-
keten bekannt gewordene personenbezogene Daten dür-
fen nur
1. für die in Absatz 2 aufgeführten Zwecke,
2. für den gerichtlichen Rechtsschutz im Zusammenhang

mit diesem Gesetz und im Rahmen außerordentlicher
Rechtsbehelfsverfahren,

3. zur Wahrung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt
oder

4. nach Anhörung der Gefangenen für Zwecke der Be-
handlung

verarbeitet und genutzt werden.

(9) Personenbezogene Daten, die nach § 88 Abs. 4 über
Personen, die nicht Gefangene sind, erhoben worden sind,
dürfen nur zur Erfüllung des Erhebungszwecks und für die
in Absatz 2 Nr. 1 bis 4 geregelten Zwecke verarbeitet oder
genutzt werden.

(10) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten un-
terbleibt, soweit die in § 92 Abs. 2 oder § 94 Abs. 2 und 4
geregelten Einschränkungen oder besondere gesetzliche
Verwendungsregelungen entgegenstehen.
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(11) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermitt-
lung trägt die übermittelnde Anstalt oder Aufsichtsbehör-
de. Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen einer öffentlichen
Stelle, trägt diese die Verantwortung. In diesem Fall prüft
die übermittelnde Anstalt oder Aufsichtsbehörde nur, ob das
Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des
Empfängers liegt und die Absätze 8 bis 10 der Übermitt-
lung nicht entgegenstehen, es sei denn, dass besonderer
Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung be-
steht.

§ 90
Zentrale Datei, Einrichtung automatisierter

Übermittlungsverfahren

(1) Die nach § 88 erhobenen Daten können für die Anstalt
und die Aufsichtsbehörde in einer zentralen Datei gespei-
chert werden.

(2) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das
die Übermittlung personenbezogener Daten aus der zen-
tralen Datei nach § 89 Abs. 2 und 4 ermöglicht, ist zuläs-
sig, soweit diese Form der Datenübermittlung unter Be-
rücksichtigung der schutzwürdigen Belange der betroffe-
nen Personen und der Erfüllung des Zwecks der Übermitt-
lung angemessen ist. Die automatisierte Übermittlung der
für die Unterrichtung nach § 13 Abs. 1 Satz 3 des Bundes-
kriminalamtgesetzes erforderlichen personenbezogenen
Daten kann auch anlassunabhängig erfolgen.

(3) Die speichernde Stelle hat zu gewährleisten, dass die
Übermittlung zumindest durch geeignete Stichprobenver-
fahren festgestellt und überprüft werden kann.

(4) Das für den Strafvollzug zuständige Ministerium be-
stimmt durch Rechtsverordnung die Einzelheiten der Ein-
richtung automatisierter Übermittlungsverfahren. Der Lan-
desbeauftragte für den Datenschutz ist vorher zu hören.
Die Rechtsverordnung hat den Datenempfänger, die Da-
tenart und den Zweck der Übermittlung festzulegen. Sie
hat Maßnahmen zur Datensicherung und zur Kontrolle
vorzusehen, die in einem angemessenen Verhältnis zu dem
angestrebten Schutzzweck stehen.

(5) Das für den Strafvollzug zuständige Ministerium kann
mit anderen Ländern und dem Bund einen Datenverbund
vereinbaren, der eine automatisierte Datenübermittlung
ermöglicht.

§ 91
Zweckbindung

Von der Anstalt oder der Aufsichtsbehörde übermittelte
personenbezogene Daten dürfen nur zu dem Zweck ver-
arbeitet oder genutzt werden, zu dessen Erfüllung sie über-
mittelt worden sind. Die Empfänger dürfen die Daten für
andere Zwecke nur verarbeiten oder nutzen, soweit sie
ihnen auch für diese Zwecke hätten übermittelt werden
dürfen, und wenn im Fall einer Übermittlung an nicht öf-
fentliche Stellen die übermittelnde Anstalt oder Aufsichts-
behörde zugestimmt hat. Die Anstalt oder die Aufsichtsbe-
hörde hat die nichtöffentlichen Empfänger auf die Zweck-
bindung nach Satz 1 hinzuweisen.



Thüringer Landtag - 4. Wahlperiode Drucksache 4/3102

41

§ 92
Schutz besonderer Daten

(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis und
personenbezogene Daten von Gefangenen, die anlässlich
ärztlicher Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen in
der Anstalt nicht allgemein kenntlich gemacht werden. An-
dere personenbezogene Daten von Gefangenen dürfen
innerhalb der Anstalt allgemein kenntlich gemacht werden,
soweit dies für ein geordnetes Zusammenleben in der An-
stalt erforderlich ist. § 89 Abs. 8 bis 10 bleibt unberührt.

(2) Personenbezogene Daten, die
1. Ärzten, Zahnärzten oder Angehörigen eines anderen

Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Füh-
rung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte
Ausbildung erfordert,

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissen-
schaftlicher Abschlussprüfung,

3. staatlich anerkannten Sozialarbeitern oder staatlich
anerkannten Sozialpädagogen,

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberatern so-
wie Beratern für Suchtfragen in einer Beratungsstelle,
die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder
Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, oder

5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten Be-
ratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes

von Gefangenen als Geheimnis anvertraut oder über Ge-
fangene sonst bekannt geworden sind, unterliegen auch
gegenüber der Anstalt und der Aufsichtsbehörde der
Schweigepflicht. Die in Satz 1 genannten Personen haben
sich gegenüber dem Anstaltsleiter zu offenbaren, soweit
dies für die Aufgabenerfüllung der Anstalt oder der Auf-
sichtsbehörde oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren
für Leib oder Leben von Gefangenen oder Dritten erfor-
derlich ist. Ärzte sind zur Offenbarung ihnen im Rahmen
der allgemeinen Gesundheitsfürsorge bekannt geworde-
ner Geheimnisse verpflichtet, soweit dies für die Aufga-
benerfüllung der Anstalt oder der Aufsichtsbehörde uner-
lässlich oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib
oder Leben von Gefangenen oder Dritten erforderlich ist.
Sonstige Offenbarungsbefugnisse bleiben unberührt. Die
Gefangenen sind vor der Erhebung der Daten über die nach
den Sätzen 2 und 3 bestehenden Offenbarungsbefugnis-
se zu unterrichten.

(3) Die nach Absatz 2 offenbarten Daten dürfen nur für den
Zweck, für den sie offenbart wurden oder für den eine Of-
fenbarung zulässig gewesen wäre, und nur unter densel-
ben Voraussetzungen verarbeitet oder genutzt werden,
unter denen die in Absatz 2 Satz 1 genannten Personen
selbst hierzu befugt wären. Der Anstaltsleiter kann unter
diesen Voraussetzungen die unmittelbare Offenbarung
gegenüber bestimmten Bediensteten allgemein zulassen.

(4) Sofern Ärzte oder Psychologen außerhalb des Vollzugs
mit der Untersuchung oder Behandlung von Gefangenen
beauftragt werden, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe entspre-
chend, dass die beauftragten Personen auch zur Unter-
richtung der in der Anstalt tätigen Ärzte oder der in der
Anstalt mit der Behandlung der Gefangenen betrauten
Psychologen befugt sind.
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§ 93
Schutz der Daten in Akten und Dateien

(1) Bedienstete dürfen sich von personenbezogenen Da-
ten nur Kenntnis verschaffen, soweit dies zur Erfüllung der
ihnen obliegenden Aufgaben oder für die Zusammenarbeit
nach § 7 erforderlich ist.

(2) Akten und Dateien mit personenbezogenen Daten sind
durch die erforderlichen technischen und organisatorischen
Maßnahmen gegen unbefugten Zugang und unbefugten
Gebrauch zu schützen. Gesundheitsakten und Kranken-
blätter sind getrennt von anderen Unterlagen zu führen und
besonders zu sichern. Im Übrigen gilt für die Art und den
Umfang der Schutzvorkehrungen § 9 des Thüringer Da-
tenschutzgesetzes.

§ 94
Berichtigung, Löschung und Sperrung

(1) Die in Dateien gespeicherten personenbezogenen Da-
ten sind spätestens fünf Jahre nach der Entlassung der
Gefangenen oder der Verlegung der Gefangenen in eine
andere Anstalt zu löschen. Hiervon können bis zum Ablauf
der Aufbewahrungsfrist für die Gefangenenpersonalakte die
Angaben über Familienname, Vorname, Geburtsname,
Geburtstag, Geburtsort, Eintritts- und Austrittsdatum der
Gefangenen ausgenommen werden, soweit dies für das
Auffinden der Gefangenenpersonalakte erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten in Akten dürfen nach Ablauf
von fünf Jahren seit der Entlassung der Gefangenen nur
übermittelt oder genutzt werden, soweit dies
1. zur Verfolgung von Straftaten,
2. für die Durchführung wissenschaftlicher Forschungs-

vorhaben nach § 97,
3. zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder
4. zur Feststellung, Durchsetzung oder Abwehr von

Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit dem Voll-
zug einer Jugend- oder Freiheitsstrafe

unerlässlich ist. Diese Verwendungsbeschränkungen en-
den, wenn die Gefangenen erneut zum Vollzug einer Ju-
gend- oder Freiheitsstrafe aufgenommen werden oder die
Betroffenen eingewilligt haben.

(3) Bei der Aufbewahrung von Akten mit nach Absatz 2
gesperrten Daten dürfen folgende Fristen nicht überschrit-
ten werden:
Gefangenenpersonalakten, Gesundheitsakten
und Krankenblätter 20 Jahre,
Gefangenenbücher 30 Jahre.
Dies gilt nicht, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen an-
zunehmen ist, dass die Aufbewahrung für die in Absatz 2
Satz 1 genannten Zwecke weiterhin erforderlich ist. Die
Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem auf das Jahr der ak-
tenmäßigen Weglegung folgenden Kalenderjahr. Die Be-
stimmungen des Thüringer Archivgesetzes bleiben unbe-
rührt.

(4) Wird festgestellt, dass unrichtige Daten übermittelt wor-
den sind, ist dies den Empfängern mitzuteilen, wenn es
zur Wahrung schutzwürdiger Interessen der Betroffenen
erforderlich ist.
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(5) Im Übrigen gelten für die Berichtigung, Löschung und
Sperrung personenbezogener Daten die §§ 14 bis 16 des
Thüringer Datenschutzgesetzes.

§ 95
Auskunft an die Betroffenen, Akteneinsicht

(1) Die Anstalt oder die Aufsichtsbehörde erteilen den Be-
troffenen auf Antrag Auskunft über
1. die zu ihrer Person gespeicherten Daten,
2. den Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung

sowie
3. die Herkunft der Daten und deren Empfänger oder die

Kategorien der Empfänger, soweit diese Angaben ge-
speichert sind.

Dies gilt nicht für personenbezogene Daten, die ausschließ-
lich zu Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutz-
kontrolle gespeichert sind.

(2) In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Da-
ten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeich-
net werden. Sind die personenbezogenen Daten nur in
Akten gespeichert, wird die Auskunft nur erteilt, soweit die
Betroffenen Angaben machen, die das Auffinden der Da-
ten ermöglichen, und der für die Erteilung der Auskunft er-
forderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem von den
Betroffenen geltend gemachten Informationsinteresse
steht. Die Anstalt oder die Aufsichtsbehörde bestimmt das
Verfahren, insbesondere die Form der Auskunftserteilung,
nach pflichtgemäßem Ermessen.

(3) Die Auskunft ist unentgeltlich.

(4) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermitt-
lung personenbezogener Daten an Behörden der Staats-
anwaltschaft, an Polizeidienststellen, Verfassungsschutz-
behörden, den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen
Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes
berührt wird, andere Behörden des Bundesministeriums
der Verteidigung, so ist sie nur mit Zustimmung dieser Stel-
len zulässig.

(5) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit
1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in der

Zuständigkeit der Daten verarbeitenden Stelle liegen-
den Aufgaben gefährden würde,

2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder Ordnung
gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder ei-
nes Landes Nachteile bereiten würde,

3. die personenbezogenen Daten oder die Tatsache ihrer
Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem
Wesen nach, namentlich wegen den überwiegenden
berechtigten Interessen Dritter, geheim gehalten wer-
den müssen oder

4. die personenbezogenen Daten zur Entscheidung in
Gnadensachen gespeichert worden sind

und deswegen das Interesse der Betroffenen an der Aus-
kunftserteilung zurücktreten muss.

(6) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer Be-
gründung nicht, soweit durch die Mitteilung der tatsächli-
chen oder rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung
gestützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte
Zweck gefährdet würde. In diesem Fall sind die Betroffe-
nen darauf hinzuweisen, dass sie sich an den Landesbe-
auftragten für den Datenschutz wenden können.
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(7) Wird den Betroffenen keine Auskunft erteilt, so ist sie
auf ihr Verlangen dem Landesbeauftragten für den Daten-
schutz zu erteilen, soweit nicht die Aufsichtsbehörde im
Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit des Bun-
des oder eines Landes gefährdet würde.

(8) Soweit eine Auskunft für die Wahrnehmung der rechtli-
chen Interessen der Gefangenen nicht ausreicht und sie
hierfür auf die Einsichtnahme angewiesen sind, wird Ak-
teneinsicht gewährt.

§ 96
Anwendung des Thüringer Datenschutzgesetzes

Die Regelungen des Thüringer Datenschutzgesetzes über
weitere Begriffsbestimmungen (§ 3), Einholung und Form
der Einwilligung der Betroffenen (§ 4 Abs. 3 und 4), das
Datengeheimnis (§ 6), unabdingbare Rechte der Betroffe-
nen (§ 5), die Überwachung des Datenschutzes bei öffent-
lichen Stellen (§ 34), technische und organisatorische
Maßnahmen (§ 9) und das Verfahrensverzeichnis (§ 10)
gelten entsprechend. Das Thüringer Datenschutzgesetz
bleibt im Hinblick auf die Schadensersatz-, Straf- und Buß-
geldvorschriften sowie die Bestimmungen über die Kon-
trolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz
unberührt.

Vierzehnter Abschnitt
Kriminologische Forschung

§ 97
Evaluation, kriminologische Forschung

(1) Behandlungsprogramme für die Gefangenen sind auf
der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse zu konzi-
pieren, zu standardisieren und auf ihre Wirksamkeit hin zu
überprüfen.

(2) Der Vollzug, insbesondere seine Aufgabenerfüllung und
Gestaltung, die Umsetzung seiner Leitlinien sowie die Be-
handlungsprogramme und deren Wirkungen auf das Voll-
zugsziel, soll regelmäßig durch den kriminologischen
Dienst, durch eine Hochschule oder durch eine andere
Stelle wissenschaftlich begleitet und erforscht werden.
§ 476 der Strafprozessordnung gilt mit der Maßgabe ent-
sprechend, dass auch elektronisch gespeicherte personen-
bezogene Daten übermittelt werden können.

Fünfzehnter Abschnitt
Aufbau der Jugendstrafvollzugsanstalt

§ 98
Jugendstrafvollzugsanstalt

(1) Die Jugendstrafe wird in Jugendstrafvollzugsanstalten,
Teilanstalten oder in getrennten Abteilungen einer Anstalt
des Erwachsenenvollzugs (Anstalt) vollzogen. Lässt die
geringe Anzahl der Gefangenen eine getrennte Unterbrin-
gung organisatorisch nicht zu, so können die Gefangenen
ausnahmsweise gemeinsam mit nach allgemeinem Straf-
recht Verurteilten untergebracht werden, sofern dadurch
das Vollzugsziel nicht gefährdet wird. Gemeinsame Aus-
und Fortbildungsmaßnahmen von nach Jugendstrafrecht
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und nach allgemeinem Strafrecht Verurteilten sind zuläs-
sig. In jedem Fall erfolgt der Vollzug der Jugendstrafe nach
diesem Gesetz.

(2) Räume für den Aufenthalt während der Ruhe- und Frei-
zeit sowie Gemeinschafts- und Besuchsräume sind zweck-
entsprechend auszugestalten.

(3) Die Abteilungen der Anstalt sollen in Wohngruppen
gegliedert sein, zu denen neben den Hafträumen weitere
Räume zur gemeinsamen Nutzung gehören.

§ 99
Festsetzung der Belegungsfähigkeit, Verbot der

Überbelegung

(1) Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit der
Anstalt so fest, dass eine angemessene Unterbringung
während der Ruhezeit gewährleistet ist. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass eine ausreichende Anzahl von Plätzen
für Aus- und Weiterbildung, Arbeit sowie von Räumen für
Seelsorge, Freizeit, Sport, therapeutische Maßnahmen und
Besuche zur Verfügung steht.

(2) Hafträume dürfen nicht mit mehr Gefangenen als zu-
gelassen belegt werden.

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind nur vorübergehend und
nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde zulässig.

§ 100
Einrichtungen zur schulischen und beruflichen Bildung,

Arbeitsbetriebe

(1) Die erforderlichen Einrichtungen zur schulischen und
beruflichen Bildung, arbeitstherapeutischen Beschäftigung
und die notwendigen Betriebe für die Arbeit sind vorzuhal-
ten. Sie sind den Verhältnissen außerhalb der Anstalt an-
zugleichen.

(2) Bildung und Beschäftigung können auch in geeigneten
privaten Einrichtungen und Betrieben erfolgen. Die techni-
sche und fachliche Leitung kann Angehörigen dieser Ein-
richtungen und Betriebe übertragen werden.

§ 101
Anstaltsleitung

(1) Der Anstaltsleiter trägt die Verantwortung für den ge-
samten Vollzug und vertritt die Anstalt nach außen. Er kann
einzelne Aufgabenbereiche auf andere Bedienstete über-
tragen. Die Aufsichtsbehörde kann sich die Zustimmung
zur Übertragung vorbehalten.

(2) Für jede Anstalt ist ein Beamter des höheren Dienstes
zum hauptamtlichen Leiter zu bestellen. Aus besonderen
Gründen kann eine Anstalt auch von einem Beamten des
gehobenen Dienstes geleitet werden.

§ 102
Bedienstete

Die Anstalt wird mit dem für das Erreichen des Vollzugs-
ziels erforderlichen Personal ausgestattet. Es muss für die
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erzieherische Gestaltung des Vollzugs geeignet und quali-
fiziert sein. Fortbildung sowie Praxisberatung und -beglei-
tung für die Bediensteten sind zu gewährleisten.

§ 103
Seelsorger

(1) Die Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jewei-
ligen Religionsgemeinschaft im Hauptamt bestellt oder
vertraglich verpflichtet.

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religi-
onsgemeinschaft eine Seelsorge nach Absatz 1 nicht recht-
fertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Wei-
se zuzulassen.

(3) Mit Zustimmung des Anstaltsleiters darf der Anstalts-
seelsorger sich freier Seelsorgehelfer bedienen und diese
für Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltun-
gen von außen zuziehen.

§ 104
Medizinische Versorgung

(1) Die ärztliche Versorgung ist sicherzustellen.

(2) Die Pflege der kranken Gefangenen soll von Bediens-
teten ausgeübt werden, die eine Erlaubnis nach dem Kran-
kenpflegegesetz besitzen. Solange diese nicht zur Verfü-
gung stehen, können auch Bedienstete eingesetzt werden,
die eine sonstige Ausbildung in der Krankenpflege erfah-
ren haben.

§ 105
Sozialtherapeutische Abteilung

In der Anstalt soll eine sozialtherapeutische Abteilung ein-
gerichtet werden.

§ 106
Konferenzen

Zur Erstellung und Fortschreibung des Vollzugsplans und
zur Vorbereitung anderer wichtiger Vollzugsentscheidun-
gen führt der Anstaltsleiter Konferenzen mit an der Erzie-
hung maßgeblich Beteiligten durch.

§ 107
Mitverantwortung der Gefangenen

Den Gefangenen soll ermöglicht werden, an der Verant-
wortung für Angelegenheiten von gemeinsamem Interes-
se teilzunehmen, die sich ihrer Eigenart und der Aufgabe
der Anstalt nach für ihre Mitwirkung eignen.

§ 108
Hausordnung

(1) Der Anstaltsleiter erlässt eine Hausordnung. Die Auf-
sichtsbehörde kann sich die Genehmigung vorbehalten.

(2) In die Hausordnung sind namentlich Anordnungen auf-
zunehmen über die
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1. Besuchszeiten, Häufigkeit und Dauer der Besuche,
2. Arbeitszeit, Freizeit und Ruhezeit sowie
3. Gelegenheit, Anträge und Beschwerden anzubringen

oder sich an einen Vertreter der Aufsichtsbehörde zu
wenden.

Sechzehnter Abschnitt
Aufsicht, Beirat

§ 109
Aufsichtsbehörde

Das für den Strafvollzug zuständige Ministerium führt die
Aufsicht über die Anstalt.

§ 110
Vollstreckungsplan

Das für den Strafvollzug zuständige Ministerium regelt durch
Rechtsverordnung die örtliche und sachliche Zuständig-
keit der Anstalt nach § 98 Abs. 1 in einem Vollstreckungs-
plan.

§ 111
Beirat

(1) Bei der Anstalt ist ein Beirat zu bilden. Bedienstete dür-
fen nicht Mitglieder des Beirats sein.

(2) Die Mitglieder des Beirats wirken bei der Gestaltung
des Vollzugs und bei der Betreuung der Gefangenen bera-
tend mit. Sie unterstützen den Anstaltsleiter durch Anre-
gungen und Verbesserungsvorschläge und helfen bei der
Eingliederung der Gefangenen nach der Entlassung.

(3) Die Mitglieder des Beirats können namentlich Wünsche,
Anregungen und Beanstandungen entgegennehmen. Sie
können sich über die Unterbringung, Beschäftigung, be-
rufliche Bildung, Verpflegung, ärztliche Versorgung und
Behandlung unterrichten sowie die Anstalt besichtigen. Sie
können die Gefangenen in ihren Räumen aufsuchen. Un-
terhaltung und Schriftwechsel werden nicht überwacht.

(4) Die Mitglieder des Beirats sind verpflichtet, außerhalb
ihres Amtes über alle Angelegenheiten, die ihrer Natur nach
vertraulich sind, besonders über Namen und Persönlich-
keit der Gefangenen, Verschwiegenheit zu bewahren. Dies
gilt auch nach Beendigung ihres Amtes.

Siebzehnter Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 112
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden die Rechte auf körperliche
Unversehrtheit und Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2
Satz 1 und 2 des Grundgesetzes, Artikel 3 Abs. 1 der Ver-
fassung des Freistaats Thüringen), auf Schutz seiner per-
sonenbezogenen Daten (Artikel 6 Abs. 2 der Verfassung
des Freistaats Thüringen) und auf Unverletzlichkeit des
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des
Grundgesetzes, Artikel 7 der Verfassung des Freistaats
Thüringen) eingeschränkt.
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§ 113
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 114
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeines

Den Anforderungen an einen humanen, zeitgemäßen und konsequent
am Erziehungsgedanken ausgerichteten Jugendstrafvollzug trägt das
Gesetz insbesondere durch folgende Vorgaben Rechnung:

Die erzieherische Ausgestaltung des Vollzugs ist wesentliches Element
des Gesetzes. Die Gefangenen sollen in der Entwicklung und Bereit-
schaft zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Lebens-
führung unterstützt werden. Sie haben aktiv an der Erfüllung ihrer Pflich-
ten mitzuwirken und Verantwortung, insbesondere auch für die began-
genen Taten, zu übernehmen. Die Anstalt unterstützt sie in der Entwick-
lung und Stärkung dieser Fähigkeiten.

Das Gesetz stellt klar, dass die Gefangenen auch von dritter Seite un-
terstützt werden sollen und die Anstalt mit diesen Dritten konstruktiv
zusammenzuarbeiten hat. Dafür ist ein Netzwerk aufzubauen, das den
Übergang vom Gefängnisalltag in ein freies Leben außerhalb des Voll-
zugs verbessert und für Kontinuität in der Betreuung sorgt.

Das Gesetz sieht die Einrichtung einer sozialtherapeutischen Abteilung
vor. In dieser können Gefangene untergebracht werden, wenn die be-
sonderen therapeutischen Mittel und sozialen Hilfen der Abteilung zum
Erreichen des Vollzugsziels angezeigt sind.

Einzelunterbringung während der Ruhezeit ist als Grundsatz festgeschrie-
ben. Dieser Grundsatz ist elementar, weil er nicht zuletzt auch dem Schutz
der Gefangenen vor wechselseitigen Übergriffen dient. Er kann nur in
Ausnahmefällen aus bestimmten Gründen durchbrochen werden.

Geeignete Gefangene sind regelmäßig in Wohngruppen unterzubrin-
gen. Diese Unterbringungsform unterstützt den Aufbau von Kontakten,
die positivem sozialen Lernen dienen sollen, indem in kleineren Grup-
pen sozialadäquates Verhalten eingeübt wird.

Schulische Aus- und Weiterbildung haben Vorrang gegenüber Arbeit.
Wesentliches Ziel ist es, den Gefangenen schulische Kenntnisse zu
vermitteln, die ihnen einen Schulabschluss ermöglichen. Dadurch wird
die berufliche Integration der Gefangenen nach ihrer Entlassung geför-
dert.

Die Ausgestaltung der Freizeit orientiert sich am Vollzugsziel. Die Ge-
fangenen sind zur Teilnahme und Mitwirkung an den Freizeitangeboten
verpflichtet. Der Sport stellt sich nicht nur als Teil des Freizeitangebots
dar, sondern soll auch zur Diagnostik und gezielten Behandlung einge-
setzt werden. Den Gefangenen ist eine sportliche Betätigung von
mindestens zwei Stunden wöchentlich zu ermöglichen.

Das Gesetz beachtet außerdem das besondere Bedürfnis an familiären
Kontakten, insbesondere durch Verlängerung der regulären Besuchs-
zeiten auf monatlich vier Stunden und durch Einbindung der Personen-
sorgeberechtigten in die Vollzugsgestaltung.

Das Gesetz schreibt die Evaluation und kriminologische Forschung ver-
bindlich vor. Dadurch soll gewährleistet werden, dass aussagefähige,
auf Vergleichbarkeit angelegte Daten erhoben werden, anhand derer
der Vollzug sachgerecht ausgestaltet werden kann.
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1 (Anwendungsbereich):

Jugendstrafe kann gegenüber Personen verhängt werden, die zur Zeit
der Tat Jugendliche oder Heranwachsende waren (§§ 1, 17, 105 JGG).
Das Alter im Zeitpunkt des Strafantritts ist grundsätzlich irrelevant.
Allerdings spielt es eine Rolle bei der Entscheidung des Vollstreckungs-
leiters, heranwachsende oder erwachsene Verurteilte im Einzelfall aus
dem Jugendstrafvollzug zu nehmen. Die Ausnahme vom Jugendstraf-
vollzug ist bundesgesetzlich geregelt (§ 92 Abs. 2 und 3 des Jugendge-
richtsgesetzes –JGG–). Es handelt sich um eine vollstreckungsrechtli-
che Entscheidung (§ 83 Abs. 1 JGG), die zur konkurrierenden Gesetz-
gebung, nämlich zum Strafrecht im Sinne des Artikels 74 Abs. 1 Nr. 1
des Grundgesetzes, zählt.

Zu § 2 (Ziel und Aufgabe):

Der Vollzug ist darauf ausgerichtet, die Gefangenen zu einem Leben
ohne Straftaten zu befähigen. Ziel ist es, die Gefangenen wieder in die
Gesellschaft zu integrieren. Dieses Ziel der Resozialisierung ist sowohl
völker- und europarechtlich (vgl. Nr. 65 der VN-Mindestgrundsätze für
die Behandlung der Gefangenen und Nr. 102.1 der Europäischen Straf-
vollzugsgrundsätze) als auch auf nationaler Ebene verfassungsrecht-
lich geboten. Es leitet sich aus der Pflicht zur Achtung der Menschen-
würde und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ab. Das Bundesver-
fassungsgericht umschreibt es mit "sozialer Integration" (BVerfG, 2 BvR
1673/04 und 2402/04 – NJW 2006, S. 2093 bis 2098).

Das Vollzugsziel ist mit erzieherischen Mitteln zu erreichen. Dabei wird
nicht die Erziehung zu einem vorgegebenen Persönlichkeitsbild ange-
strebt. Auch sind die Gefangenen nicht bloßes Objekt behördlicher Be-
mühungen. Sie sind in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit dahin ge-
hend zu fördern, dass sie soziale Verantwortung übernehmen. Ihnen
sollen die Fähigkeit und der Wille zu verantwortlicher Lebensführung
vermittelt werden. Sie sind zu eigenständigem Tun anzuhalten. Die Ge-
fangenen sollen mit den Bediensteten und dazu befähigten Dritten dar-
an arbeiten, das Vollzugsziel zu erreichen. Die Anstalt ist verpflichtet,
die gesamte Vollzugstätigkeit auf eine wirkungsvolle, dem Vollzugsziel
dienende Erziehung auszurichten.

Neben der Resozialisierung als Vollzugsziel hat der Vollzug die Aufga-
be, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen. Dies folgt aus
der Pflicht des Staates, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Bau-
liche und organisatorische Ausstattung der Anstalt sowie alle vollzugli-
chen Maßnahmen müssen darauf ausgerichtet sein, dass von den Ge-
fangenen während der Zeit ihrer Inhaftierung keine Gefahr ausgeht.

Die in Satz 2 beschriebene Aufgabe bezieht sich unmittelbar auf die
Haftzeit, wird mit Realisierung des in Satz 1 beschriebenen Vollzugs-
ziels, aber auch nach Entlassung der Gefangenen erfüllt. Ziel und Auf-
gabe des Vollzugs sind im Zusammenhang zu sehen. Zwischen dem
Integrationsziel des Vollzugs und dem Anliegen, die Allgemeinheit vor
weiteren Straftaten zu schützen, besteht kein Gegensatz (BVerfG, a.a.O.,
S. 2095). Durch die Resozialisierung der Gefangenen wird zugleich auch
der Schutz der Allgemeinheit gewährleistet. Beides dient letztlich der
Sicherheit der Gemeinschaft, und zwar über die Zeit der Freiheitsent-
ziehung hinaus. Der Staat kommt seiner Schutzpflicht gerade auch
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dadurch nach, dass er die Resozialisierung fördert. Die Gemeinschaft
hat ein unmittelbar eigenes Interesse daran, dass die Gefangenen nicht
wieder rückfällig werden und nicht erneut ihre Mitbürger oder die Ge-
meinschaft schädigen.

Zu § 3 (Erziehungsauftrag, Vollzugsgestaltung):

Die Bestimmung enthält die Grundsätze zur Gestaltung des Vollzugs.
Wesentliches Element des Vollzugs ist nach Absatz 1 die Erziehung der
Gefangenen zu einer straffreien Lebensführung in sozialer Verantwor-
tung. Die Gefangenen werden in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit
unterstützt und angeleitet. Damit sind sowohl der Erwerb als auch die
Einübung nicht vorhandener, nicht hinreichend ausgeprägter oder nicht
angewandter Fähigkeiten und Fertigkeiten gemeint, durch welche die
Gefangenen lernen, ihre eigenen Chancen und Pflichten wahrzuneh-
men und Anderen Respekt entgegenzubringen. Sie sollen lernen, Ver-
antwortung für ihre begangenen Taten zu übernehmen und sich mit den
Tatfolgen, insbesondere für das Opfer, auseinanderzusetzen. Sie wer-
den angehalten, sich mit ihrer Biographie auseinanderzusetzen.

Die Verweisung in Absatz 2 auf die Legaldefinition in § 98 Abs. 1 Satz 1
stellt klar, welche Einrichtungen unter den im Gesetz verwendeten Be-
griff der "Anstalt" fallen. Der Absatz gibt vor, dass der Vollzug angemes-
sen mit personellen und sachlichen Mitteln ausgestattet sein muss, um
Ziel und Aufgabe des Vollzugs, die in § 2 festgelegt sind, erreichen und
erfüllen zu können. Dabei sind die besonderen Bedürfnisse der Gefan-
genen zu berücksichtigen. Sie bedürfen einer unterstützenden, struktu-
rierenden Umgebung und einer durchgängigen Betreuung und Kontrol-
le. Die Organisation der Anstalt ist hieran auszurichten. Das Bundesver-
fassungsgericht formuliert: "So hat er [der Staat] durch gesetzliche Fest-
legung hinreichend konkretisierter Vorgaben Sorge dafür zu tragen, dass
für allgemein als erfolgsnotwendig anerkannte Vollzugsbedingungen und
Maßnahmen die erforderliche Ausstattung mit den personellen und fi-
nanziellen Mitteln kontinuierlich gesichert ist." (a.a.O., S. 2096)

Die Alternative zu einer am Resozialisierungsziel ausgerichteten Aus-
stattung ist die bloße Verwahrung. Sie aber kann eine Wiedereingliede-
rung der Gefangenen nicht gewährleisten. Die Gefangenen können auf-
grund ihres Alters häufig noch positiv beeinflusst werden. Sie würden
nach einem bloßen "Verwahrvollzug" mit größerer Wahrscheinlichkeit
wieder rückfällig als in einem erzieherisch ausgestalteten Vollzug. Eine
dem Resozialisierungsziel angemessene Ausstattung ist demnach die
auch finanziell günstigere Alternative.

Absatz 3 bestimmt, dass das Leben im Vollzug den allgemeinen Le-
bensverhältnissen soweit wie möglich anzugleichen ist (Satz 1, so ge-
nannter Angleichungsgrundsatz). Die Gefangenen sollen dadurch auf
das Leben nach ihrer Haftentlassung vorbereitet werden. Soweit der
Angleichung Grenzen gesetzt sind, kommt es darauf an, den schädli-
chen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken (Satz 2, so ge-
nannter Gegensteuerungsgrundsatz). Die Angleichung soll den Gefan-
genen die spätere (Wieder-) Eingliederung in die Gesellschaft erleich-
tern (Satz 3, so genannter Integrationsgrundsatz). Dies ist von Beginn
der Inhaftierung an zu verfolgen. Dieser Grundsatz ist auch in Nummer
34.2. der Europäischen Strafvollzugsgrundsätze niedergelegt. Bei allen
drei Grundsätzen ist den Belangen der inneren und äußeren Sicherheit
Rechnung zu tragen (Satz 4). Dabei ist der Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz zu beachten. So kann die Öffnung des Vollzugs nach innen durch
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Auf- und Umschluss, Wohngruppenvollzug, Sport- und Freizeitaktivitä-
ten zwar zu erhöhten Risiken für Bedienstete und andere Gefangene
führen. Diese sind aber in Kauf zu nehmen, weil die Vorteile regelmäßig
überwiegen. Das gleiche gilt für die Sicherheit nach außen, die insbe-
sondere bei der Gewährung von Vollzugslockerungen und Urlaub sowie
bei der Verlegung in den offenen Vollzug zu beachten ist.

Absatz 4 legt fest, dass unter Beachtung des Artikels 3 Abs. 2 und 3 des
Grundgesetzes Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen
Gefangenen berücksichtigt werden. Dies gilt es bei der Ausgestaltung
des Vollzugs zu bedenken.

Zu § 4 (Pflicht zur Mitwirkung):

Die Bestimmung schreibt eine Pflicht der Gefangenen zur Mitwirkung
an der Verwirklichung des Vollzugsziels fest. Die Gefangenen haben
sich bereits im Planungsprozess einzubringen und an den im Vollzugs-
plan festgelegten Maßnahmen aktiv teilzunehmen. Die Mitwirkungspflicht
ist Teil des Resozialisierungskonzepts. Gefangene, die eine Jugendstrafe
verbüßen, weisen in vielen Fällen erhebliche Reifeverzögerungen auf
und haben zum Teil lange Karrieren erfolgloser Erziehungsversuche hin-
ter sich, so dass nicht als selbstverständlich angenommen werden kann,
dass sie willens und in der Lage sind, an der Erreichung des Vollzugs-
ziels auf freiwilliger Basis mitzuwirken. Die Anstalt stellt eine Vielzahl
von Angeboten bereit. Sie nimmt dadurch, dass sie von den Gefange-
nen Mitwirkung verlangt, diese gleichzeitig als eigenverantwortliche
Persönlichkeiten ernst. Sie hat deren Bereitschaft zur Mitwirkung zu ent-
wickeln und zu unterstützen.

Zusätzlich zu dieser allgemeinen Mitwirkungspflicht werden an verschie-
denen Stellen im Gesetz konkrete Pflichten der Gefangenen festgelegt.
Weitere Pflichten können nicht nur durch das Gesetz, sondern auch
aufgrund des Gesetzes festgelegt sein; sie können etwa durch die Haus-
ordnung oder durch Einzelweisung angeordnet werden. In allen Fällen
hat die Auferlegung von Pflichten dem Vollzugsziel zu dienen.

Die Nichtbefolgung der allgemeinen Mitwirkungspflicht ist insbesondere
für die Frage relevant, ob Vollzugslockerungen gewährt werden (§ 15
Abs. 2 Satz 2). Die Nichtbefolgung konkreter Pflichten kann darüber
hinaus mit erzieherischen Maßnahmen bzw. Disziplinarmaßnahmen
geahndet werden.

Zu § 5 (Leitlinien der Erziehung und Förderung):

Die Befähigung der Gefangenen zu einem Leben ohne Straftaten er-
folgt im Jugendstrafvollzug durch Erziehung und Förderung. Der Ge-
setzgeber hat sich bewusst für diesen Dualismus entschieden.

Er greift einerseits den Erziehungsgedanken des Jugendgerichtsgeset-
zes auf, ergänzt ihn andererseits um den Begriff der Förderung, um so
den Prozess, der zum systematischen Aufbau von Wahrnehmungs- und
Verhaltenskompetenzen führt, besonders hervorzuheben. Der Förder-
begriff legt den Schwerpunkt auf die Unterstützung von klar definierten
Lernprozessen. Er unterstreicht die Notwendigkeit, individuell zugeschnit-
tene Reintegrationskonzepte zu entwickeln. Er präzisiert erzieherisches
Handeln in seinen zielgruppenspezifischen Abläufen und berücksichtigt
dadurch auch die altersspezifischen Bedarfe einer mehrheitlich volljäh-
rigen Klientel. Der Erziehungsbegriff verdeutlicht den Willen des Ge-
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setzgebers, intentionale und funktionale Einflussnahmen der Werteer-
ziehung zu bündeln und die Persönlichkeit zu entwickeln. Der Erzie-
hungsbegriff unterstreicht den Anspruch an die Gefangenen, sich aktiv
mit ihren Straftaten und den diesen zugrunde liegenden Defiziten, Pro-
blem- und Konfliktlagen auseinanderzusetzen und dementsprechende
Angebote und Hilfestellungen anzunehmen, sowie das Recht der erzie-
henden Institution, diese Mitarbeit mit geeigneten Interventionen gege-
benenfalls einzufordern.

Die Mittel der Erziehung und Förderung werden in Absatz 1 nur grob
umrissen. Die Betonung der Notwendigkeit von Maßnahmen und Pro-
grammen zur Entwicklung und Stärkung der Fähigkeiten und Fertigkei-
ten unterstreicht die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Aus-
gestaltung eines modernen Jugendstrafvollzugs. Angestrebt werden nicht
eine kurzfristige, rein äußerliche Anpassung an die Anstaltsordnung,
sondern Aufbau, Einübung und Anwendung von Fähigkeiten und Fertig-
keiten, die es den Gefangenen ermöglichen, Kompetenzen für ein Le-
ben ohne Straftaten zu erwerben. Unterschieden wird dabei zwischen
Einzelmaßnahmen und übergeordneten Behandlungsprogrammen, die
einer auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Wirksamkeits-
kontrolle unterliegen sollen.

Absatz 2 betont die Vielfalt möglicher Förderaktivitäten, hebt die Not-
wendigkeit individualisierter und zielgruppenspezifischer Förderangebote
hervor und überlässt im Übrigen die Ausgestaltung der Konzeption der
Vollzugspraxis. Die Wahl der Erziehungsmittel und -methoden hat sich
dabei an dem Erkenntnisstand der einschlägigen Fachdisziplinen zu ori-
entieren.

Absatz 3 konkretisiert unverzichtbare Maßnahmen und Programme,
enthält jedoch keine abschließende Aufzählung. Die Vollzugspraxis er-
hält so die notwendige Handlungsfreiheit, Inhalte und Methoden – ent-
sprechend der praktischen Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkennt-
nisse – weiterzuentwickeln.

Zu § 6 (Stellung der Gefangenen):

Absatz 1 entspricht § 4 Abs. 2 des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG). Die
Bestimmung ist im Zusammenhang mit § 4 zu sehen. Die Stellung der
Gefangenen wird nicht nur durch Regelungen bestimmt, die Umfang
und Grenzen der besonderen Freiheitsbeschränkungen der Gefange-
nen definieren, sondern auch durch die Anforderung an die Gefange-
nen, aktiv an der Gestaltung des Vollzugs mitzuwirken.

Absatz 2 enthält das Gebot, den Gefangenen die Vollzugsmaßnahmen
zu erläutern. Die Erläuterung stellt einen integralen Teil der Erziehung
dar und erhöht das Verständnis und die Akzeptanz für solche Maßnah-
men bei den Gefangenen. Bloße Anordnungen ohne Erklärung sind kon-
traproduktiv, da sie eine Ablehnungshaltung provozieren. Das bedeutet
nicht, dass die Begründung in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang
mit der Maßnahme zu erfolgen hat. Sie sollte allerdings erfolgen, sobald
die Gefangenen hierzu bereit und aufnahmefähig sind.

Zu § 7 (Zusammenarbeit und Einbeziehung Dritter):

Die in Absatz 1 festgeschriebene Zusammenarbeit aller im Vollzug Täti-
gen stellt sicher, dass die verschiedensten Kenntnisse und Fähigkeiten
für das Erreichen des Vollzugsziels gebündelt werden. Das Gebot der
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Zusammenarbeit richtet sich zum einen an die Bediensteten, zum an-
deren auch an Dritte, die in der Anstalt am Erreichen des Vollzugsziels
mitarbeiten. Die Anstalt muss hierfür entsprechende Strukturen schaf-
fen.

Absatz 2 spiegelt die besondere Bedeutung der Zusammenarbeit mit
Dritten wider, die außerhalb der Anstalt tätig sind. Er enthält das an die
Anstalt gerichtete Gebot, zur Förderung der Eingliederung der Gefan-
genen mit Stellen außerhalb des Vollzugs eng zusammenzuarbeiten.
Diese Zusammenarbeit sollte nicht nur von der Anstalt ausgehen. Dies
gilt insbesondere für die Einbeziehung der Jugendhilfe nach § 38 Abs. 2
Jugendgerichtsgesetz. Um ein effektives Netzwerk aufbauen zu kön-
nen, sind auch die Stellen außerhalb des Vollzugs gehalten, von sich
aus am Erreichen des Ziels mitzuarbeiten. Eine Vernetzung aller mit der
Wiedereingliederung der Gefangenen befassten Behörden sowie der
haupt-, neben- und ehrenamtlich Tätigen hat den großen Vorteil, dass
Erfahrungswissen ausgetauscht und Hilfen gemeinsam organisiert und
koordiniert werden können. Bei isoliertem Vorgehen bestünde die Ge-
fahr, dass bestimmte Probleme der Gefangenen von keiner der Stellen,
andere dagegen von mehreren doppelt angegangen würden, ohne dass
dadurch die Situation qualitativ verbessert würde. Das Ziel der Wieder-
eingliederung kann nur erreicht werden, wenn bereits während des Voll-
zugs Entlassungsvorbereitungen getroffen werden und die Nachbetreu-
ung sichergestellt ist. Beim Übergang vom Gefängnisalltag in die Frei-
heit ist auf Kontinuität und Koordination der einzelnen Verfahrensschrit-
te zu achten. Den Gefangenen muss außerdem eine Perspektive für die
Zeit in Freiheit vermittelt werden. Sie müssen wissen, wie es nach ihrer
Haftzeit weitergeht, welche Ansprechpartner es gibt und wie sie ihre
Situation außerhalb des Vollzugs regeln können. Dies kann die Anstalt
ohne spezielle Hilfe von Dritten nicht allein leisten.

Unter außervollzuglichen Einrichtungen und Organisationen, deren Mit-
wirkung die Eingliederung der Gefangenen fördern kann, sind insbe-
sondere die Bewährungshilfe und Jugendgerichtshilfe, Schulen und
Schulbehörden, Einrichtungen für berufliche Bildung, Stellen der Straf-
fälligenhilfe, der öffentlichen und freien Jugendhilfe, Jugendämter, Poli-
zeibehörden, Agenturen für Arbeit, Gesundheits- und Ausländerbehör-
den, Integrationsbeauftragte, Suchtberatungsstellen und Schuldnerbe-
ratungen, Träger der Sozialversicherung, der Sozialhilfe, Hilfeeinrich-
tungen anderer Behörden und Träger der freien Wohlfahrtspflege zu
verstehen.

Des Weiteren arbeitet die Anstalt mit Personen und Vereinen eng zu-
sammen, deren Einfluss für das Erreichen des Vollzugsziels förderlich
ist. Sie können ein Bindeglied zum Leben außerhalb der Anstalt sein
und Werte der Gesellschaft vermitteln, die im bisherigen Leben der
Gefangenen keine Rolle spielten. Der Anstalt obliegt es zu überprüfen,
ob der Einfluss der Personen und Vereine die Eingliederung der Gefan-
genen fördern kann.

Die Einbeziehung der Personensorgeberechtigten nach Absatz 3 ergibt
sich aus ihrem Elternrecht nach Artikel 6 Abs. 2 des Grundgesetzes. Sie
sind in die Planung und Gestaltung des Vollzugs einzubeziehen. Eine
Einbeziehung unterbleibt, soweit diese nicht möglich ist oder dem Voll-
zugsziel zuwiderläuft. Häufig kommen die Gefangenen aus problemati-
schen Familien. Soweit die Eltern Interesse an ihrem Kind zeigen, ist zu
prüfen, inwieweit ihre Vorstellungen mit dem Vollzugsziel in Einklang
stehen. Die Anstalt hat durch den auf sie übertragenen Erziehungsauf-
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trag, der sich aus der richterlich angeordneten Freiheitsentziehung er-
gibt, die übergeordnete Verantwortung, für die Gefangenen zu sorgen
und insbesondere ihre Reintegration anzustreben. Aus dieser staatli-
chen Verpflichtung folgt in Fällen, in denen das Wohl der minderjährigen
Gefangenen durch die Sorgerechtsausübung der Eltern gefährdet wäre,
eine diesbezügliche Einschränkung der elterlichen Rechte. Dabei ist der
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu wahren.

Auf jeden Fall sind die Personensorgeberechtigten über die Aufnahme
(§ 9 Abs. 4), die Verlegung (§ 12 Abs. 2) sowie schwere Erkrankungen
und den Tod ihres Kindes zu unterrichten (§ 32 Abs. 3).

Zu § 8 (Soziale Hilfe):

Die Gefangenen sind nach Absatz 1 darin anzuleiten, ihre persönlichen,
wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten eigenständig zu lösen.
Hierbei ist eine Kooperation mit und zwischen den nach § 7 Abs. 2 ge-
nannten außervollzuglichen Stellen besonders wichtig, um ein anstalts-
übergreifendes Hilfesystem aufzubauen. Die Hilfe hat möglichst früh ein-
zusetzen, um effektiv zu sein, und soll nach dem Grundsatz der Betreu-
ungskontinuität bis in die Zeit nach der Entlassung fortwirken. Die Ge-
fangenen sind bei der Lösung ihrer Schwierigkeiten zu unterstützen,
weil nicht angenommen werden kann, dass sie das, was sie außerhalb
der Anstalt versäumt oder nicht geschafft haben, nunmehr eigenständig
bewältigen. Die Gefangenen sollen lernen, Eigeninitiative zu entwickeln
und Verantwortung für ihre Angelegenheiten zu übernehmen. Ihnen darf
nicht der Eindruck vermittelt werden, dass sie sich nicht anzustrengen
hätten, weil die Anstalt nunmehr die Schwierigkeiten an ihrer Stelle lö-
sen würde. Es soll Hilfe zur Selbsthilfe angeboten werden, wie sie auch
in § 71 StVollzG geregelt ist.

Absatz 1 Satz 2 hebt im Interesse der Opfer hervor, dass die Gefange-
nen anzuhalten sind, den durch die Straftat verursachten Schaden wie-
dergutzumachen. In geeigneten Fällen kann ein Täter-Opfer-Ausgleich
durchgeführt werden. Außerdem sollen die Gefangenen in die Lage ver-
setzt werden, ihre Schulden zu regulieren.

Neben dieser allgemeinen Bestimmung über die soziale Hilfe gibt es
weitere Bestimmungen über konkrete Hilfen im Laufe des Vollzugs. So
sind die Gefangenen nach Absatz 2 über die notwendigen Maßnahmen
zur Aufrechterhaltung ihrer sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche
zu beraten. § 9 Abs. 5 konkretisiert die soziale Hilfe, die den Gefange-
nen bei der Aufnahme zu leisten ist. In § 21 ist die Hilfe zur Entlassung
geregelt.

Zu § 9 (Aufnahme):

Das Zugangsgespräch ist der erste strukturierte Kontakt der Anstalt mit
den Gefangenen. Es ist schnellstmöglich - jedenfalls aber innerhalb der
ersten 24 Stunden - zu führen. Nach der Erhebung grundlegender Da-
ten verfolgt das Zugangsgespräch zwei wesentliche Ziele:
Einerseits erhält die Anstalt die erforderlichen Erstinformationen über
die aktuelle Lebenssituation, die psychische Verfassung und akute Pro-
bleme der Gefangenen, um gegebenenfalls sogleich reagieren zu kön-
nen. Hier ist besondere Sensibilität gefordert, da diese Zeitspanne -
insbesondere bei Erstinhaftierten - eine Phase hoher Labilität ist.
Andererseits haben die Gefangenen Gelegenheit, sich in dem Gespräch
mit den Umständen des Wechsels von der Freiheit in die Inhaftierung
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auseinanderzusetzen. Ihnen werden die Regeln der Institution so aus-
führlich erläutert, dass sie einen Orientierungsrahmen erhalten. Die
Hausordnung wird ihnen ausgehändigt. Daneben werden ihnen die ein-
schlägigen Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
zugänglich gemacht, sofern sie dies wünschen. Letzteres wird in dieser
Phase des Vollzugs - gerade Jugendliche und Heranwachsende - je-
doch häufig überfordern, es kann daher bei Bedarf jederzeit nachgeholt
werden.

Absatz 2 stellt zur Wahrung der Intimsphäre der Gefangenen und aus
Gründen des Datenschutzes klar, dass andere Gefangene beim Zu-
gangsgespräch in aller Regel nicht anwesend sein dürfen. Beispielsweise
bei unüberwindbaren sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten darf
mit Einverständnis des Gefangenen jedoch ausnahmsweise ein zuver-
lässiger Mitgefangener hinzugezogen werden, der ausdrücklich auf sei-
ne Verschwiegenheitspflicht hinzuweisen ist.

Absatz 3 sieht vor, dass die Gefangenen alsbald ärztlich untersucht
werden. Diese gründliche ärztliche Untersuchung muss in Zweifelsfäl-
len sehr schnell - gegebenenfalls auch sofort - erfolgen, ansonsten an
einem der nächsten Werktage.

Absatz 4 stellt die Verpflichtung der Anstalt klar, die Personensorgebe-
rechtigten und das für die Mitwirkung in dem Verfahren nach dem Ju-
gendgerichtsgesetz nach § 87b des Achten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB VIII) zuständige Jugendamt unverzüglich zu unterrichten.

Absatz 5 entspricht § 72 Abs. 1 StVollzG. Um den Grundsatz der Hilfe
zur Selbsthilfe zu betonen, wurde die Formulierung geringfügig geän-
dert.

Zu § 10 (Feststellung des Erziehungs- und Förderbedarfs):

Die Bestimmung befasst sich mit der Ermittlung des Erziehungs- und
Förderbedarfs, der als Basis für die weitere Vollzugsgestaltung entschei-
dende Bedeutung zukommt.

Die in Absatz 1 vorgesehene Erläuterung dient der Verdeutlichung des
Vollzugsziels und des sich daraus ergebenden Erziehungsauftrags. Das
Vollzugsgeschehen soll für die Gefangenen transparent sein, damit sie
in die Lage versetzt werden, die Vollzugsabläufe in ihren Grundzügen
nachzuvollziehen und sich daran zu beteiligen. Ihnen soll vermittelt wer-
den, dass sie als Person ernst genommen werden, also kein bloßes
"Behandlungsobjekt" des Vollzugs sind. Respekt, Transparenz und Kon-
sequenz gegenüber den Gefangenen sind äußerst wichtig.
Nach § 4 sind die Gefangenen verpflichtet, an der Erreichung des Voll-
zugsziels mitzuwirken. Es dient der Motivation zur Mitarbeit, wenn die
Gefangenen die Grundprinzipien und Leitlinien, an denen sich die An-
stalt orientiert, erkennen können und sie außerdem das Anstaltsgefüge
und die Regeln verstehen, die im Umgang mit Bediensteten und Mitge-
fangenen zu beachten sind. Die Veranschaulichung der Aufgaben und
Möglichkeiten des Vollzugs - mit einer umfassenden inhaltlichen Dar-
stellung der Erziehungs- und Fördermaßnahmen - eröffnet den Gefan-
genen die Chance, auch eigene Wünsche und Vorsätze für die Zeit im
Vollzug zu entwickeln.

In Absatz 2 steht der Begriff "Diagnoseverfahren" für die bisherigen Be-
zeichnungen "Behandlungsuntersuchung" und "Persönlichkeitserfor-
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schung". Er umfasst alle Gespräche und Verfahren zur Erstellung der
Lebensgeschichte und der Delinquenzgeschichte, einschließlich gege-
benenfalls spezieller Fragestellungen im Hinblick auf Gewalt, Sexualität
oder Sucht.
Das Diagnoseverfahren verfolgt das Ziel, neben allen bedeutsamen
äußeren Umständen insbesondere festzustellen, welche Stärken und
Schwächen, welche Ressourcen und Defizite die Gefangenen haben,
wie sie selbst ihre Entwicklung und ihre Perspektiven sehen, wie sie
ihre Straffälligkeit erklären und was sie sich für die Zeit im Vollzug vor-
genommen haben.

Für dieses Explorationsverfahren können allgemein übliche Anamnese-
bögen ebenso genutzt werden wie in der Anstalt selbst entwickelte Ver-
fahren. Letztlich aber sollte das Verfahren weitgehend standardisiert und
für alle Gefangenen ähnlich sein, wenngleich beispielsweise kurzstrafi-
ge Gefangene mit weniger aufwendigen Instrumentarien diagnostiziert
werden können als langstrafige Gewalt- oder Sexualstraftäter.
Unter Einbeziehung psychologischer Testverfahren soll in der Regel eine
Statuserhebung erfolgen zur schulisch-beruflichen Situation, zur Intelli-
genz, zum emotional-affektiven Zustand, zum sozialen Umfeld und zur
Notwendigkeit einer speziellen - therapeutischen - Behandlung der der
Straftat zugrunde liegenden Problematik. Verbindlich ist die Einbezie-
hung von Erkenntnissen der Jugendgerichtshilfe und - nach Bewährungs-
widerruf - der Bewährungshilfe, um eine möglichst kontinuierliche Be-
treuung unter Ausschöpfung aller vorhandenen Erkenntnisse zu gewähr-
leisten.

Soweit für die Gefangenen vor ihrer Inhaftierung bereits Hilfepläne nach
§ 36 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII erstellt wurden, erscheint die Einbeziehung
der Jugendhilfe bei der Prüfung der Frage sinnvoll, ob die darin vorge-
sehene Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist.

Absatz 3 konkretisiert die Mitgestaltungsmöglichkeit der Gefangenen.
Zur Vorbereitung einer sinnvollen Vollzugsplanung ist es notwendig, die
Gefangenen wirksam einzubeziehen, sie zur Äußerung ihrer Anliegen,
Absichten und Wünsche zu ermutigen und diese Überlegungen in die
Vollzugsplanung einfließen zu lassen, wenn dies nicht aus vollzuglichen,
zeitlichen oder pädagogischen Gründen unzweckmäßig ist. Wird Anre-
gungen oder Wünschen der Gefangenen nicht gefolgt, soll dies ihnen
gegenüber begründet werden.
Danach soll die Vollzugsplanung im günstigen Fall gemeinsam mit den
Gefangenen festlegen, was einerseits die Anstalt tut und was andererseits
die Gefangenen tun müssen, um möglichst das Vollzugsziel zu errei-
chen, künftig ein Leben ohne Straftaten zu führen.

Zu § 11 (Vollzugsplan):

Der Vollzugsplan, dessen Erstellung und kontinuierliche Fortschreibung
die Bestimmung regelt, ist zentrales Element eines am Ziel der sozialen
Integration ausgerichteten Vollzugs. Er dient der Konkretisierung des
Vollzugsziels im Hinblick auf die einzelnen Gefangenen und bildet so-
wohl für die Gefangenen als auch für die Bediensteten einen Orientie-
rungsrahmen.
§ 106 bestimmt, dass Grundlage dieser Entscheidungen eine Konfe-
renz mit an der Erziehung maßgeblich Beteiligten ist.

Im Hinblick darauf, dass die durchschnittliche Haftzeit im Jugendstraf-
vollzug bei etwa einem Jahr liegt, bestimmt Absatz 1, dass der Vollzugs-
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plan in der Regel binnen sechs Wochen nach der Aufnahme zu erstel-
len ist. Eine schnellere Aufstellung des Vollzugsplans ist - insbesondere
bei kurzen Strafen - wünschenswert, aber wegen fehlender Unterlagen
oder Auskünfte nicht immer zu erreichen. Eine Überschreitung der Frist
wird nur ausnahmsweise in Betracht kommen, wenn besondere Um-
stände dies erfordern.

Der Vollzugsplan kann seine Aufgabe nur erfüllen, wenn er fortlaufend
aktualisiert wird. Deshalb beträgt die in Absatz 2 festgelegte Fortschrei-
bungsfrist in der Regel vier Monate, nur bei Jugendstrafen von mehr als
drei Jahren verlängert sich diese Frist auf sechs Monate. Wenn die Ent-
wicklung der Gefangenen oder in der Zwischenzeit gewonnene andere
neue Erkenntnisse Anlass dazu geben, kann eine Fortschreibung auch
bereits vor Ablauf von vier Monaten erforderlich sein.

Die in Absatz 2 vorgesehene Erörterung mit den Gefangenen dient
einerseits dazu, ihre eigenen Einschätzungen und Erläuterungen in die
Überlegungen zur Fortschreibung einzubeziehen. Andererseits soll si-
chergestellt werden, dass die Gefangenen nicht nur im Vorfeld der Fort-
schreibung die Auffassungen einzelner mit ihnen beschäftigter Bediens-
teter erfahren, sondern vielmehr wahrnehmen können, wie die verschie-
denen Einschätzungen und Beurteilungen zu einem Gesamtergebnis
zusammengeführt werden.

Die Bestimmung misst den in Absatz 3 ausdrücklich genannten Anga-
ben besondere Bedeutung zu. Dieser Inhalt des Vollzugsplans entspricht
Mindesterfordernissen, je nach den Umständen des Einzelfalles wer-
den weitere Aspekte in den Vollzugsplan aufzunehmen sein.

Der Vollzugsplan muss neben einer Beurteilung des bisherigen Vollzugs-
verlaufs auch eine Auseinandersetzung mit zukünftig erforderlichen
Maßnahmen erkennen lassen und hierzu wenigstens in groben Zügen
die tragenden Gründe darstellen, welche die Anstalt zur Befürwortung
oder Verwerfung bestimmter Maßnahmen veranlasst haben.

Gemäß Absatz 3 Nr. 1 muss der Vollzugsplan darstellen, welche Schlüsse
aus der Eingangsdiagnostik für die Ziele, Inhalte und Methoden der Er-
ziehung und Förderung der Gefangenen gezogen werden.
Maßnahmen zur Vorbereitung von Entlassung, Wiedereingliederung und
Nachsorge (Absatz 3 Nr. 12) sind rechtzeitig zu planen und im Zuge der
Fortschreibungen des Vollzugsplans zu konkretisieren (§§ 19, 21).

Die Fristen zur Fortschreibung des Vollzugsplans (Absatz 3 Nr. 13) sind
so festzusetzen, dass der Vollzugsplan den aktuellen Gegebenheiten
entspricht.

Um die Verbindlichkeit und Bedeutung des Vollzugsplans gegenüber
den Gefangenen zu unterstreichen, bestimmt Absatz 4 Satz 1, dass ih-
nen der Vollzugsplan und seine Fortschreibungen ausgehändigt wer-
den.
Nach Satz 2 werden der Vollzugsplan und seine Fortschreibungen dem
Vollstreckungsleiter stets mitgeteilt, den Personensorgeberechtigten nur
dann, wenn sie - insbesondere im Rahmen ihrer Mitwirkung nach § 7
Abs. 2 - einen entsprechenden Wunsch geäußert haben.



Thüringer Landtag - 4. Wahlperiode Drucksache 4/3102

59

Zu § 12 (Verlegung und Überstellung):

Die Bestimmung enthält die allgemeine Grundlage für Verlegungen und
Überstellungen im Verlauf des Vollzugs. Ihr gehen § 35 (Verlegung und
Überstellung zur medizinischen Behandlung) und § 65 (Sichere Unter-
bringung) als spezielle Verlegungsbestimmungen vor.

Absatz 2 bestimmt, dass die Personensorgeberechtigten, der Vollstre-
ckungsleiter und das Jugendamt von der Verlegung unverzüglich unter-
richtet werden.

Da die Verlegung eine wichtige, anstaltsübergreifende Entscheidung ist,
kann sich die Aufsichtsbehörde nach Absatz 3 solche Entscheidungen
vorbehalten.

Absatz 4 regelt die Überstellung. Im Gegensatz zu einer auf Dauer an-
gelegten Unterbringung der Gefangenen in einer anderen Anstalt (Ver-
legung) bedeutet Überstellung eine lediglich befristete Überführung der
Gefangenen in eine andere Anstalt, beispielsweise zum Zweck der Be-
suchszusammenführung, der Ausführung am Ort, der Begutachtung oder
der ärztlichen Untersuchung. Gefangene können im Einzelfall auch in
eine Justizvollzugsanstalt des Erwachsenenvollzugs überstellt werden.
Auch für diesen kurzen Aufenthalt ist das Trennungsgebot von erwach-
senen Gefangenen zu beachten und den besonderen Belangen der jün-
geren Gefangenen Rechnung zu tragen.

Zu § 13 (Geschlossener und offener Vollzug):

Die Bestimmung regelt die Unterbringung der Gefangenen im geschlos-
senen oder im offenen Vollzug. Dabei wird bewusst darauf verzichtet,
zwischen den beiden Vollzugsformen abstrakt ein Regel-Ausnahme-
Verhältnis festzulegen. Allein die Eignung entscheidet.

Die Unterbringung im offenen Vollzug wird davon abhängig gemacht,
dass eine Erprobung der Gefangenen im Hinblick auf eine mögliche
Missbrauchsgefahr verantwortet werden kann. Die Bestimmung schließt
sich insoweit den geltenden bundeseinheitlichen Verwaltungsvorschrif-
ten für den Jugendstrafvollzug an, die sich in der Praxis bewährt haben.
Damit besteht im Jugendstrafvollzug ein etwas weiteres Ermessen als
im Rahmen der notwendigen Ausräumung von Missbrauchsbefürchtun-
gen im Erwachsenenvollzug. Junge Gefangene befinden sich biologisch,
psychisch und sozial in einem Stadium des Übergangs, das typischer-
weise mit Spannungen, Unsicherheiten und Anpassungsschwierigkei-
ten, häufig auch in der Aneignung von Verhaltensnormen, verbunden
ist. Sie sind in ihrer Persönlichkeit weniger verfestigt als Erwachsene,
ihre Entwicklungsmöglichkeiten sind offener. Daraus ergibt sich auch
eine spezifische Empfindlichkeit für mögliche schädliche Auswirkungen
des Strafvollzugs. Im Sinne eines auf Integration angelegten Vollzugs
lohnt es sich daher, ein gewisses - im Einzelfall sorgfältig erwogenes -
Risiko einzugehen. Soweit die Bestimmung es erlaubt, beim Verbleib
geringer Restzweifel zu Gunsten der Unterbringung im offenen Vollzug
zu entscheiden, wird insbesondere die Schwere etwaiger zu befürch-
tender Straftaten und die noch offene Reststrafe in die Abwägung einzu-
beziehen sein.

Die Bestimmung erlaubt es auch, Gefangene im Einzelfall trotz ihrer
Eignung für den offenen Vollzug gleichwohl im geschlossenen Vollzug



60

Drucksache 4/3102 Thüringer Landtag - 4. Wahlperiode

unterzubringen, beispielsweise in Fällen, in denen dies aus Gründen
der Behandlung, wegen Aus- oder Weiterbildungsmaßnahmen oder the-
rapeutischer Maßnahmen sinnvoll ist.

Eine Zustimmung der Gefangenen zur Unterbringung im offenen Voll-
zug ist nicht erforderlich. In der Regel wird diese Zustimmung ohnehin
erteilt, andererseits sind Fälle denkbar, in denen sich Gefangene unsi-
cher sind, ob sie den Anforderungen des offenen Vollzugs gewachsen
sind, oder aus anderen Gründen - etwa um sich nicht von ihrem Be-
kanntenkreis im geschlossenen Vollzug trennen zu müssen - einer Ver-
legung in den offenen Vollzug zurückhaltend gegenüberstehen. Solche
Vorbehalte der Gefangenen wird die Anstalt in ihre Eignungsprüfung
einzubeziehen haben, ohne jedoch dadurch im Ergebnis an einer posi-
tiven Entscheidung gehindert zu sein.

Es wird davon abgesehen, einen Rückverlegungstatbestand in den ge-
schlossenen Vollzug ausdrücklich gesetzlich zu regeln. Dieser ergibt
sich aus Absatz 2: Liegen dessen Voraussetzungen nicht - mehr - vor,
sind die Gefangenen im geschlossenen Vollzug unterzubringen.

Zu § 14 (Sozialtherapie):

Die Sozialtherapie gehört im Erwachsenenvollzug für bestimmte Gefan-
genengruppen zum gesetzlich vorgeschriebenen Behandlungsstandard
und wird durch die Bestimmung im Jugendstrafvollzug ebenfalls gesetz-
lich eingeführt.
Damit wird die Bestimmung auch insoweit der Forderung des Bundes-
verfassungsgerichts (a.a.O., S. 2096) gerecht, wonach der Staat den
Vollzug im Hinblick auf eine ausreichende pädagogische und therapeu-
tische Betreuung so ausstatten muss, wie es zur Realisierung des Voll-
zugsziels erforderlich ist.

Die Bestimmung sieht davon ab, Deliktskataloge oder Mindeststrafzei-
ten als Voraussetzung für eine Unterbringung in der Sozialtherapie fest-
zulegen. Eine dem Erwachsenenvollzug entsprechende Fokussierung
auf Sexualstraftäter ist im Jugendstrafvollzug nicht sachgerecht, die
Gewaltproblematik hingegen ist hier von besonderer Bedeutung. Krimi-
nologische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Gefahr einschlägi-
ger Rückfalltaten ohne behandlerische Intervention umso größer ist, je
jünger die Täter bei der ersten Auffälligkeit waren. Der Maßstab für die
Unterbringung von Gefangenen des Jugendstrafvollzugs in einer sozi-
altherapeutischen Abteilung wurde daher bewusst niedrig angesetzt, um
in entsprechenden Fällen frühestmöglich mit der Behandlung beginnen
zu können.

Von einer Zustimmung der Gefangenen wird die Unterbringung in der
Sozialtherapie nicht abhängig gemacht. Die Gefangenen würden eine
solche Entscheidung vielfach nicht verantwortlich treffen können, da sie
die Voraussetzungen und Konsequenzen nicht übersehen. Mithin ist ihre
Bereitschaft zur Mitarbeit zu wecken und zu fördern (§ 4), die Entschei-
dung aber trifft die Anstalt. Die Gefangenen selbst werden häufig erst
nach einer gewissen Zeit in der Sozialtherapie beurteilen können, was
die dortige Unterbringung für sie bedeutet.

Auch einen Zustimmungsvorbehalt der Leitung der sozialtherapeutischen
Abteilung sieht die Bestimmung nicht vor. Die Entscheidung über die
Unterbringung wird im Rahmen der Vollzugsplankonferenz getroffen. Die
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Möglichkeit der Rückverlegung besteht, wenn sich nach einiger Zeit in
der Sozialtherapie zeigt, dass die Voraussetzungen für die Unterbrin-
gung nicht - mehr - erfüllt sind.

Zu § 15 (Vollzugslockerungen):

Lockerungen des Vollzugs kommt im Rahmen eines Jugendstrafvoll-
zugs, der an dem Ziel der sozialen Integration ausgerichtet ist, erhebli-
che Bedeutung zu.

Wie § 11 Abs. 1 StVollzG nennt Absatz 1 einzelne Arten der Lockerun-
gen, ohne diese abschließend aufzuführen. In Bezug auf Ausführung,
Ausgang, Außenbeschäftigung und Freigang orientiert sich die Bestim-
mung an den bisherigen Regelungen.

Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 sieht darüber hinaus die Unterbringung in beson-
deren Erziehungseinrichtungen oder in Übergangseinrichtungen freier
Träger vor. Damit wird die schon bisher nach § 91 Abs. 3 JGG gegebe-
ne Möglichkeit, den Vollzug in geeigneten Fällen weitgehend in freien
Formen durchzuführen, als Vollzugslockerung ausgestaltet. Die Unter-
bringung in besonderen außervollzuglichen Einrichtungen dient insbe-
sondere dazu, den Übergang vom geschlossenen Vollzug in die Frei-
heit zu erleichtern. Die Bestimmung sieht die Anhörung des Vollstre-
ckungsleiters vor, da die Unterbringung über einen längeren Zeitraum
erfolgt und eine Abstimmung bezüglich der Entlassungsplanung anzu-
streben ist.

Während des Aufenthalts der Gefangenen in einer besonderen Erzie-
hungseinrichtung oder einer Übergangseinrichtung bleibt das Vollzugs-
verhältnis bestehen. Der Anstaltsleiter ist daher weiterhin für alle voll-
zuglichen Entscheidungen zuständig und erteilt den Gefangenen dem
Konzept und der Hausordnung der Einrichtung entsprechende Aufent-
halts-, Arbeits- und Verhaltensweisungen. Hiervon ausgenommen sind
lediglich Maßnahmen ohne Grundrechtsrelevanz zur Steuerung der pä-
dagogischen Prozesse in der Einrichtung.

Absatz 2 stellt klar, dass die Gefangenen keinen Anspruch auf Vollzugs-
lockerungen haben, sondern lediglich einen Anspruch auf ermessens-
fehlerfreie Entscheidung. Das Ermessen erstreckt sich darauf, ob Voll-
zugslockerungen überhaupt gewährt werden und gegebenenfalls zu
welchem Zeitpunkt. Insbesondere ist zu berücksichtigen, inwieweit die
Vollzugslockerung dazu dient, das Vollzugsziel zu erreichen.
Hinsichtlich der Prüfung, ob eine Erprobung verantwortet werden kann,
gilt die Begründung zu § 13 Abs. 2 entsprechend.

Nach Absatz 2 Satz 2 ist in die Ermessensentscheidung über Vollzugs-
lockerungen auch der Gesichtspunkt einzubeziehen, ob die Gefange-
nen ihrer Pflicht nachkommen, an der Erreichung des Vollzugsziels mit-
zuwirken. Sollte dies nicht der Fall sein, wird mit diesen Gefangenen
zunächst innerhalb des Vollzugs weiter zu arbeiten sein, bevor Locke-
rungen in Betracht zu ziehen sind. Keine entscheidende Bedeutung
kommt diesem Kriterium allerdings dann zu, wenn es beispielsweise
um Vollzugslockerungen zur Wahrnehmung eines Gerichtstermins oder
im Hinblick auf gezielte Maßnahmen zur Entlassungsvorbereitung geht.

Die Bestimmung sieht davon ab, die Zustimmung der Gefangenen aus-
drücklich als Voraussetzung für die Gewährung von Lockerungen zu
nennen. Zum einen wird diese in aller Regel vorliegen, zum anderen
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versteht sich von selbst, dass Gefangene nicht gegen ihren Willen in
Lockerungen "gezwungen" werden. Etwaige Besorgnisse oder Vorbe-
halte der Gefangenen sind in die Prüfung, ob die Erprobung verantwor-
tet werden kann, einzubeziehen.

Durch Absatz 3 wird die Anstalt ermächtigt, Gefangene aus besonderen
Gründen auszuführen, ohne dass die Voraussetzungen des Absatzes 2
vorliegen. Eine solche Notwendigkeit kann sich beispielsweise im Hin-
blick auf eine ärztliche Behandlung oder einen Behördentermin erge-
ben.
Die Regelung zur Kostentragung orientiert sich an § 35 Abs. 3 Satz 2
und 3 StVollzG.

Zu § 16 (Urlaub):

Die Bestimmung enthält in Absatz 1 zunächst die Klarstellung, dass Ur-
laub aus dem Vollzug kein "Erholungsurlaub" ist, sondern dazu dient,
das Vollzugsziel zu erreichen. Die Gefangenen erhalten Gelegenheit,
ihre Bindungen zu Angehörigen und nahe stehenden Personen zu pfle-
gen und zu stärken und sich unter den Bedingungen des Lebens in
Freiheit zu bewähren.

Neben dem Urlaub nach Absatz 1 enthalten Absatz 2 eine Bestimmung
über Urlaub aus wichtigem Anlass und § 19 Abs. 3 und 4 Regelungen
über Urlaub zur Vorbereitung der Entlassung.

Urlaub nach Absatz 1 kann bis zu 24 Tagen im Vollstreckungsjahr ge-
währt werden. Diese – im Verhältnis zum Strafvollzugsgesetz – gering-
fügig erweiterte Obergrenze wurde gewählt, um eine klare Berechnungs-
grundlage (rechnerisch: zwei Tage monatlich) zu schaffen.
Nicht allen urlaubsgeeigneten Gefangenen wird auch tatsächlich das
volle Urlaubskontingent zur Verfügung gestellt. Die konkret zu bewilli-
gende Tagesanzahl richtet sich nach der voraussichtlichen Verweildau-
er und der individuellen Situation der Gefangenen.

Wie im Erwachsenenvollzug (§ 35 StVollzG) besteht im Jugendstrafvoll-
zug ein Bedarf an zusätzlichen Möglichkeiten der Beurlaubung zur Wahr-
nehmung von für die Gefangenen wichtigen Terminen, die nicht von ih-
nen selbst gesetzt worden sind und die nicht durch Urlaub nach Ab-
satz 1 oder Urlaub zur Vorbereitung der Entlassung abgedeckt werden
können. Für diese Ausnahmefälle sieht Absatz 2 ein zusätzliches Kon-
tingent von Urlaubstagen vor.

Kann Urlaub wegen Entweichungs- oder Missbrauchsgefahr nicht ge-
währt werden, können die Gefangenen ausgeführt oder vorgeführt wer-
den (§ 15 Abs. 3, § 18 Abs. 1).

Zu § 17 (Weisungen für Vollzugslockerungen und Urlaub, Widerruf)

Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen § 14 StVollzG. Auch - und
gerade - im Jugendstrafvollzug muss die Anstalt auf die Zeiträume der
Vollzugslockerungen und des Urlaubs durch Weisungen gestaltend Ein-
fluss nehmen können.

Die Bewilligung von Vollzugslockerungen und Urlaub ist eine die Gefan-
genen begünstigende Entscheidung. Die Bestimmung sieht daher - über
§ 14 StVollzG hinaus - die Möglichkeit des Widerrufs auch dann vor,
wenn aufgrund nachträglich bekannt gewordener Umstände Vollzugs-
lockerungen und Urlaub hätten versagt werden können.
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Zu § 18 (Vorführung, Ausantwortung):

Absatz 1 entspricht § 36 Abs. 2 Satz 2 StVollzG.

Absatz 2 enthält eine gesetzliche Regelung der Ausantwortung, die
bislang lediglich in einer Verwaltungsvorschrift zu § 8 StVollzG geregelt
war. Die Bestimmung schafft die Möglichkeit der Ausantwortung an die
genannten Behörden und stellt sie auf eine gesetzliche Grundlage.

Zu § 19 (Entlassungsvorbereitung):

Ergebnissen der kriminologischen Forschung zufolge sind die ersten
Wochen nach der Entlassung aus dem Jugendstrafvollzug eine entschei-
dende Phase im Hinblick auf die Legalbewährung. Für diesen wichtigen
Zeitraum müssen die Weichen rechtzeitig gestellt und alle Entscheidun-
gen gut vorbereitet werden.

Absatz 1 konkretisiert die bereits frühzeitig in der Vollzugsplanung (§ 11
Abs. 3 Nr. 12) zu berücksichtigenden Maßnahmen. Von besonderer
Bedeutung ist die rechtzeitige Beteiligung der ambulanten Sozialen
Dienste der Justiz (Bewährungshilfe, gegebenenfalls Führungsaufsicht),
um ein abgestimmtes Vorgehen und einen nahtlosen Übergang ohne
Informationsverlust zu ermöglichen.
Gemeinsam mit den Gefangenen müssen sich die Anstrengungen aller
an der Entlassungsvorbereitung Beteiligten in langfristiger Kooperation
darauf konzentrieren, realistische Zukunftsperspektiven zu entwickeln
und deren möglichst reibungslose Umsetzung nach der Entlassung zu
gewährleisten.

Absatz 2 entspricht § 15 Abs. 1 StVollzG. Die Ausgestaltung als Soll-
Bestimmung bedeutet, dass die Gefangenen auch hier keinen Anspruch
auf Vollzugslockerungen haben, sondern nur einen Anspruch auf er-
messenfehlerfreie Entscheidung. Zwar ist das Ermessen der Anstalt
gegenüber § 15 eingeschränkt, da der Vollzug zur Vorbereitung der
Entlassung typischerweise zu lockern ist. Gleichwohl müssen in jedem
Fall die sonstigen Voraussetzungen für Vollzugslockerungen nach § 15
Abs. 2 erfüllt sein.

Absatz 3 entspricht im Wesentlichen § 15 Abs. 3 und 4 StVollzG. Im
Gegensatz zum Urlaub nach Satz 2, der nicht an konkrete Entlassungs-
vorbereitungen geknüpft ist, bedarf es für den Urlaub nach Satz 1 kon-
kreter Vorhaben zur Entlassungsvorbereitung, wie beispielsweise einer
Wohnungsbesichtigung oder -renovierung, eines Vorstellungsgesprächs
beim Arbeitgeber oder eines Behördentermins.

Absatz 4 führt darüber hinaus einen besonderen Urlaub zur Vorberei-
tung der Entlassung ein, der - dem Gedanken des für sozialtherapeuti-
sche Anstalten geltenden § 124 StVollzG folgend - entsprechend groß-
zügig ausgestaltet ist und der besonderen Lebenssituation der Gefan-
genen im Jugendstrafvollzug entspricht. Die Anstalt erhält dadurch die
Möglichkeit, die Entlassungsreife der Gefangenen durch eine längere
Beurlaubung zu erproben und den nahtlosen Wechsel von der stationä-
ren zur ambulanten Betreuung in Freiheit unter Einbeziehung Dritter
vorzubereiten. Außerdem wird der Praxis ein flexibles Instrument an die
Hand gegeben, in besonderen Fällen - zum Beispiel für die Teilnahme
an Fortbildungsveranstaltungen - Urlaub auch mehrfach im Jahr gewäh-
ren zu können.
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Von dieser Bestimmung wird nur in ganz besonders gelagerten Fällen
Gebrauch gemacht werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass
ein angemessenes Verhältnis zwischen Strafausspruch und Verbüßungs-
zeit gewahrt bleibt. Wegen der Besonderheit und weil die Maßnahme
mit dem voraussichtlichen Entlassungstermin zu koordinieren ist, sieht
die Bestimmung die Anhörung des Vollstreckungsleiters vor. Für diese
Art des Urlaubs wird ausdrücklich festgelegt, dass Weisungen erteilt
werden sollen.

Durch die Verweisung auf § 15 Abs. 2, § 16 Abs. 4 und § 17 Abs. 2 wird
klargestellt, dass der dort niedergelegte Prüfungsmaßstab für die Ur-
laubsgewährung ebenso wie die Bestimmung über Weisungen und Wi-
derruf für die Urlaube zur Vorbereitung der Entlassung ebenfalls gelten
und dass auch diese Urlaube den Vollzug der Jugendstrafe nicht unter-
brechen.

Zu § 20 (Entlassungszeitpunkt):

Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen § 16 StVollzG. In Absatz 2
wurde lediglich der zeitliche Anwendungsbereich aus vollzugspraktischen
Gründen vom 2. auf den 6. Januar ausgedehnt.

Zu § 21 (Hilfe zur Entlassung, Nachsorge):

Die Bestimmung betrifft die unmittelbare Entlassungsvorbereitung und
unterstreicht den Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe. Sie ist im Zusam-
menhang mit § 19 Abs. 1 zu sehen.
Die Vermittlung in nachsorgende Maßnahmen kann sich je nach Lage
des Falles auf ambulante oder stationäre Nachsorgeeinrichtungen be-
ziehen, in aller Regel unter Mitwirkung der Sozialen Dienste der Justiz.
Es kann aber auch darum gehen, den Gefangenen dabei behilflich zu
sein, für die Zeit nach der Entlassung einen persönlichen Beistand zu
finden.

Soweit die Gefangenen zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts - und
sei es vorübergehend - staatliche Unterstützungsleistungen in Anspruch
nehmen müssen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle An-
tragsformalitäten im Vorwege so weit erledigt sind, dass die Hilfege-
währung unmittelbar zum Entlassungszeitpunkt einsetzen kann.
Die Zuständigkeit der Anstalt endet grundsätzlich mit der Entlassung.
Von diesem Zeitpunkt an sind - erforderlichenfalls - die Sozialbehörden
(Sozialämter, Arbeitsgemeinschaften und Agenturen für Arbeit) in der
Pflicht. Damit von dort sogleich nach der Entlassung wirksam Hilfe ge-
währt werden kann, muss einerseits die Anstalt rechtzeitig den Kontakt
zu den entsprechenden Behörden herstellen, andererseits müssen die-
se sich darauf einstellen, die Hilfeleistung sofort nach der Entlassung
aufzunehmen.

Absatz 1 Satz 2 greift den Gedanken des für die Sozialtherapie gelten-
den § 126 StVollzG auf, der die Möglichkeit einer nachgehenden Be-
treuung vorsieht. Eine solche nachgehende Betreuung kann unter Mit-
wirkung von Bediensteten erfolgen. Zwar endet grundsätzlich die Zu-
ständigkeit der Anstalt mit der Entlassung und die notwendige Betreu-
ung wird durch außervollzugliche Institutionen oder Personen wahrge-
nommen. Dies zu gewährleisten, ist gerade die Aufgabe einer guten
Entlassungsvorbereitung. Es können sich gleichwohl Situationen erge-
ben, in denen auch eine gute Planung wider Erwarten nicht in der ge-
wünschten Weise umgesetzt werden kann oder aus anderen Gründen



Thüringer Landtag - 4. Wahlperiode Drucksache 4/3102

65

ausnahmsweise die Beteiligung von Bediensteten, die den Gefangenen
bekannt sind, vorübergehend sinnvoll ist. Die Art der Mitwirkung richtet
sich nach den Umständen des Einzelfalles.

Nach Absatz 2 kann bedürftigen Gefangenen eine Entlassungsbeihilfe
in Form eines Reisekostenzuschusses, angemessener Kleidung oder
einer sonstigen Unterstützung gewährt werden. Im Regelfall sollten Hil-
fen nach dieser Bestimmung entbehrlich sein, weil die Sozialbehörden
entsprechend ihrer gesetzlichen Verpflichtung die notwendigen Mittel
bereitgestellt haben.

Durch ein optimal vorstrukturiertes Übergangsmanagement, das u.a.
Arbeits- und Ausbildungsvermittlung, frühzeitige Klärung von Leistungs-
ansprüchen und eine kontinuierliche Kooperation mit den Sozialbehör-
den beinhalten muss, werden nicht nur die Aufwendungen für die Ent-
lassungsbeihilfe weitgehend entbehrlich. Vielmehr verbessern sich die
Eingliederungschancen der Haftentlassenen entscheidend.

Zu § 22 (Fortführung von Maßnahmen nach der Entlassung):

Eine sorgfältige - auf den Entlassungszeitpunkt abgestimmte - Vollzugs-
planung kann nicht immer gewährleisten, dass wichtige Ausbildungs-
oder Behandlungsmaßnahmen zum Zeitpunkt der Entlassung abge-
schlossen sind oder anderweitig fortgeführt werden können. Um in die-
sen Fällen das bis dahin Erreichte nicht zu gefährden, schafft die Be-
stimmung die neue Möglichkeit, solche Maßnahmen ausnahmsweise in
der Anstalt fortzusetzen. Hierzu können die Entlassenen auf vertragli-
cher Basis vorübergehend nach dem Entlassungszeitpunkt weiterhin in
der Anstalt untergebracht werden - oder in diese wieder aufgenommen
werden -, sofern die Belegungssituation dies zulässt.

Die in der Vereinbarung zu regelnden Aspekte richten sich nach den
Umständen des Einzelfalles und können die - gegebenenfalls anteilige -
Übernahme bestimmter Kosten durch die Gefangenen (bzw. für diese
durch externe Kostenträger) einschließen.

Da die Zuständigkeit der Anstalt grundsätzlich mit der Entlassung en-
det, stellt die Bestimmung klar, dass die Anstalt keine gesetzliche Ver-
pflichtung zur Fortführung von Maßnahmen nach der Entlassung hat.
Die Anstalt hat bei der Entscheidung über den Antrag einen weiten Er-
messensspielraum. Nach Klärung der Frage, ob die aktuelle Belegung
die Fortsetzung der Maßnahme überhaupt zulässt, wird die Anstalt
insbesondere prüfen, inwieweit es tatsächlich keine andere Möglichkeit
gibt, die Maßnahme zu beenden oder den Gefangenen auf andere Wei-
se zu helfen (Subsidiaritätsprinzip).

Die Entlassenen können ihren Antrag jederzeit widerrufen. Die Anstalt
kann aus den in Absatz 2 genannten Gründen die Unterbringung oder
Maßnahme jederzeit beenden. Sofern die Beendigung auf vollzugsor-
ganisatorische Gründe gestützt werden soll, wird die Anstalt im Rah-
men ihrer Ermessensentscheidung allerdings die berechtigten Belange
der Entlassenen besonders zu gewichten haben.

Gegen die Entlassenen können vollzugliche Maßnahmen nicht mit un-
mittelbarem Zwang durchgesetzt werden. Davon unberührt bleibt das
Recht der Anstalt, die von ihr erklärte Beendigung eines Aufenthalts
notfalls mit Zwangsmaßnahmen durchzusetzen. In diesem Fall werden
die Entlassenen wie andere Personen behandelt, die sich zu Unrecht in
der Anstalt aufhalten (§ 77 Abs. 2).
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Die Bestimmung geht davon aus, dass es sich bei der Fortführung von
Maßnahmen nach Entlassung um eine Ausnahmebestimmung handelt,
die nur in wenigen besonders gelagerten Fällen angewendet wird.

Zu § 23 (Trennung von männlichen und weiblichen Gefangenen):

Die getrennte Unterbringung von männlichen und weiblichen Gefange-
nen während der Ruhezeit ist notwendig. Die Zulassung gemeinsamer
Maßnahmen dient insbesondere der Gewährleistung eines breiten Schul-
und Berufsausbildungsangebots für beide Geschlechter.

Zu § 24 (Unterbringung während der Ausbildung, Arbeit und Freizeit):

Die Bestimmung regelt die Unterbringung der Gefangenen außerhalb
der Ruhezeit. Es ist sinnvoll, wenn sich die Gefangenen während Aus-
bildung und Arbeit regelmäßig in Gemeinschaft befinden (Absatz 1). Dies
entspricht nicht nur dem Alltag in Freiheit, sondern auch der Forderung
des Bundesverfassungsgerichts (a.a.O., S. 2095), den Gefangenen so-
ziales Lernen zu ermöglichen. Im gemeinschaftlichen Miteinander unter
Aufsicht und Anleitung können die Gefangenen sich sozialadäquate Um-
gangsformen aneignen und erproben, das eigene und das Fehlverhal-
ten anderer erkennen und daran arbeiten und die Vorzüge des Team-
works erkennen und davon profitieren.

Auch in der Freizeit (Absatz 2) ist es wichtig, dass sich Gefangene re-
gelmäßig gemeinsam mit anderen aufhalten können, um ihrem natürli-
chen Bedürfnis nach Gedankenaustausch nachzukommen. Dies soll
jedoch nicht in unstrukturierter Form erfolgen, sondern bedarf der Auf-
sicht oder Anleitung durch Bedienstete. Längere unbetreute Zeiten in
Gemeinschaft erhöhen die Gefahr gegenseitiger Übergriffe und der Ent-
wicklung subkultureller Strukturen. Um dies zu verhindern, muss die
Anstalt strukturierte Angebote in ausreichender Zahl vorhalten.

Absatz 3 ermöglicht eine Einschränkung der gemeinschaftlichen Unter-
bringung in bestimmten Fällen.
Nach Nummer 1 können Gefangene ausgeschlossen werden, wenn zu
befürchten ist, dass sie einen schädlichen Einfluss auf andere ausüben.
Gerade im Jugendstrafvollzug treten immer wieder Gefangene als Mei-
nungsführer auf, denen sich andere bedingungslos unterordnen müs-
sen. Sie können, ebenso wie die von Nummer 2 erfassten Gefangenen,
von der gemeinschaftlichen Unterbringung ausgeschlossen werden.
Nummer 3 trägt der Erkenntnis Rechnung, dass es auch ein erzieheri-
sches Mittel sein kann, den Zugang zur Gemeinschaft (vorübergehend
oder länger andauernd) einzuschränken. Wird andererseits erkennbar,
dass sich Gefangene isolieren, um sich vor anderen Gefangenen zu
schützen, ist unverzüglich aufzuklären, wie diese Situation entstanden
ist und welche Gegenmaßnahmen geeignet sind.
Nummer 4 soll gewährleisten, dass sich die Anstalt von den neu aufge-
nommenen Gefangenen ein umfassendes Bild machen kann, bevor sie
entscheidet, wo die Gefangenen im Rahmen der Binnendifferenzierung
in der Anstalt untergebracht werden. Die Einschränkung der gemein-
schaftlichen Unterbringung darf nicht länger als zwei Monate dauern,
selbst wenn im Einzelfall die Vollzugsplanung ausnahmsweise noch nicht
abgeschlossen sein sollte.
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Zu § 25 (Unterbringung während der Ruhezeit):

Absatz 1 Satz 1 schreibt entsprechend § 18 StVollzG regelmäßig die
Einzelunterbringung während der Ruhezeit vor. Dies dient dem Schutz
der Privat- und Intimsphäre und dem Schutz vor wechselseitigen Über-
griffen (BVerfG, a.a.O., S. 2096).

Absatz 1 Satz 2 gestattet darüber hinaus eine gemeinsame Unterbrin-
gung, wenn schädliche Einflüsse nicht zu befürchten sind und die Ge-
fangenen zustimmen. Es handelt sich dabei um eine Ermessensent-
scheidung der Anstalt, die insbesondere erzieherische Aspekte berück-
sichtigen muss. Sollte die Anstalt sich für eine gemeinschaftliche Unter-
bringung entscheiden, ist bei der Auswahl der gemeinsam unterzubrin-
genden Gefangenen erhebliche Sorgfalt aufzuwenden, da die gemein-
same Unterbringung nur für geeignete Gefangene in Betracht kommt.
Eine Unterbringung von mehr als zwei Gefangenen in einem Haftraum
wird nur in seltenen Ausnahmefällen in Betracht kommen. Je mehr Ge-
fangene in einem Haftraum untergebracht sind, desto stärker entwickelt
sich das mögliche Konfliktpotenzial. Es steigt die Neigung zur Gruppen-
bildung und die Gefahr von Übergriffen zu Lasten einzelner Gefange-
ner.

Absatz 2 Satz 1 trägt dem Umstand Rechnung, dass es im Interesse
einzelner Gefangener geboten sein kann, sie gemeinsam unterzubrin-
gen. Dies wird nicht geschehen können, ohne die Zustimmung der an-
deren Gefangenen einzuholen.

Gelegentliche Belegungsspitzen können über Absatz 2 Satz 2 aufge-
fangen werden.

Zu § 26 (Wohngruppen):

Die Bestimmung normiert den Wohngruppenvollzug als regelmäßige
Unterbringungsform. Das Bundesverfassungsgericht hat gesetzliche
Vorkehrungen angemahnt, die den Gefangenen einerseits den positi-
vem sozialen Lernen dienenden Aufbau von Kontakten innerhalb der
Anstalt erlauben und diese nicht unnötig beschränken, andererseits die
Gefangenen vor wechselseitigen Übergriffen schützen. Es bezeichnet
die Unterbringung in kleineren Wohngruppen ausdrücklich als besonders
geeignet (a.a.O., S. 2096).

Gerade der Wohngruppenvollzug dient der Einübung sozialadäquaten
Verhaltens, weil die Gefangenen sich mit den Bedürfnissen und Erwar-
tungen ihrer Mitgefangenen im Alltag auseinandersetzen und Probleme
gemeinsam lösen müssen. Hinzu kommt, dass in Wohngruppen die in-
dividuelle Ansprache, Erziehung und Förderung der Gefangenen bes-
ser möglich ist als in Abteilungen. Die dem Erziehungsauftrag zuwider-
laufenden subkulturellen Einflüsse und Strukturen können so zurückge-
drängt werden.

Der Wohngruppenvollzug erfordert geeignete und zweckentsprechend
ausgestattete Räumlichkeiten (§ 98 Abs. 3) und stellt erhöhte Anforde-
rungen an Zahl und Befähigung des dort eingesetzten Personals.

Zur optimalen Wohngruppengröße gibt es keine empirischen Belege.
Gegen die Festlegung einer bestimmten Wohngruppengröße spricht
ferner, dass der Betreuungsbedarf je nach den bei den Gefangenen
vorhandenen sozialen Defiziten variiert.
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Die Beschränkung auf "geeignete" Gefangene in Satz 1 trägt dem Um-
stand Rechnung, dass einige Gefangene aufgrund ihrer Persönlichkeit
nicht oder nur bedingt gemeinschaftsfähig sind (z.B. wegen stark erhöh-
ter Gewaltbereitschaft, erheblicher Rückzugstendenzen oder sozialer
Unverträglichkeit). Ihre Unterbringung in der Wohngruppe würde den
Erziehungserfolg der Wohngruppenmitglieder gefährden.

Zu § 27 (Unterbringung von Müttern mit Kindern):

Die Bestimmung schafft in Anlehnung an § 80 StVollzG die rechtliche
Möglichkeit, Säuglinge und Kleinkinder gemeinsam mit ihrer inhaftier-
ten Mutter unterzubringen. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Bereit-
stellung derartiger Haftplätze. Im Hinblick auf die besonderen Anforde-
rungen an die baulichen und auch personellen Voraussetzungen für die
Unterbringung dieser Kinder im Vollzug und die zu besorgenden Aus-
wirkungen auf sie wird deren Aufnahme einen seltenen Ausnahmefall
darstellen.

Weibliche Gefangene, die durch die Inhaftierung von ihren Säuglingen
oder Kleinkindern getrennt werden, sind zum Teil besonders haftemp-
findlich. Auch ihre Kinder leiden in der Regel unter dem Verlust der Bin-
dung oder der fehlenden Nähe zu ihrer Mutter. Deshalb ermöglicht die
Bestimmung die gemeinschaftliche Unterbringung von Müttern mit ih-
ren Kindern. Eine vergleichbare Situation besteht im Verhältnis inhaf-
tierter Väter zu ihren Kindern nicht.

Vor der Unterbringung der Kinder ist das Jugendamt zu beteiligen, das
unter anderem zu beurteilen haben wird, ob die gemeinsame Unterbrin-
gung dem Kindeswohl entspricht.

Zu § 28 (Persönlicher Gewahrsam, Kostenbeteiligung):

§ 28 Abs. 1 bis 4 entspricht § 83 StVollzG. Die in § 83 Abs. 2 Satz 3
StVollzG enthaltene Beschränkung der Verfügungsbefugnis über das
Eigengeld wurde nicht übernommen, da das Gesetz Überbrückungs-
geld nicht mehr vorsieht. Zur Vereinheitlichung der Terminologie wird in
der Bestimmung durchgängig der Begriff "Sachen" verwendet.

Die Bestimmung bindet die Überlassung von Sachen an die Zustim-
mung der Anstalt, trifft jedoch keine Aussage darüber, ob und wann die
Gefangenen etwas besitzen dürfen. Die materiellen Voraussetzungen
enthält das Gesetz erst in den folgenden Bestimmungen darüber, dass
den Gefangenen Sachen zur Ausstattung des Haftraums (§ 29), als pri-
vate Bekleidung (§ 30), als zusätzliche Nahrungsmittel (§ 31), zur Infor-
mation (§§ 40, 41), zur Beschäftigung in der Freizeit (§ 42) und zum
religiösen Gebrauch (§ 43) gestattet werden können.

Anders als das Strafvollzugsgesetz, welches den Widerruf der Zustim-
mung zur Überlassung von Gegenständen nur punktuell regelt (§ 70
Abs. 3 StVollzG), enthält Absatz 5 eine generelle Widerrufsregelung.
Sie gilt für jede nach Absatz 1 erteilte Zustimmung, erfasst also auch
nach den vorgenannten speziellen Bestimmungen überlassene Sachen
(mit Ausnahme des in § 43 Abs. 2 Satz 2 privilegierten Besitzes grundle-
gender religiöser Schriften). Danach kann die Zustimmung zur Aufrecht-
erhaltung der Sicherheit in jedem Fall widerrufen werden, zur Abwen-
dung einer Störung der Anstaltsordnung oder zur Vermeidung einer
Gefährdung des Vollzugsziels nur, wenn erhebliche Gründe vorliegen.
Sind Gründe von solchem Gewicht gegeben, werden die im Rahmen
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der Ermessensentscheidung nach Absatz 5 zu berücksichtigenden Ge-
sichtspunkte des Vertrauensschutzes nur in seltenen Fällen einem Wi-
derruf entgegenstehen.

In Absatz 6 wird die Möglichkeit der Beteiligung der Gefangenen an den
Betriebskosten der in ihrem Gewahrsam befindlichen Geräte erstmals
gesetzlich geregelt. Bereits jetzt werden die Gefangenen in einigen Län-
dern zu so genannten "Stromkostenpauschalen" oder anderen Kosten
anteilig herangezogen. Die Beteiligung erfolgt bisher aufgrund eines öf-
fentlich-rechtlichen oder privat-rechtlichen Vertrages zwischen der An-
stalt und den Gefangenen. Dieses Verfahren wurde von den Gerichten
nicht beanstandet. Gleichwohl ist im Interesse der Rechtssicherheit eine
gesetzliche Regelung geboten.

Die Bestimmung ist als Kann-Regelung ausgestaltet und soll die Mög-
lichkeit einer Kostenbeteiligung in den Fällen eröffnen, in denen die
Kosten das Maß dessen übersteigen, was zu einer angemessenen
Grundversorgung erforderlich ist. Die Kosten können pauschaliert fest-
gesetzt werden. Die Bestimmung dient dazu, die Gefangenen im Um-
gang mit den in ihrem Gewahrsam befindlichen Geräten zu Kostenbe-
wusstsein und Sparsamkeit zu erziehen. Die Möglichkeit der Kostenbe-
teiligung trägt damit auch dem Angleichungsgrundsatz Rechnung.

Zu § 29 (Ausstattung des Haftraums):

Satz 1 entspricht § 19 Abs. 1 Satz 1 StVollzG.

Satz 2 berücksichtigt zunächst eine Gefährdung des Vollzugsziels als
Ausschlusstatbestand, um der besonderen Bedeutung des Erziehungs-
gedankens im Jugendstrafvollzug und der großen Beeinflussbarkeit der
Gefangenen Rechnung zu tragen. Die Regelung greift beispielsweise
dann, wenn Gefangene einer verfassungsfeindlichen oder gewaltver-
herrlichenden Ideologie anhängen und an sich nicht verbotene Gegen-
stände - auch in Form von Bildern oder Schriften - in Besitz haben, die
diese Neigung fördern.

Ausgeschlossen sind weiterhin Sachen, die den Haftraum unübersicht-
lich machen. Die Unübersichtlichkeit kann sich aus der Beschaffenheit
oder Größe der einzelnen Sachen, aber auch aus deren Häufung erge-
ben. Sachen, die nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand
kontrolliert werden können, sind ebenfalls ausgeschlossen. Die Belan-
ge des Brandschutzes sind zu wahren.

Zu § 30 (Kleidung):

Absatz 1 entspricht § 20 Abs. 1 Satz 1 StVollzG. Die grundsätzliche Ent-
scheidung gegen das Tragen eigener Kleidung im Jugendstrafvollzug
hängt insbesondere mit der in den letzten Jahren zu beobachtenden
Entwicklung zusammen, dass eigene Kleidung und insbesondere Mar-
kenkleidung im Vollzug als Statussymbol dient, zu erheblichem Neid und
damit zusammenhängenden Auseinandersetzungen führen und sogar
Auslöser für die Begehung von Straftaten sein kann. Auch soll unterbun-
den werden, dass die Gefangenen mit ihrer Kleidung ein nicht erwünsch-
tes Klassendenken oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten "Sze-
ne" artikulieren können.
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Die Entscheidung, einzelnen Gefangenen das Tragen eigener Kleidung
zu erlauben, andere dagegen mit Anstaltskleidung auszustatten, weil
sie nicht über adäquate Kleidung im vorstehend aufgezeigten Sinn ver-
fügen, dürfte von den Gefangenen als diskriminierend empfunden wer-
den und könnte zu einer Klassenbildung unter den Gefangenen führen.
Deshalb kann nur durch die generelle Regelung, wonach alle Gefange-
nen Anstaltskleidung tragen, sichergestellt werden, dass alle Gefange-
nen über für den Vollzug adäquate Bekleidung verfügen. Die Regelung
in Absatz 1 steht nicht im Widerspruch zu Nummer 20.1. der Europäi-
schen Strafvollzugsgrundsätze. Danach ist lediglich gefordert, die Ge-
fangenen, die über keine angemessene Kleidung verfügen, mit solcher
auszustatten. § 30 Abs. 1 geht darüber hinaus und schreibt aus vollzu-
glichen Gründen Anstaltskleidung vor.

Selbstverständlich darf die Anstaltskleidung weder herabsetzend noch
erniedrigend sein. Die Gefangenenkleidung soll auch nicht den Charak-
ter einer Uniform haben

Absatz 2 gibt dem Anstaltsleiter eine Handhabe für abweichende Rege-
lungen, wenn und soweit keine Gründe vorliegen, die das Tragen von
Anstaltskleidung erforderlich machen. So kann er z.B. in der ganzen
Anstalt, in einzelnen Abteilungen oder im Wohngruppenvollzug das Tra-
gen eigener Kleidung zulassen. Satz 2 stellt klar, dass die Kosten für die
Anschaffung, Reinigung und Instandsetzung eigener Kleidung die Ge-
fangenen tragen.

Zu § 31 (Verpflegung und Einkauf):

Absatz 1 entspricht § 21 StVollzG. Satz 1 schreibt darüber hinaus fest,
dass die Anstalt für eine altersgemäße gesunde Ernährung zu sorgen
hat.

Absatz 2 entspricht im Wesentlichen § 22 Abs. 1 StVollzG. Von einer
Beschränkung des Einkaufs auf Nahrungs-, Genuss- und Körperpflege-
mittel wurde abgesehen, weil sie nicht mehr zeitgemäß ist. Das Ange-
bot geht bereits in vielen Anstalten darüber hinaus und beinhaltet
beispielsweise Briefpapier, Lernmittel und technische Geräte. Da die-
ses Angebot mit der Anstalt abgestimmt ist, ist nicht zu befürchten, dass
Belange der Anstalt beeinträchtigt werden.

Absatz 3 regelt den Einkauf über den Versandhandel. Zulassung und
Verfahren regelt der Anstaltsleiter. Er bestimmt den Kreis der am Ein-
kauf teilnehmenden Gefangenen, der Handelspartner und der zum Ein-
kauf zugelassenen Gegenstände. So hat er die Möglichkeit, auf die
Wünsche und Bedürfnisse der Gefangenen zu reagieren und für die
Anstalt passende Regelungen zu treffen.

Absatz 4 ist an § 22 Abs. 2 Satz 1 StVollzG angelehnt. Darüber hinaus
bezieht die Bestimmung auch das Vollzugsziel ein und schließt so Ge-
genstände, die erzieherisch schädlich wirken können, vom Einkauf aus.

Zu § 32 (Gesundheitsfürsorge):

Absatz 1 Satz 1 ist an § 56 Abs. 1 Satz 1 StVollzG angelehnt. Die Unter-
stützung durch die Anstalt ist erforderlich, weil die Gefangenen in der
Haftsituation auftretenden etwaigen Beeinträchtigungen ihrer Gesund-
heit durch eigene Initiative nicht in gleicher Weise wie in Freiheit begeg-
nen können. Die Gefangenen sollen erkennen, dass sie sich ebenso
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wie in der Freiheit eigenverantwortlich um ihr körperliches Wohl zu küm-
mern haben. Diese Verantwortung soll ihnen die Anstalt nicht abneh-
men. Durch das enge Zusammenleben mit Anderen gewinnen grund-
sätzlich alle Aspekte des Gesundheitsschutzes erhöhte Bedeutung.
Deshalb legt Absatz 1 Satz 2 den Gefangenen die gegebenenfalls auch
zwangsweise durchsetzbare Verpflichtung auf, die notwendigen Anord-
nungen zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene zu befolgen.

Absatz 2 orientiert sich an § 64 StVollzG. Die Möglichkeit des Aufent-
halts im Freien von mindestens einer Stunde pro Tag folgt bereits aus
der Pflicht zur Gesundheitsfürsorge. Sie ist ausdrücklich als Mindestga-
rantie vorgesehen. Eine Ausnahme wird allenfalls bei widrigsten Witte-
rungsverhältnissen in Betracht kommen; ein aus diesem Grund ausge-
fallener Aufenthalt im Freien kann nicht nachgeholt werden. Der zeitli-
che Rahmen des Aufenthalts im Freien kann erweitert werden, wenn die
Verhältnisse in der Anstalt dies erlauben. Eine Erweiterung des tägli-
chen Aufenthalts im Freien dürfte namentlich an arbeitsfreien Tagen in
Betracht kommen. Dabei ist jedoch stets zu bedenken, dass sich die
Bedürfnisse der Gefangenen an Bewegung im Freien und Kommunika-
tion häufig besser im Rahmen von Sport und anderen Freizeitmaßnah-
men befriedigen lassen, da es sich bei dem Aufenthalt im Freien trotz
Beaufsichtigung letztendlich um unbetreute Zeit handelt, in der subkul-
turelle Aktivitäten nicht zu verhindern sind.

Absatz 3 regelt eine humanitäre Verpflichtung der Anstalt.

Zu § 33 (Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsor-
ge):

Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen § 101 StVollzG. Auch im
Strafvollzug setzen alle medizinischen Maßnahmen eine wirksame Ein-
willigung nach entsprechender Aufklärung der Gefangenen voraus. Et-
was anderes kann gelten, wenn die Voraussetzungen für eine zwangs-
weise Behandlung vorliegen. Minderjährige können wirksam in eine ärzt-
liche Behandlung einwilligen, wenn sie die nötige Einsichtsfähigkeit be-
sitzen. Bei schweren Eingriffen kann trotz vorhandener Einsichtsfähig-
keit und Einwilligung der Minderjährigen die Zustimmung der Personen-
sorgeberechtigten erforderlich sein. Verfügen Minderjährige nicht über
die nötige Einsichtsfähigkeit, müssen die Personensorgeberechtigten
der Behandlung zustimmen. Eine im Einzelfall nicht erteilte Zustimmung
der Personensorgeberechtigten kann durch das Vormundschaftsgericht
ersetzt werden.

Zu § 34 (Medizinische Leistungen, Kostenbeteiligung):

Im Strafvollzug gilt das aus dem Sozialstaatsgebot (vgl. Artikel 20 Abs. 1
des Grundgesetzes) abgeleitete so genannte Äquivalenzprinzip, wonach
die medizinischen Leistungen im vollzuglichen Gesundheitswesen grund-
sätzlich gleichwertig mit den Leistungen an die gesetzlich Krankenver-
sicherten sein müssen.

Die Gefangenen haben Anspruch auf wirtschaftliche, ausreichende,
notwendige und zweckmäßige medizinische Leistungen. Dazu gehören
auch Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft.

Die Absätze 2 und 3 dehnen den Anspruch auf Vorsorgeuntersuchun-
gen und die Versorgung mit Hilfsmitteln aus.
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Volljährige Gefangene können an den Kosten für zahntechnische Leis-
tungen und Zahnersatz beteiligt werden (Absatz 4). Da Jugendliche
ohnehin von den meisten Zuzahlungen im Gesundheitswesen befreit
sind, ist ihre Beteiligung an den Kosten nicht vorgesehen.

Für Leistungen, die über die Leistungen nach den Absätzen 1 bis 3 hi-
nausgehen, können die Kosten auch den minderjährigen Gefangenen
ganz oder teilweise auferlegt werden (Absatz 5).

Zu § 35 (Verlegung und Überstellung zur medizinischen Behandlung):

Absatz 1 entspricht § 65 Abs. 1 StVollzG. Der dort erfasste Personen-
kreis wurde um die hilfsbedürftigen Gefangenen erweitert, weil auch bei
ihnen die Verlegung oder Überstellung angezeigt sein kann.

Absatz 2 ermöglicht die Verbringung von Gefangenen in ein Kranken-
haus außerhalb des Vollzugs. Sie kommt insbesondere in Betracht, wenn
weder durch Verlegung in eine andere Anstalt noch durch Überstellung
in ein Vollzugskrankenhaus die fachgerechte Behandlung oder Versor-
gung der Gefangenen sichergestellt werden kann.

Zu § 36 (Krankenbehandlung in besonderen Fällen):

Absatz 1 entspricht § 60 StVollzG. Gefangene, die während des Urlaubs
oder einer Vollzugslockerung erkranken, haben ebenso wenig wie in
der Anstalt einen Anspruch auf freie Arztwahl, sondern sie müssen in
die Anstalt zurückkehren, wenn diese für die Kosten der ärztlichen Be-
handlung aufkommen soll. Die Bestimmung steht einer ambulanten Kran-
kenpflege in der nächstgelegenen Justizvollzugsanstalt nicht entgegen,
wenn eine Rückkehr in die zuständige Anstalt nicht zumutbar ist. Die
Kosten einer unaufschiebbaren Notfallbehandlung sind, soweit kein An-
spruch gegen einen anderen Kostenträger besteht, von der Anstalt zu
übernehmen.

Absatz 2 entspricht § 62a StVollzG.

Absatz 3 stellt klar, dass die Anstalt für eine außerhalb einer Einrichtung
des Justizvollzugs durchgeführte Behandlung der Gefangenen nicht mehr
aufkommt, sobald die Strafvollstreckung unterbrochen oder beendet wird.

Zu § 37 (Schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung, Arbeit):

Schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung und Arbeit sind zum
Erreichen des Vollzugsziels unerlässlich. Die Chancen einer erfolgrei-
chen Resozialisierung werden erheblich verbessert, wenn die Fähigkeit
der Gefangenen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach der Entlas-
sung vermittelt bzw. erhalten oder gefördert wird.

Die in Absatz 1 Satz 1 genannte Aus- und Weiterbildung hat Vorrang
gegenüber der dort ebenfalls aufgeführten Arbeit und der arbeitsthera-
peutischen Beschäftigung. Dies ergibt sich bereits aus der Reihenfolge
der Auflistung und ist in Absatz 2 ausdrücklich festgeschrieben. Ein sol-
cher Vorrang ist altersangemessen. Zwar unterliegt die Mehrzahl der
Gefangenen nicht mehr der Schulpflicht. Häufig fehlt ihnen allerdings
noch ein Schulabschluss. Die Ausbildung ist grundlegend für ihren wei-
teren beruflichen Werdegang. Erst durch eine entsprechende Qualifi-
zierung haben die Gefangenen überhaupt Chancen, nach ihrer Entlas-
sung auf dem Arbeitsmarkt mit anderen um eine Stelle konkurrieren zu



Thüringer Landtag - 4. Wahlperiode Drucksache 4/3102

73

können. Ihnen ist daher die Möglichkeit zu einer Ausbildung zu eröffnen,
die ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht und die geeignet ist,
sie auf die Rückkehr in die Gesellschaft vorzubereiten.

In Absatz 2 Satz 1 sind Maßnahmen aufgeführt, die unter den Begriff
der "Aus- und Weiterbildung" zu subsumieren sind. Darunter ist sowohl
die schulische als auch die berufliche Aus- und Weiterbildung zu verste-
hen. Die Gefangenen sind zur Teilnahme an diesen Maßnahmen ver-
pflichtet (vgl. die gemeinsame Vereinbarung zwischen dem Thüringer
Justizministerium und dem Thüringer Kultusministerium über Maßnah-
men zur Erfüllung der Schulpflicht in den Vollzugseinrichtungen des Frei-
staats Thüringen vom 27. Oktober 2000 - JMBl. 2001, S. 32 -). Die ge-
meinsame Teilnahme von männlichen und weiblichen Gefangenen kann
zugelassen werden (§ 23 Satz 2). Im Vordergrund steht bei der Ausbil-
dung der Haupt- und Förderschulunterricht. Eine nicht unerhebliche
Anzahl von Gefangenen ist kaum in der Lage, anspruchsvollem Unter-
richt zu folgen. Die Gefangenen verbinden bei ihrer Inhaftierung mit dem
Begriff "Schule" häufig negative Erfahrungen. Meist haben sie die Schu-
le vor ihrer Inhaftierung nicht mehr regelmäßig besucht oder diese sogar
abgebrochen. Die Anstalt muss versuchen, ihnen eine positive Einstel-
lung zur Schule zu vermitteln und ihre Defizite auszugleichen. Dabei
sollten die Ursachen früheren Versagens in der Schule oder bei der
Ausbildung aufgearbeitet und die Gefangenen motiviert werden, eine
angefangene Ausbildung - auch bei erneut auftretenden Schwierigkei-
ten - fortzusetzen. Soweit es Gefangene gibt, deren Fähigkeiten durch
eine höhere schulische Bildung gefördert werden können, soll diese
ebenfalls vermittelt werden. Da dies nur eine kleine Gruppe betreffen
wird und die Kapazitäten der Anstalt aufgrund der Nachfrage grundsätz-
lich auf Haupt- und Förderschulunterricht ausgerichtet sind, sind exter-
ne Schulträger heranzuziehen. Soweit die Gefangenen lockerungsge-
eignet sind, kann ihnen für die genannten Bildungsmaßnahmen Aus-
gang gewährt werden.

Außerdem muss berufsbildender Unterricht zur Flankierung beruflicher
Ausbildungsmaßnahmen angeboten werden. Dabei arbeitet die Anstalt
mit Berufsschulen zusammen. Lockerungsgeeignete Gefangene kön-
nen dort ihre Ausbildung absolvieren.

Wegen der oft kurzen Verweildauer im Vollzug ist es in der Regel nicht
möglich, eine komplette Ausbildung abzuschließen. Deshalb ist es wich-
tig, auch Ausbildungsmodule anzubieten. Sie sollen nach der Entlas-
sung auf eine Ausbildung angerechnet werden können oder bereits für
sich genommen einen Wert bei der Bewerbung auf dem Arbeitsmarkt
haben. Soweit eine Ausbildung wegen der Entlassung nicht beendet
werden kann, ist es Ziel des Übergangsmanagements darauf hinzuwir-
ken, dass diese möglichst nahtlos nach der Entlassung fortgesetzt wer-
den kann.

Schließlich soll die Anstalt spezielle Maßnahmen zur Förderung der schu-
lischen, beruflichen oder persönlichen Entwicklung der Gefangenen
anbieten. Dies sind z.B. Deutsch für Ausländer, Alphabetisierungskurse
und soziales Training.

Nach Absatz 2 Satz 2 sind die Gefangenen im Übrigen, wenn und so-
weit sie dazu in der Lage sind, zu Arbeit oder sonstiger Beschäftigung,
sonst zu arbeitstherapeutischer Beschäftigung verpflichtet. Die Anstalt
hat den Gefangenen eine sinnvolle Arbeit zuzuweisen. Diese soll ebenso
wie die Aus- und Weiterbildung helfen, das Vollzugsziel zu erreichen.
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Die Gefangenen werden angeleitet, regelmäßig einer Beschäftigung
nachzugehen und sich an den täglichen Arbeitsprozess zu gewöhnen.
Dabei steht nicht in erster Linie die Wirtschaftlichkeit dieser Arbeit im
Vordergrund; es ist nicht Ziel der Anstalt, von der Arbeit der Gefangenen
finanziell zu profitieren. Im Sinne des Angleichungsgrundsatzes soll die
Arbeit aber nach Möglichkeit eine Entsprechung auf dem freien Arbeits-
markt finden. Unproduktive, abstumpfende Arbeit soll den Gefangenen
nicht zugewiesen werden.

Soweit Gefangenen Arbeit nicht zugewiesen werden kann, sollen sie
angemessen auf andere Weise oder arbeitstherapeutisch beschäftigt
werden. Zu einer "sonstigen Beschäftigung" zählen auch Hilfstätigkei-
ten. Auch durch diese Art der Beschäftigung können die Gefangenen in
gewissem Umfang lernen, z.B. sich für gemeinschaftliche Aufgaben ein-
zusetzen. Allerdings soll diese Tätigkeit zeitlich begrenzt sein, da sie
nicht mit den vorzugswürdigen vorgenannten Maßnahmen vergleichbar
ist. Außerdem wird die Ausweitung subkultureller Einflüsse durch regel-
mäßige Auswechslung der Gefangenen, die solche Hilfstätigkeiten ver-
richten, eingeschränkt.

Absatz 3 entspricht dem Gegensteuerungs- und Integrationsgrundsatz
(§ 3 Abs. 3 Satz 2 und 3). Die Bestimmung verhindert, dass die Gefan-
genen bei der Suche nach Arbeit durch Vorlage von Zeugnissen einer
Anstalt benachteiligt werden.

Absatz 4, der sich an § 39 StVollzG orientiert, stellt ein freies Beschäfti-
gungsverhältnis der Gefangenen der Ausbildungs- und Arbeitszuwei-
sung durch die Anstalt unter der Voraussetzung gleich, dass die Gefan-
genen hierfür geeignet sind. Sie müssen für den offenen Vollzug geeig-
net (§ 13 Abs. 2) oder lockerungsgeeignet (§ 15 Abs. 2) sein, da die freie
Beschäftigung außerhalb der Anstalt nur im offenen Vollzug oder im Wege
des Freigangs realisierbar ist. Auch eine solche Berufsausbildung, be-
rufliche Weiterbildung, Umschulung oder Arbeit soll unter Berücksichti-
gung des Vollzugsziels gestattet werden. Es ist zu prüfen, ob die Gefan-
genen überhaupt geeignet sind, ein freies Beschäftigungsverhältnis ein-
zugehen. Es gelten die Bestimmungen über die Erteilung von Weisun-
gen und den Widerruf entsprechend (§ 17).

Selbstbeschäftigung nach Absatz 4 stellt eine Tätigkeit der Gefangenen
dar, die weder in zugewiesener Arbeit besteht noch im Rahmen eines
freien Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt wird. Selbstbeschäftigung
ist selten. Die Gefangenen sind für diese Art von Beschäftigung häufig
nicht geeignet, da sie einer Anleitung zur Ausübung von sinnvollen Akti-
vitäten bedürfen. Die Gestattung einer Selbstbeschäftigung würde das
Vollzugsziel in diesen Fällen nicht fördern.

Absatz 5 regelt entsprechend § 42 StVollzG die Freistellung von der
Arbeitspflicht. Es handelt sich um bezahlten Urlaub, auf den die Gefan-
genen einen Rechtsanspruch haben. Arbeit wird mit Maßnahmen der
Aus- und Weiterbildung und den genannten Beschäftigungen gleichge-
setzt. Die Regelung folgt aus dem Angleichungsgrundsatz und bringt
zum Ausdruck, dass auch die Gefangenen der Erholung bedürfen, wenn
sie längere Zeit gearbeitet haben. Der Urlaubsanspruch ist zeitlich auf
das Jahr beschränkt, das dem Jahr ununterbrochener Arbeit folgt. Die
Gefangenen sollen angehalten werden, den Urlaub nicht anzusparen,
sondern tatsächlich zu nehmen, damit sein Zweck - die Erhaltung der
Arbeitskraft - erfüllt werden kann.
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Zu § 38 (Freizeit):

Die Freizeit ist neben der Ausbildungs- oder der Arbeitszeit und der
Ruhezeit eigenständiger Teil des Tagesablaufs in der Anstalt. Während
der Freizeit können sich die Gefangenen in Gemeinschaft mit anderen
Gefangenen aufhalten (§ 24 Abs. 2). Die Festlegung der Zeiten regelt
die Hausordnung (§ 108 Abs. 2 Nr. 2).

Die meisten Gefangenen wissen nicht nur während des Vollzugs, son-
dern auch außerhalb oft nichts "Sinnvolles" mit ihrer Freizeit anzufan-
gen und haben ihre Straftaten regelmäßig während dieser Zeit began-
gen. Viele werden nach der Entlassung, sofern sie nicht nahtlos einen
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz erhalten, wieder über freie Zeit im Über-
fluss verfügen.

Satz 1 richtet die Ausgestaltung der Freizeit deshalb am Vollzugsziel
aus. Freizeit im Jugendstrafvollzug dient zwar auch der zweckfreien
Entspannung und Erholung. Die Gefangenen sollen aber nicht in erster
Linie konsumieren, sondern eigene positive Neigungen und Begabun-
gen herausarbeiten. Eine so verstandene Freizeitgestaltung dient der
positiven Entwicklung der Persönlichkeit. Die während der Inhaftierung
erlernten Verhaltensmuster und die dort erfahrenen Angebote können
auch nach der Entlassung als Richtschnur für den Umgang mit freier
Zeit dienen. Vielseitiges Freizeitverhalten bietet die Chance für wichtige
Lernerfahrungen, den Erwerb sozialer Kompetenzen und körperlicher
sowie psychischer Gesundheit und kann damit als wichtige Quelle schu-
lischer und beruflicher Erfolge gelten. Deshalb besteht ein unmittelbarer
Zusammenhang zwischen der Ausgestaltung der Freizeit und dem Voll-
zugsziel.

Satz 2 verpflichtet die Anstalt dementsprechend, geeignete Angebote
zur Erreichung des Vollzugsziels vorzuhalten. Dafür müssen insbeson-
dere Freizeiträume und ein angemessenes Leseangebot bereitgestellt
werden. Die Angebote beziehen sich vor allem auf Freizeitgruppen mit
bestimmten Themenschwerpunkten und Sportangebote, aber auch auf
weiterbildende Maßnahmen wie Fremdsprachen- und Musikunterricht.

Satz 3 verpflichtet die Gefangenen zur Teilnahme und Mitwirkung an
Angeboten der Freizeitgestaltung. Das entspricht ihrer Verpflichtung, an
der Erreichung des Vollzugsziels mitzuwirken (§ 4).

Zu § 39 (Sport):

Das Bundesverfassungsgericht hat im Hinblick auf die physischen und
psychischen Besonderheiten des Jugendalters speziellen Regelungs-
bedarf u.a. in Bezug auf körperliche Bewegung gesehen (a.a.O., S. 2096).
Dieser herausragenden Rolle des Sports wird das Gesetz durch die
Schaffung einer eigenen Bestimmung gerecht.

Satz 1 stellt zunächst die besondere Bedeutung des Sports für die Errei-
chung des Vollzugsziels heraus. Durch Sport können die negativen Fol-
gen der Inhaftierung reduziert werden. Bewegungsmangel und Stress-
Symptomen mit ihren negativen psychosozialen Auswirkungen und Span-
nungszuständen wird entgegengewirkt.

Durch die Inhaftierung werden zwangsläufig soziale Beziehungen ein-
geschränkt. Sport schafft die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen. Er
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fördert die Kommunikation, insbesondere unter Menschen mit verschie-
denen Sprachen. Er vermittelt den angemessenen Umgang mit Erfolg
und Misserfolg, die rationale Bewältigung von Konflikten und die Ein-
sicht in die Notwendigkeit von Regeln. Er zwingt zur gemeinsamen Lö-
sung von Aufgaben und fördert den Aufbau von Vertrauen und Respekt
gegenüber anderen Menschen. Die Teamfähigkeit wird durch Mann-
schaftssport gefördert.

Sport bietet die Möglichkeit, die eigene Leistungsfähigkeit realistisch ein-
zuschätzen und die eigenen Grenzen zu erfahren. Die eigene Person
wird als ursächlich für Leistungseinbußen und Leistungsfortschritte er-
lebt, regelmäßiges Training als elementare Voraussetzung zur Leistungs-
entwicklung. Positive Erfahrungen im Sport vermitteln Selbstvertrauen.
Daran mangelt es den Gefangenen in der Regel.

Sport leistet einen Beitrag zur Sicherheit in der Anstalt. Der Umgang mit
Gefangenen, die Sport treiben, ist regelmäßig leichter und weniger pro-
blematisch. Bei Sportangeboten kommt es selten zu Zwischenfällen.
Sport erleichtert den Zugang zu den Gefangenen. Er trägt zum Abbau
von Aggressionen bei.

Gefangene finden nach ihrer Entlassung leichter Zugang zu Sportverei-
nen mit ihrem sozialen Netzwerk. Sie können ihre Freizeit besser struk-
turieren und die bereits während der Inhaftierung unternommenen Akti-
vitäten nach der Haft fortsetzen und ausbauen.

Satz 2 sieht vor, den Sport auch zur Diagnostik und gezielten Behand-
lung einzusetzen. Im Zusammenwirken der Fachdienste lassen sich so
Persönlichkeitsdefizite von jungen Gefangenen frühzeitig erkennen und
abbauen. Dafür kommen etwa spezielle Sportangebote für besonders
behandlungsbedürftige Gefangene, wie übergewichtige Gefangene, Ge-
fangene mit Schlafstörungen oder mit psychosomatischen Beschwer-
den, drogenabhängige und durchsetzungsschwache Gefangene oder
Gefangene mit sozialen Defiziten, in Betracht.

Satz 3 schreibt hierfür die Schaffung entsprechender Angebote für
mindestens zwei Stunden pro Woche vor. Erstrebenswert ist eine über
die zwei Stunden hinausgehende Ausweitung des Sportangebots. Sie
hängt von den organisatorischen und personellen Ressourcen der An-
stalt ab. Die erfolgreiche Nutzung und Umsetzung der Möglichkeiten
des Sports erfordert insbesondere entsprechende Räumlichkeiten (Sport-
halle, Trainingsräume) und den Einsatz von Sportpädagogen.

Zu § 40 (Zeitungen und Zeitschriften):

Absatz 1 regelt die Ausübung des in Artikel 5 Abs. 1 des Grundgesetzes
normierten Grundrechts, sich aus allgemein zugänglichen Quellen zu
unterrichten, soweit es den Bezug von Zeitungen oder Zeitschriften durch
Gefangene betrifft. Die Gefangenen können frei entscheiden, welche
Zeitungen oder Zeitschriften sie auf eigene Kosten beziehen wollen,
soweit deren Verbreitung nicht mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist.

Absatz 2 entspricht im Wesentlichen § 68 Abs. 2 Satz 2 StVollzG.
Allerdings wird durch die Formulierung "Einzelne Ausgaben einer Zei-
tung oder Zeitschrift" und den Verzicht auf die Worte "oder Teile" klarge-
stellt, dass eine Zeitung oder Zeitschrift als Ganzes vorenthalten wer-
den kann, wenn ein oder mehrere Artikel das Ziel des Vollzugs oder die
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Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erheblich gefährden würden. Damit
wird entbehrlich, einzelne Passagen von Zeitungen oder Zeitschriften
schwärzen oder entfernen zu müssen.

Zu § 41 (Rundfunk):

Die Bestimmung dient wie § 40 der Verwirklichung des Grundrechts der
Informationsfreiheit im Strafvollzug und regelt den Empfang von Rund-
funk (Hörfunk und Fernsehen). Absatz 1 Satz 1 entspricht § 69 Abs. 1
Satz 1 StVollzG, wobei der Begriff "Hörfunkprogramm der Anstalt" durch
den Begriff "Hörfunkempfang" ersetzt wird. Ein eigenes Hörfunkpro-
gramm wird den Gefangenen nicht mehr angeboten. Das trägt den ge-
änderten Hörgewohnheiten und dem Umstand Rechnung, dass die
Gefangenen in aller Regel über ein eigenes Rundfunkgerät verfügen
oder dies durch die Anstalt erhalten. Absatz 1 Satz 2 entspricht § 69
Abs. 1 Satz 3 StVollzG und ermöglicht die vorübergehende Aussetzung
oder Untersagung des Hörfunk- und Fernsehempfangs, wenn dies aus
Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt unerlässlich ist. Dies
wird nur in seltenen Ausnahmesituationen der Fall sein.

Absatz 2 regelt die Zulassung eigener Fernsehgeräte. Sie können zu-
gelassen werden, wenn erzieherische Gründe nicht entgegenstehen.
Pausenloses Fernsehen verstärkt das in Freiheit angenommene, nur
auf Konsum ausgerichtete passive Verhalten. Dem soll gerade durch
sinnvolle Freizeitangebote entgegengewirkt werden (§ 38). Aktive Frei-
zeitgestaltung erfordert Anstrengung. Vor die Wahl gestellt zu konsu-
mieren oder sich aktiv zu betätigen, entscheiden sich die Gefangenen in
der Regel für das Konsumieren. Auch die Lust am Lesen, die durch die
Anstalt geweckt werden soll, wird durch das Fernsehen oft schon in den
Anfängen erstickt. Außerdem leidet die körperliche Bewegung unter ein-
seitigem, überwiegend medialem Freizeitverhalten, womit anregende
Wirkungen sportlicher Betätigung auf die kognitive Leistungsfähigkeit
ausbleiben. Die Bestimmung ermöglicht es deshalb, eigene Fernsehge-
räte zu verweigern, um die Gefangenen zu einer aktiven Gestaltung
ihrer Freizeit anzuhalten.

Ein Anspruch auf Einspeisung bestimmter Fernsehprogramme besteht
nicht.

Zu § 42 (Besitz von Gegenständen für die Freizeitbeschäftigung):

Die Bestimmung gestattet den Besitz von Gegenständen zur Freizeit-
gestaltung in angemessenem Umfang. Die Bestimmungen über den
Besitz religiöser Schriften (§ 43 Abs. 2), den Bezug von Zeitungen und
Zeitschriften (§ 40) und den Rundfunkempfang (§ 41) gehen als speziel-
le Regelungen vor. Die Zustimmung zum Besitz von Gegenständen zur
Freizeitgestaltung kann widerrufen werden, wenn dies zur Aufrechter-
haltung der Sicherheit oder zur Abwendung einer erheblichen Störung
der Ordnung der Anstalt erforderlich ist (§ 28 Abs. 5).

Absatz 3 lässt den Besitz elektronischer Medien nur zu, wenn erzieheri-
sche Gründe nicht entgegenstehen. Die derzeit bekannten elektroni-
schen Unterhaltungsmedien (z.B. Spielkonsolen) haben in der Regel
keinen pädagogischen Wert. Sie fördern Passivität und Konsumhaltung.
Ihr unkontrollierter Gebrauch kann aber auch Aggressionen wecken und
fördern. Sie stellen darüber hinaus aufgrund von Versteck- und Spei-
chermöglichkeiten ein Sicherheitsrisiko dar.
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Zu § 43 (Seelsorge):

Die Bestimmung entspricht § 53 StVollzG.

Zu § 44 (Religiöse Veranstaltungen):

Die Bestimmung entspricht § 54 StVollzG.

Zu § 45 (Weltanschauungsgemeinschaften):

Die Bestimmung entspricht § 55 StVollzG.

Zu § 46 (Grundsatz):

Die Bestimmung entspricht § 23 StVollzG. Satz 1 enthält den Grund-
satz, dass die Gefangenen ein durch die Bestimmungen dieses Geset-
zes ausgestaltetes Recht besitzen, mit Personen außerhalb der Anstalt
in Verbindung zu treten. Die Außenkontakte können durch Besuche
(§§ 47 bis 50), Schriftwechsel (§§ 51 bis 54), Telefongespräche (§ 55)
sowie Empfang und Versendung von Paketen (§ 56) geknüpft und auf-
rechterhalten werden. Sie sind in diesem Abschnitt nicht abschließend
geregelt, da sie etwa auch durch Vollzugslockerungen (§ 15) und Ur-
laub (§ 16) hergestellt und entwickelt werden.

Kontakte zu Personen außerhalb der Anstalt sind besonders wichtig,
weil sie der Wiedereingliederung der Gefangenen dienen. Auf diese
Weise können die Gefangenen persönliche Bindungen und Beziehun-
gen erhalten und aufbauen, die über die Zeit der Entlassung hinausrei-
chen und dadurch Kontinuität gewährleisten. Außerdem soll hierdurch
schädlichen Folgen der Freiheitsentziehung entgegengewirkt werden.
Das Recht, mit Personen außerhalb der Anstalt in Verbindung zu treten,
besteht allerdings nicht grenzenlos, sondern kann aus bestimmten Grün-
den verboten (§§ 48, 51 Abs. 2) oder überwacht (§§ 50, 52) werden.
Außerdem können Schreiben angehalten werden (§ 54).

Satz 2 legt die Pflicht der Anstalt fest, daran mitzuwirken, dass Schwie-
rigkeiten überwunden werden, die sich durch die Anstaltsunterbringung
für den Kontakt mit Personen außerhalb der Anstalt ergeben. Diese Pflicht
bezieht sich nur auf die Förderung von Kontakten mit Personen, von
denen ein günstiger Einfluss auf die Entwicklung der Gefangenen er-
wartet werden kann.

Zu § 47 (Recht auf Besuch):

Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen § 24 StVollzG. Absatz 1
enthält das Recht der Gefangenen, in der Anstalt Besucher zu empfan-
gen. Dazu zählen nicht Personen, die bereits aus verfassungsrechtli-
chen oder dienstlichen Gründen zu einer Anhörung der Gefangenen
berechtigt oder verpflichtet sind, wie etwa Mitglieder des Petitionsaus-
schusses, Angehörige der Justiz oder der Polizei. Besucher im Sinne
dieser Bestimmung sind insbesondere auch nicht Vertreter der Gerichts-
hilfe, der Jugendgerichtshilfe, der Führungsaufsichtsstelle und der Be-
währungshilfe. Diese Personengruppen, die ein von § 47 zu unterschei-
dendes Recht auf Zugang zu den Gefangenen haben, unterfallen nicht
den Beschränkungen nach den §§ 48 und 50.

Die Mindestbesuchszeit beträgt in Abweichung von § 24 StVollzG vier
Stunden im Monat. Die Erhöhung der Mindestbesuchszeit ist erforder-
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lich, um den besonderen Bedürfnissen Jugendlicher und Heranwach-
sender Rechnung zu tragen. Es bedarf einer gesteigerten Möglichkeit,
insbesondere die Familienbeziehungen aus der Haft heraus zu pflegen.
Dies trägt dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Rechnung, das
davon spricht, dass die Besuchsmöglichkeiten für familiäre Kontakte
- auch im Hinblick auf Artikel 6 Abs. 2 des Grundgesetzes - um ein Mehr-
faches über denen im Erwachsenenvollzug angesetzt werden müssen
(a.a.O., S. 2096). Soweit im Einzelfall allerdings Sicherheits- oder Re-
sozialisierungsinteressen berührt sind, kann der Anstaltsleiter Besuche
nach Maßgabe des § 48 untersagen.

Absatz 2 enthält besondere Bestimmungen für Gefangene, die bereits
eigene Kinder haben. Die Gefangenen müssen ihre Vater- bzw. Mutter-
schaft nachweisen. Kontakte zu ihren Kindern werden unter Berück-
sichtigung des Erziehungsauftrags und des Kindeswohls besonders
gefördert. Zur Prüfung des Kindeswohls wird in der Regel das Jugend-
amt einzuschalten sein. Durch diese Besuchsmöglichkeiten soll die
emotionale Bindung besonders gefördert und das Verantwortungsge-
fühl gestärkt werden. Die Einzelbesuche von Kindern werden aufgrund
ihrer besonderen Bedeutung, die verfassungsrechtlich in Artikel 6 Abs. 1
und 2 des Grundgesetzes begründet ist, nicht auf die Regelbesuchszei-
ten angerechnet.

Absatz 3 regelt die Gewährung zusätzlicher Besuche, die die Erziehung
oder Eingliederung der Gefangenen fördern oder der Regelung von per-
sönlichen, rechtlichen oder geschäftlichen Angelegenheiten dienen.
Hierauf besteht kein Rechtsanspruch.

Absatz 4 enthält eine Ermächtigungsgrundlage zur Absuchung und
Durchsuchung von Besuchern. Mit diesen Maßnahmen soll verhindert
werden, dass unerlaubt Gegenstände in die Anstalt eingebracht wer-
den.

Zu § 48 (Besuchsverbot):

Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen § 25 StVollzG. Sie gibt dem
Anstaltsleiter die Befugnis, Besuche zu untersagen.

Das Besuchsverbot nach Nummer 1 trägt dem Gesichtspunkt der Si-
cherheit und Ordnung der Anstalt Rechnung, der die Grundlage des auf
die Erziehung und Förderung aller Gefangenen ausgerichteten Anstalts-
lebens bildet.

Das Besuchsverbot nach Nummer 2 verfolgt den Schutz der Gefange-
nen. Es kann nicht gegenüber Angehörigen im Sinne von § 11 Abs. 1
Nr. 1 des Strafgesetzbuches (StGB) angeordnet werden. Zwar zeigt die
Praxis, dass auch Angehörige einen negativen Einfluss auf die Gefan-
genen haben können. Dennoch ist in Nummer 2 im Hinblick auf den
verfassungsrechtlichen Schutz von Ehe und Familie nach Artikel 6 Abs. 1
des Grundgesetzes ein Angehörigenprivileg statuiert. Dafür spricht au-
ßerdem, dass sich die Gefangenen ohnehin spätestens nach der Ent-
lassung wieder mit ihrem familiären Umfeld auseinanderzusetzen ha-
ben.

Nach Nummer 3 kann der Anstaltsleiter Besuche untersagen, wenn die
Personensorgeberechtigten der minderjährigen Gefangenen nicht ein-
verstanden sind. Dadurch wird die nach Artikel 6 Abs. 2 des Grundge-
setzes grundgesetzlich geschützte Position der erziehungsberechtigten
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Eltern von Jugendlichen berücksichtigt. Gleichzeitig ist der Erziehungs-
auftrag der Anstalt gewahrt, da diese nicht an die Entscheidung der
Personensorgeberechtigten gebunden ist, sondern ihr in der Prüfung
eines Besuchsverbots Ermessen eröffnet ist. Sie hat unter Berücksich-
tigung des Vollzugsziels insbesondere zu prüfen, ob eine Untersagung
des Besuchs tatsächlich dem Interesse der Gefangenen entspricht. Die
nähere Ausgestaltung der Beteiligung der Personensorgeberechtigten
bei Fragen des Besuchs kann der Anstaltsleiter unter Berücksichtigung
von § 7 Abs. 3 regeln.

Zu § 49 (Besuche von Verteidigern, Rechtsanwälten, Notaren und Bei-
ständen):

Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen § 26 StVollzG, ist allerdings
um Besuche von Beiständen nach § 69 JGG erweitert. Den Gefange-
nen soll ermöglicht werden, sich zur Regelung ihrer rechtlichen Angele-
genheiten eines entsprechenden Beistands zu bedienen. Satz 1 leitet
sich unter anderem aus dem Grundsatz der freien Verteidigung ab. Ein
ungehinderter Kontakt zwischen Gefangenen und den genannten Per-
sonengruppen ist zur Erledigung der entsprechenden Angelegenheiten
unabdingbar. Besuche dieser Personengruppen hat die Anstalt deshalb
ohne Einschränkung in Bezug auf Zeit und Häufigkeit zu gestatten.

Die Anstalt ist befugt, die Legitimation der Besucher zu überprüfen. Be-
suche im Sinne dieser Bestimmung können gemäß der Verweisung auf
§ 47 Abs. 4 aus Gründen der Sicherheit davon abhängig gemacht wer-
den, dass sich die Besucher durchsuchen lassen. Hiervon ausgenom-
men sind nach Satz 4 die vom Verteidiger mitgeführten Schriftstücke
und sonstigen Unterlagen, bei denen eine inhaltliche Überprüfung nicht
erlaubt ist. Grund für diese Privilegierung ist die Notwendigkeit einer
sachgemäßen Verteidigung, die es verbietet, dass Dritte von dem Inhalt
der Verteidigerunterlagen Kenntnis nehmen; dies lässt sich nicht gene-
rell auf den Besuch von Rechtsanwälten, Notaren und Beiständen über-
tragen. Allerdings ist auch beim Verteidigerbesuch eine inhaltliche Über-
prüfung nach Maßgabe des § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 dann erlaubt,
wenn dem Vollzug eine Straftat nach § 129a StGB, auch in Verbindung
mit § 129b StGB, zugrunde liegt.

Zu § 50 (Überwachung der Besuche):

Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen § 27 StVollzG. Nach Ab-
satz 1 wird die Anstalt zur Überwachung von Besuchen aus Gründen
der Erziehung oder der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt im Rahmen
ordnungsgemäßer Ermessensausübung ermächtigt, nicht aber verpflich-
tet. Absatz 1 unterscheidet zwischen einer bloß optischen Überwachung
und einer akustischen Kontrolle des Gesprächs. Während erstere erst
dann nicht erfolgen darf, wenn im Einzelfall Erkenntnisse vorliegen, dass
es der Überwachung nicht bedarf, ist nach Satz 2 die akustische Über-
wachung nur dann zulässig, soweit dies im Einzelfall aus den oben
genannten Gründen erforderlich ist.

Nach Absatz 2 darf die Anstalt Besuche - grundsätzlich nach vorheriger
Abmahnung - abbrechen, wenn Besucher oder Gefangene gegen Be-
stimmungen dieses Gesetzes oder gegen Anordnungen verstoßen, die
auf Grund dieses Gesetzes getroffen wurden.

Absatz 3 ermöglicht einen Abbruch des Besuchs, wenn von den Besu-
chern ein schädlicher Einfluss ausgeübt wird. In der Praxis treten gele-
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gentlich Situationen auf, in denen Gefangene, die meist altersbedingt
noch leicht beeinflussbar sind, z.B. von ehemaligen Mittätern besucht
werden, die versuchen, sie gegen die im Vollzug geltenden Regeln auf-
zubringen. In solchen Fällen muss die Möglichkeit bestehen, sofort zu
reagieren. Die Tatsache, dass die Besucher einen schädlichen Einfluss
ausüben, kann auch im Einzelfall einen Besuchsabbruch von Familien-
angehörigen rechtfertigen. Im Unterschied zu § 48 ist hier nicht lediglich
die Gefahr, sondern der Eintritt eines schädlichen Einflusses Vorausset-
zung für den Eingriff. Allerdings ist in solchen Fällen im Rahmen der
Ermessensprüfung eine besonders sorgfältige Abwägung mit Artikel 6
Abs. 1 und 2 des Grundgesetzes vorzunehmen.

Absatz 4 enthält ein Überwachungsverbot für bestimmte Personengrup-
pen und dient der sachgemäßen Verteidigung. Für die Überwachung
der Besuche von Rechtsanwälten und Notaren gelten die allgemeinen
Regeln nach den Absätzen 1 bis 3, da bei diesen Besuchen nicht in
gleichem Maße wie bei Verteidigerbesuchen das Bedürfnis nach einem
unüberwachten Gedankenaustausch gegeben ist. Außerdem sind hier
die Risiken angesichts der Unüberschaubarkeit des Personenkreises
sehr viel höher.

Absatz 5 verbietet grundsätzlich die Übergabe von Gegenständen an
Gefangene beim Besuch. Damit soll verhindert werden, dass Nahrungs-
und Genussmittel, die nicht zugesandt werden dürfen (§ 56 Abs. 1 Satz 1),
nunmehr über Besuche in die Anstalt gelangen. Eine Zulassung der
Übergabe würde die Gefahr erhöhen, dass auf diesem Wege Betäu-
bungsmittel oder andere verbotene Gegenstände in die Anstalt gelan-
gen. Außerdem würde der erhebliche Kontrollaufwand nur auf einen
anderen Zeitpunkt, nämlich den des Besuches, verlagert. Dieses Ver-
bot schließt nicht aus, dass im Einzelfall Gegenstände, wie z.B. persön-
liche Fotos, Bediensteten zur Weiterleitung an die Gefangenen über-
reicht werden können.

Von dem Verbot der Übergabe sind nach Satz 2 Schriftstücke und Un-
terlagen der Verteidiger, Rechtsanwälte und Notare ausgenommen. Bei
Rechtsanwälten und Notaren kann die Übergabe aus Gründen der Si-
cherheit und Ordnung von einer Erlaubnis abhängig gemacht werden;
die Anstalt hat damit bei diesen beiden Personengruppen im Vergleich
zu Verteidigern wie in Absatz 4 und in § 49 Satz 3 weitergehende Kon-
trollmöglichkeiten.

Zu § 51 (Recht auf Schriftwechsel):

Der Schriftwechsel ist neben dem Besuch eine weitere wichtige Mög-
lichkeit für die Gefangenen, mit Personen außerhalb der Anstalt in Kon-
takt zu treten. Die Kosten haben grundsätzlich die Gefangenen zu tra-
gen. In besonderen Härtefällen kann sich aus dem Sozialstaatsgebot
ergeben, dass die Anstalt die Kosten in angemessenem Umfang über-
nimmt.

Die Befugnis des Anstaltsleiters, Schriftwechsel mit bestimmten Perso-
nen zu untersagen, ist in Absatz 2 Nr. 3 um solche Fälle ergänzt wor-
den, in denen die Personensorgeberechtigten der minderjährigen Ge-
fangenen mit dem Schriftwechsel nicht einverstanden sind. Damit ent-
sprechen die Möglichkeiten der Untersagung des Schriftwechsels den
Besuchsverboten (§ 48).
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Zu § 52 (Überwachung des Schriftwechsels):

Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen § 29 StVollzG. Sie berück-
sichtigt das grundrechtlich geschützte Briefgeheimnis (Artikel 10 Abs. 1
des Grundgesetzes) und enthält verfassungsgemäße Beschränkungen.
Die Absätze 1 und 2 enthalten Sonderregeln für bestimmte Fälle, Ab-
satz 3 stellt die allgemeine Regel dar.

Nach Absatz 1 Satz 1 wird der Schriftwechsel der Gefangenen mit ihren
Verteidigern oder Beiständen entsprechend der für die Überwachung
der Besuche geltenden Bestimmung nach § 50 Abs. 4 nicht überwacht.
Wie in § 50 Abs. 4 werden Rechtsanwälte und Notare auch hier nicht
privilegiert. Der Schriftwechsel mit ihnen unterliegt demnach der Ein-
schränkungsmöglichkeit nach Absatz 3. Eine richterliche Überwachungs-
möglichkeit besteht nach Satz 2 auch beim Schriftwechsel mit Verteidi-
gern und Beiständen, wenn dem Vollzug eine Straftat nach § 129a StGB,
auch in Verbindung mit § 129b StGB, zugrunde liegt. Dies wiederum gilt
nicht in Fällen, in denen sich die Gefangenen im offenen Vollzug befin-
den oder in denen sie bestimmte Vollzugslockerungen oder Urlaub ge-
währt bekommen haben, ohne dass ein Grund für den Widerruf dieser
Entscheidungen vorliegt. In solchen Fällen findet wiederum der Grund-
satz nach Satz 1 Anwendung.

Absatz 2 enthält eine Aufzählung öffentlicher Stellen. Gefangenenschrei-
ben, die an diese öffentlichen Stellen gerichtet sind, werden nach den
Sätzen 1 bis 3 nicht überwacht. Die Gefangenen sollen sich nicht gehin-
dert fühlen, etwa ihr Petitionsrecht auszuüben. Einrichtungen, mit de-
nen der Schriftverkehr aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen der
Bundesrepublik Deutschland geschützt ist, sind etwa der Ausschuss für
Menschenrechte der Vereinten Nationen, der Ausschuss gegen Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe der Vereinten Nationen, der Ausschuss für die Beseitigung
der Rassendiskriminierung, der Ausschuss für die Beseitigung der Dis-
kriminierung der Frau oder die Europäische Kommission gegen Rassis-
mus und Intoleranz. Das Gesetz zählt die Einrichtungen nicht im Einzel-
nen auf. Dies bleibt einer Verwaltungsvorschrift vorbehalten, durch wel-
che die Bediensteten Gewissheit darüber erhalten, welche Schreiben
nicht überwacht werden dürfen. Die Aufzählung in einer Verwaltungs-
vorschrift hat gegenüber einer Erwähnung im Gesetz den Vorteil, dass
sie schneller aktualisiert und gegebenenfalls ergänzt werden kann. Nach
Satz 4 werden außerdem Schreiben der genannten öffentlichen Stellen,
die an die Gefangenen gerichtet sind, nicht überwacht, wenn die Identi-
tät der Absender zweifelsfrei feststeht.

Absatz 3 enthält eine Ermächtigungsgrundlage zur Überwachung des
Schriftwechsels in den übrigen Fällen. Voraussetzung ist, dass dies aus
Gründen der Erziehung oder der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt
erforderlich ist. Dies entspricht der Regelung in § 50 Abs. 1 Satz 2 zur
Überwachung der Unterhaltung beim Besuch.

Zu § 53 (Weiterleitung von Schreiben, Aufbewahrung):

Die Bestimmung entspricht § 30 StVollzG und regelt, dass die Anstalt
Absendung und Empfang der Schreiben der Gefangenen grundsätzlich
vermittelt, da nur durch diese Vermittlung der Schriftwechsel überwacht
werden kann. Die Anstalt leitet die Schreiben gemäß Absatz 2 unver-
züglich an die Adressaten weiter. Die Gefangenen haben eingehende
Schreiben nach Absatz 3 grundsätzlich unverschlossen zu verwahren,
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damit diese bei einer Durchsuchung der Hafträume und der Sachen der
Gefangenen aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung überprüft wer-
den können.

Zu § 54 (Anhalten von Schreiben):

Die Bestimmung entspricht § 31 StVollzG und regelt die Befugnis des
Anstaltsleiters zum Anhalten von Schreiben. In Absatz 1 sind die Anhal-
tegründe abschließend aufgezählt. Absatz 2 regelt die Möglichkeit, ein
Begleitschreiben zur Richtigstellung beizufügen, wenn das Gefangenen-
schreiben falsche Darstellungen von den Anstaltsverhältnissen enthält.
Nach Absatz 3 sind die Gefangenen darüber zu unterrichten, wenn ein
Schreiben angehalten worden ist. Das Schreiben wird entweder zurück-
gegeben oder verwahrt, da der Absender weiterhin Eigentümer ist. Nach
Absatz 4 werden Schreiben, die nicht überwacht werden dürfen, auch
nicht angehalten.

Zu § 55 (Telefongespräche):

Nach dieser Bestimmung kann die Anstalt den Gefangenen gestatten,
Telefongespräche zu führen. In Abweichung zu § 32 StVollzG wird die
Möglichkeit zur Absendung von Telegrammen nicht mehr genannt, da
diese Form der Kontaktaufnahme inzwischen veraltet ist und nicht mehr
genutzt wird. Für Telefongespräche gelten die Bestimmungen über die
Besuche (§§ 47 bis 50) entsprechend. Das hat Bedeutung für Möglich-
keiten der Beschränkung des Kontakts mit Personen außerhalb der
Anstalt. Es bedeutet aber auch, dass die Gefangenen ein Recht auf
unüberwachte Telefongespräche mit ihren Verteidigern und Beiständen
nach § 69 JGG haben. Außerdem tragen die Gefangenen grundsätzlich
die Kosten des Telefongesprächs. In begründeten Ausnahmefällen kann
die Anstalt die Kosten in angemessenem Umfang übernehmen, wenn
die Gefangenen dazu nicht in der Lage sind. Dies ergibt sich aus dem
Sozialstaatsprinzip.

Grundsätzlich sind andere Formen der Kommunikation auf elektroni-
schem Wege nicht erlaubt, da Missbrauchsmöglichkeiten und Kontroll-
aufwand zu hoch wären. Davon sind Angebote im Rahmen der Voll-
zugsgestaltung zu unterscheiden, die sich mit diesen Kommunikations-
formen beschäftigen und unter Aufsicht durchgeführt werden.

Die Zulassung von Mobiltelefonen richtet sich nach § 28 Abs. 1 Satz 1.
Ihr Besitz ist in der Regel aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der
Anstalt untersagt.

Zu § 56 (Pakete):

Nach Absatz 1 Satz 1 ist in Abweichung zu § 33 Abs. 1 Satz 1 StVollzG
der Empfang von Paketen mit Nahrungs- und Genussmitteln verboten.
Bei Inkrafttreten des Strafvollzugsgesetzes im Jahr 1977 wurde die Re-
gelung damit begründet, dass der Empfang von Paketen, namentlich
von Nahrungs- und Genussmitteln, für die Gefangenen eine spürbare
Erleichterung ihrer Lebensführung und eine Festigung ihrer Beziehun-
gen zu Außenstehenden bedeute. Die Lebensverhältnisse haben sich
seitdem geändert. So haben die Gefangenen heutzutage umfangreiche
Einkaufsmöglichkeiten, durch die sie ihr Leben in der Anstalt angeneh-
mer gestalten können. Dazu können sie sowohl in der Anstalt selbst aus
einem auf ihre Wünsche und Bedürfnisse zugeschnittenen Sortiment
wählen (§ 31 Abs. 2) als auch die gewünschten Dinge über den Ver-
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sandhandel beziehen (§ 31 Abs. 3). Auch ist es unter der bisherigen
Regelung in der Praxis häufig zu Abhängigkeiten unter den Gefange-
nen und nicht zu der angestrebten Förderung der Beziehungen mit Au-
ßenstehenden gekommen, wenn einzelne Gefangene ihr Kontingent an
drei Regelpaketen im Jahr nicht ausschöpften und es intern an andere
Gefangene weitergaben. Zu beachten ist außerdem, dass das zuneh-
mende Drogenproblem durch Veränderung der Gefangenenpopulation
inzwischen zu einem höheren Sicherheitsrisiko führt. Dies erfordert ei-
nen erhöhten Kontrollaufwand durch Bedienstete, die insoweit an ande-
rer Stelle, etwa bei der Erziehung der Gefangenen, fehlen. Dieses Si-
cherheitsrisiko kann nur dadurch eingedämmt werden, dass Pakete mit
Nahrungs- und Genussmitteln nicht mehr zugelassen werden. Schließlich
ist zu bedenken, dass der Empfang anderer Pakete nach Satz 2, wel-
cher der Erlaubnis der Anstalt bedarf, weiterhin möglich ist. Durch diese
Pakete können die Beziehungen zu Außenstehenden, die im Übrigen
auch über Besuche, Schriftwechsel und Telefonate hergestellt und ge-
festigt werden können, unterstützt werden. Zudem ist der Paketemp-
fang der von der Anstalt zugelassenen Anbieter des Versandhandels
zulässig. Die Kontrolle dieser Pakete ist mit geringem Aufwand möglich,
da die Anstalt im Zulassungsverfahren die Zuverlässigkeit der Anbieter
bereits überprüft hat.

Die Absätze 2 bis 4 entsprechen § 33 Abs. 2 bis 4 StVollzG. Absatz 2
beschäftigt sich mit der Kontrolle und dem Anhalten von Paketen. Nach
Absatz 3 kann der Empfang von Paketen allgemein untersagt werden,
wenn dies wegen Gefährdung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt
unerlässlich ist. Eine so einschneidende Maßnahme ist nur vorüberge-
hend möglich. Nach Absatz 4 kann den Gefangenen gestattet werden,
über die Regelung des § 28 Abs. 2 Satz 2 hinaus Pakete zu versenden.

Zu § 57 (Ausbildungsbeihilfe, Arbeitsentgelt):

In Absatz 1 wird § 44 Abs. 1 Satz 1 StVollzG übernommen, aber dem
Grundsatz der auf Förderung ausgerichteten erzieherischen Gestaltung
des Jugendstrafvollzugs angepasst. Durch die Ausbildungsbeihilfe wird
ein Anreiz zur Mitwirkung geschaffen und den Gefangenen vermittelt,
dass sich die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen lohnt.

Die Absätze 3 bis 6, die sich an § 43 StVollzG in Verbindung mit § 200
StVollzG orientieren, regeln die Einzelheiten der monetären Vergütung
für die Ausbildungsbeihilfe und das Arbeitsentgelt.

Für die Bemessung des Arbeitsentgelts und der Ausbildungshilfe setzt
Absatz 3 eine Eckvergütung fest, die je nach Leistung der Gefangenen
und der Art der Arbeit gestuft werden kann (Absatz 4).

Absatz 5 sieht eine Informationspflicht für die Anstalt vor. Dadurch sol-
len die Gefangenen in die Lage versetzt werden, ihre Ansprüche zu über-
prüfen.

Durch Rechtsverordnung (Absatz 6) können wie in der bisherigen Straf-
vollzugsvergütungsordnung die Einzelheiten der Vergütung festgelegt
werden.

Absatz 7 entspricht § 195 StVollzG.
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Zu § 58 (Freistellung von der Arbeit):

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen § 43 Abs. 6 bis 11 StVoll-
zG. Sie greift den Gedanken der Anerkennung von Arbeit durch eine
nichtmonetäre Komponente neben dem finanziellen Arbeitsentgelt auf.
Hierdurch unterscheidet sie sich von der Freistellung nach § 37 Abs. 5,
die vorrangig Erholungszwecken und der Angleichung an das Arbeitsle-
ben in Freiheit dient.

Absatz 1 regelt, dass erworbene Freistellungstage als Freizeit innerhalb
der Anstalt oder in Form von Arbeitsurlaub genommen werden können,
sofern die Voraussetzungen für die Gewährung von Urlaub vorliegen.
Die Absätze 2 bis 6 legen die weiteren Einzelheiten der nichtmonetären
Entlohnung in Form der Freistellung von der Arbeit fest. Stellen die Ge-
fangenen keinen Antrag auf Freistellung oder kann die Freistellung aus
den in Absatz 5 genannten Gründen nicht gewährt werden, so wird sie
auf den Entlassungszeitpunkt angerechnet. Soweit eine Anrechnung aus
den in Absatz 5 genannten Gründen ausgeschlossen ist, erhalten die
Gefangenen eine Ausgleichsentschädigung (Absatz 7).

Nach Absatz 8 gelten die Regelungen auch für Gefangene, die an Maß-
nahmen nach § 57 Abs. 1 teilnehmen.

Zu § 59 (Taschengeld):

Die Bestimmung entspricht § 46 StVollzG.

Damit soll schuldlos mittellosen Gefangenen in entsprechender Anwen-
dung des Rechtsgedankens der Sozialhilfe eine Mindestausstattung zur
Befriedigung solcher Bedürfnisse zukommen, die über die Grundver-
sorgung der Anstalt hinausgehen. So können die Gefangenen ihr Ta-
schengeld beispielsweise verwenden, um Telefongebühren zu beglei-
chen oder Zeitungen und Briefmarken zu erwerben. Durch die Gewäh-
rung von Taschengeld soll zudem vermieden werden, dass Gefangene
anfällig werden für subkulturelle Abhängigkeiten von Mitgefangenen.

In Absatz 2 wird die Höhe des Taschengeldes geregelt. Es beträgt 14 v.
H. der Eckvergütung nach § 57 Abs. 3.

Zu § 60 (Hausgeld):

Diese Bestimmung regelt im Kontext mit § 57 die freie Verfügbarkeit
lediglich eines Teils der Bezüge der Gefangenen. Sie entspricht in ihren
Absätzen 1 und 2 § 47 StVollzG. Die Gefangenen können über das Haus-
geld frei verfügen. Die Verwendung für den Einkauf stellt den praktisch
bedeutendsten Verwendungszweck dar und wird daher ausdrücklich
genannt.

Gefangenen, die in einem freien Beschäftigungsverhältnis stehen oder
denen gestattet ist, sich selbst zu beschäftigen (§ 37 Abs. 4), steht häu-
fig mehr Geld für den Einkauf zur Verfügung als denjenigen, die Bezüge
nach § 57 erhalten. Absatz 2 verhindert, dass zu große Unterschiede
bei den Einkaufsmöglichkeiten entstehen, da diese zu subkulturellen
Abhängigkeiten führen können.

Zu § 61 (Eigengeld):

Absatz 1 definiert das Eigengeld.
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Absatz 2 stellt klar, dass die Gefangenen hinsichtlich ihres Eigengeldes
grundsätzlich keiner Verfügungsbeschränkung unterliegen. Das gilt in
gleicher Weise für ihr Vermögen außerhalb der Anstalt. Als Verwendungs-
zwecke für das Eigengeld kommen insbesondere die in § 8 genannten
Zwecke der Schuldenregulierung und der Schadenswiedergutmachung
in Betracht. Allerdings dürfen Gefangene das Eigengeld nur in den durch
Absatz 2 Satz 2 gezogenen Grenzen einsetzen, um ihre Bedürfnisse
innerhalb der Anstalt zu decken. Für den Einkauf nach § 31 Abs. 2 ste-
hen daher nur Hausgeld und Taschengeld zur Verfügung.

Das Gesetz verzichtet auf eine Übernahme von § 51 StVollzG, der vor-
sieht, dass aus den Bezügen der Gefangenen ein Überbrückungsgeld
zu bilden ist. Erarbeitete oder erworbene Gelder der Gefangenen, die
nicht Hausgeld sind, werden damit dem Eigengeld zugeordnet.

Zweck des Überbrückungsgeldes ist es, für die besonders schwierige
Zeit nach der Entlassung eine finanzielle Vorsorge durch zwangsweises
Ansparen eines Geldbetrages für den notwendigen Lebensunterhalt der
Gefangenen und ihrer Unterhaltsberechtigten für die ersten vier Wo-
chen nach der Entlassung zu treffen (§ 51 Abs. 1 StVollzG). Es unter-
liegt einem umfassenden Pfändungsschutz (§ 51 Abs. 4 Satz 1 StVoll-
zG).

Das Überbrückungsgeld erfüllt jedoch in vielen Fällen den Zweck der
Absicherung der Gefangenen in der Entlassungsphase nicht, sondern
stellt sogar ein Wiedereingliederungshindernis dar. Es führt nach der
Entlassung regelmäßig dazu, dass die für das Arbeitslosengeld II oder
die Sozialhilfe zuständigen Träger den Gefangenen eine Leistungsge-
währung unter Hinweis auf § 9 Abs. 1 SGB II und § 2 Abs. 1 SGB XII
verweigern.

Im Bereich des Arbeitslosengeldes II hat dies in der Regel zur Folge,
dass den Gefangenen in der kritischen Phase der Haftentlassung keine
Leistungen wie z.B. Fördermaßnahmen gewährt werden, die auf Ver-
mittlung in Arbeit abzielen. Der Leistungsausschluss führt auch dazu,
dass für diese Gefangenen keine Möglichkeit besteht, in die gesetzliche
Krankenversicherung aufgenommen zu werden. Eine Versicherungs-
pflicht ist für Arbeits- und Erwerbslose an den Bezug von Arbeitslosen-
geld II gekoppelt (§ 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V). Ein freiwilliger Beitritt zur
gesetzlichen Krankenversicherung wird in der Regel an den Fristen des
§ 9 SGB V scheitern. Die gleiche Problematik ergibt sich für diejenigen
Entlassenen, die aufgrund der Auszahlung des Überbrückungsgeldes
von dem Leistungsbezug nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
(Sozialhilfe) ausgeschlossen werden.

Schließlich führt die bestehende Rechtslage zu einer Benachteiligung
von Gefangenen gegenüber nicht inhaftierten Menschen. Diese können
nicht nur aus Arbeitseinkommen, sondern auch aus leistungslosem Ein-
kommen Ansparrücklagen bilden, die als im Rahmen von Freibeträgen
geschütztes Vermögen von der Anrechnung sowohl nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch als auch dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
freigestellt sind.

Aus diesen Gründen erfüllt das Überbrückungsgeld seinen ursprüngli-
chen Zweck nicht mehr. Es steht vielmehr der in den §§ 19 und 21 zum
Ausdruck kommenden Intention entgegen, durch Kooperation der An-
stalt mit den nach § 7 Abs. 2 genannten außervollzuglichen Stellen zu
gewährleisten, dass ein anstaltsübergreifendes Hilfesystem aufgebaut
wird, das unmittelbar nach der Entlassung einsetzt.
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Die Abschaffung des nicht pfändbaren Überbrückungsgeldes führt im
Übrigen dazu, dass zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen und so den
Gefangenen ermöglicht wird, den durch die Straftat verursachten Scha-
den wiedergutzumachen und eine Schuldenregulierung herbeizuführen
(§ 8 Abs. 1).

Zu § 62 (Grundsatz):

Absatz 1 hebt hervor, dass Sicherheit und Ordnung als notwendige Be-
standteile des Vollzugs dienende Funktion im Hinblick auf die Gewähr-
leistung der äußeren und inneren Sicherheit haben und ein zivilisiertes,
menschenwürdiges Zusammenleben der Gefangenen miteinander si-
cherstellen sollen. In diesem Sinne umfasst die äußere Sicherheit die
sichere Unterbringung der Gefangenen, aber auch die Verhinderung und
Abwehr von Angriffen auf die Anstalt von außen. Innere Sicherheit ist
die Abwendung von Gefahren für Personen und Sachen in der Anstalt.
Das betrifft nicht nur aus strafbarem Verhalten oder der Begehung von
Ordnungswidrigkeiten herrührende Gefahren, sondern etwa auch die
Gefahr der Selbstschädigung oder die Brandgefahr.

Die in Absatz 2 enthaltene Anordnung, dass Vollzugsmaßnahmen
insbesondere dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu entsprechen
haben, bedeutet, dass die Gefangenen nicht willkürlich Pflichten und
Beschränkungen unterworfen werden können. Diese sind vielmehr inte-
griert in das Gesamtkonzept des Vollzugs, das die kritische Auseinan-
dersetzung mit dem eigenen Fehlverhalten fördern soll. Ziel ist deshalb
die Akzeptanz oder zumindest der Respekt vor den Regeln der Gemein-
schaft durch die Gefangenen aufgrund des Erfahrens und des Erler-
nens sozialadäquater Formen der Konfliktbewältigung. Dies erfordert
ein gewaltfreies Klima in der Anstalt.

Zu § 63 (Verhaltensvorschriften):

Die Bestimmung enthält allgemeine Verhaltensregeln. Sie wird durch
weitere Verhaltensvorschriften ergänzt, die sich aus praktischen oder
systematischen Gründen an anderen Stellen des Gesetzes finden, etwa
die Pflicht, die notwendigen Anordnungen zum Gesundheitsschutz und
zur Hygiene zu befolgen (§ 32 Abs. 1 Satz 2), die Pflicht zur Teilnahme
an der schulischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung (§ 37 Abs. 2)
oder die Pflicht zur Teilnahme und Mitwirkung an Freizeitangeboten (§ 38
Satz 3).

Nach Absatz 1 sind die Gefangenen verpflichtet, durch ihr Verhalten zu
einem geordneten Zusammenleben beizutragen. Damit wird klargestellt,
dass das Zusammenleben wesentlich von dem Verhalten der Gefange-
nen abhängt und ein geordnetes Zusammenleben nicht allein von außen
durch die Bediensteten hergestellt werden kann. Die Gefangenen ha-
ben Verantwortung zu übernehmen. Die Anstalt hat mit geeigneten Maß-
nahmen auf die Gefangenen einzuwirken, um dies zu erreichen und sie
zu einem ordnungsgemäßen Verhalten zu veranlassen.

Absatz 2 gebietet die Beachtung der Tageseinteilung.

Nach Absatz 3 müssen die Gefangenen rechtmäßige Anordnungen auch
dann befolgen, wenn sie mit diesen nicht einverstanden sind.
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Absatz 4 enthält eine Sorgfalts- und Reinigungspflicht der Gefangenen
hinsichtlich der Hafträume und der ihnen von der Anstalt überlassenen
Sachen.

Absatz 5 verpflichtet die Gefangenen, bestimmte Umstände zu melden.

Zu § 64 (Absuchung, Durchsuchung):

Absatz 1 unterscheidet zwischen Durchsuchung und Absuchung.
Der Begriff der Durchsuchung entspricht grundsätzlich dem des Polizei-
und Strafprozessrechts. Danach besteht das Durchsuchen im Suchen
nach Sachen oder Spuren in oder unter der Kleidung sowie auf der Kör-
peroberfläche und in Körperhöhlen und Körperöffnungen, die ohne Ein-
griff mit medizinischen Hilfsmitteln zu sehen sind. Das Absuchen nach
Metallgegenständen mit technischen Mitteln - etwa einem Detektorrah-
men oder einer Handdetektorsonde - ist keine Durchsuchung im Sinne
dieser Bestimmung, sondern eine allgemeine Überwachungsmaßnah-
me ohne Eingriff in den Intimbereich. Sie kann somit auch von Bediens-
teten des anderen Geschlechts vorgenommen werden.

Die Absätze 2 und 3 entsprechen weitgehend § 84 Abs. 2 und 3 StVoll-
zG.

Zu § 65 (Sichere Unterbringung):

Die Bestimmung entspricht § 85 StVollzG. Sie enthält insoweit eine Spe-
zialregelung zu § 12 Abs. 1, als sie die Verlegungsmöglichkeiten, die
nach allgemeinen Vollzugsgesichtspunkten gegeben sind, um die Si-
cherheitsverlegung in eine andere Anstalt ergänzt.

Zu § 66 (Erkennungsdienstliche Maßnahmen):

Die Bestimmung regelt die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und
Nutzung sowie Löschung von Daten und die Erstellung, Aufbewahrung
und Nutzung von Unterlagen aus erkennungsdienstlichen Maßnahmen.

Absatz 1 regelt die zulässigen erkennungsdienstlichen Maßnahmen
abschließend. Zweck der Erhebung ist die Sicherung des Vollzugs, d.h.
die Erleichterung der Fahndung und des Wiederergreifens flüchtiger
Gefangener oder die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung der
Anstalt, insbesondere die Identitätsfeststellung. Die Überprüfung der
Identität von Gefangenen ist für die Aufrechterhaltung der Sicherheit
und Ordnung von großer Bedeutung. Dafür sind insbesondere die Auf-
nahme von Lichtbildern und die Erfassung biometrischer Merkmale im
Sinne der Nummer 4 sowie deren elektronische Speicherung erforder-
lich. Vor allem in sehr großen Anstalten mit hohen Zugangs- und Ab-
gangszahlen sind diese erkennungsdienstlichen Maßnahmen notwen-
dig, um mögliche irrtümliche Entlassungen zu vermeiden. Die Erfassung
biometrischer Merkmale ist eine sichere Methode, die Identität einer
Person festzustellen. Sie ist einfach zu handhaben, nur mit geringen
Eingriffen verbunden und wird deshalb außerhalb des Vollzugs in Si-
cherheitsbereichen bereits angewendet.

Absatz 2 legt den Dateibegriff des § 3 Abs. 7 des Thüringer Datenschutz-
gesetzes (ThürDSG) zugrunde und regelt die Speicherung oder sonsti-
ge Aufbewahrung der durch die erkennungsdienstlichen Maßnahmen
gewonnenen Daten und Unterlagen. Diese dürfen nur für Zwecke der
Fahndung und Festnahme entwichener oder sich sonst ohne Erlaubnis
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außerhalb der Anstalt aufhaltender Gefangener, zur Verhinderung oder
Verfolgung von Straftaten sowie zur Verhinderung oder Verfolgung von
Ordnungswidrigkeiten, durch welche die Sicherheit oder Ordnung der
Anstalt gefährdet werden, oder für die in Absatz 1 genannten Zwecke
genutzt und verarbeitet werden.

Absatz 3 enthält eine bereichsspezifische Löschungsfrist. Der Unter-
schied zu den Löschungsfristen nach den datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen des Dreizehnten Abschnitts ergibt sich aus der besonde-
ren Sensibilität dieser Daten.

Zu § 67 (Lichtbildausweise):

Die Bestimmung ermächtigt die Anstalt, die Gefangenen zu verpflich-
ten, aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt einen Licht-
bildausweis mit sich zu führen. Dies umfasst auch die Herstellung der
Lichtbildausweise, die bei der Entlassung der Gefangenen oder ihrer
Verlegung in eine andere Anstalt einzuziehen und zu vernichten sind.

Zu § 68 (Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelkonsum):

Die Bestimmung bildet die Rechtsgrundlage zur Aufrechterhaltung der
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt Maßnahmen (insbesondere Urin-
proben) anzuordnen, die geeignet sind, den Missbrauch von Suchtmit-
teln festzustellen. Die Möglichkeit, nach § 32 Abs. 1 Satz 2 Drogentests
aus medizinischen Gründen anzuordnen, bleibt unberührt.

Wird Suchtmittelmissbrauch festgestellt, können nach Absatz 2 die Kos-
ten der Maßnahme den Gefangenen auferlegt werden.

Zu § 69 (Festnahmerecht):

Absatz 1 stellt klar, dass der Anstalt ein eigenes Wiederergreifungsrecht
zusteht.

Absatz 2 regelt die Übermittlung von Gefangenendaten an Vollstre-
ckungs- und Strafverfolgungsbehörden. Insoweit enthält sie einen wei-
teren Verwendungszweck für die nach § 66 Abs. 1 und den datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen des Dreizehnten Abschnitts erhobenen Da-
ten.

Zu § 70 (Besondere Sicherungsmaßnahmen):

Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen § 88 StVollzG, mit der Ab-
weichung, dass Absatz 1 nunmehr von "Selbsttötung" spricht und die
Beobachtung der Gefangenen nach Absatz 2 Nr. 2 nicht mehr auf die
Nachtzeit (in der Regel 22 bis 6 Uhr) beschränkt ist. In der vollzuglichen
Praxis hat sich gezeigt, dass Gefährdungssituationen unabhängig von
der Tageszeit eintreten können. Zugelassen werden darüber hinaus tech-
nische Hilfsmittel.

Die Absonderung von anderen Gefangenen (§ 70 Abs. 2 Nr. 3) ist nur
vorübergehend und soll nicht länger als 24 Stunden dauern.

Zusammen mit den §§ 71 bis 74 regelt § 70 die besonderen Siche-
rungsmaßnahmen bei konkreter Gefahr. Nach dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit dürfen diese nur insoweit und solange aufrechterhal-
ten werden, als es ihr Zweck erfordert.



90

Drucksache 4/3102 Thüringer Landtag - 4. Wahlperiode

Absatz 4 beschreibt Situationen, in denen die Fluchtgefahr typischer-
weise erhöht ist. Das gilt umso mehr, wenn bei einer Ausführung, Vor-
führung oder beim Transport auf die Mitnahme oder den Einsatz von
Schusswaffen verzichtet wird.

Zu § 71 (Einzelhaft):

Unter Einzelhaft ist eine dauernde vollständige Isolierung von allen Mit-
gefangenen während des gesamten Tagesablaufs (Arbeits-, Freizeit- und
Ruhezeit) über 24 Stunden hinaus zu verstehen. Im Unterschied zur
Absonderung (§ 70 Abs. 2 Nr. 3) ist sie ohne zeitliche Obergrenze zuläs-
sig. Schranken ergeben sich aber aus dem Erfordernis ihrer Unerläss-
lichkeit. Mit Rücksicht auf Nr. 67 der VN-Regeln zum Schutz von Ju-
gendlichen unter Freiheitsentzug ist das Vorliegen der Voraussetzun-
gen zur Verhängung dieser Maßnahme bei Gefangenen unter 18 Jah-
ren in jedem Einzelfall besonders sorgfältig zu prüfen.

Einzelhaft von mehr als zwei Monaten Gesamtdauer im (Kalender-)Jahr
darf nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde vollzogen werden.

Da der Vollzug der Einzelhaft gerade für junge Gefangene eine erhebli-
che Härte bedeutet, ist eine Betreuung in besonderem Maße während
des Vollzugs der Einzelhaft angezeigt.

Zu § 72 (Fesselung):

Die Bestimmung entspricht § 90 StVollzG und ergänzt § 70 Abs. 2 Nr. 6,
aber auch § 70 Abs. 4.

Satz 1 beschreibt die Regelform der Fesselung, von der im Einzelfall
abgewichen werden kann.

Weiterhin lässt Satz 2 nach Anordnung des Anstaltsleiters andere Fes-
selungsarten im Interesse der Gefangenen zu. Zu denken ist hier vor
allem an hochgradig erregte Gefangene, um sie vor erheblichen Selbst-
verletzungen zu bewahren, die mit einer Fesselung an Händen oder
Füßen nicht verhindert werden könnten. Nach Satz 2 kann die Fesse-
lung an Händen und Füßen auch als geringerer Eingriff in die körperli-
che Bewegungsfreiheit gegenüber der Fixierung mit Gurten oder der
Zwangsjacke zulässig sein. Schließlich kann nach Satz 2 auch eine
andere Art der Fesselung verwendet werden, um bei Ausführungen eine
diskriminierende Wirkung zu vermeiden.

Die zeitweise Lockerung der Fesselung nach Satz 3 entspricht prakti-
schen Bedürfnissen (etwa in Notsituationen), dient aber auch der Wah-
rung der Menschenwürde. Eine Lockerung wird oft auch aus medizini-
schen Gründen geboten sein.

Zu § 73 (Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen, Verfahren):

Die Absätze 1 und 2 entsprechen im Wesentlichen § 91 StVollzG.

Absatz 2 regelt die Anhörung des Arztes in besonderen Fällen.

Absatz 3 schreibt die aktenkundig begründete Eröffnung der Sicherungs-
anordnung gegenüber den Gefangenen vor.
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Absätze 4 und 5 orientieren sich an § 88 Abs. 5 StVollzG und sind Aus-
prägung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Diese Regelungen
wirken der Gefahr entgegen, dass die Anordnung dieser besonderen
Sicherungsmaßnahmen über ihre präventive Funktion hinaus Straf- oder
Disziplinarcharakter erhält.

Zu § 74 (Ärztliche Überwachung):

Absatz 1 regelt die ärztliche Überwachung von Gefangenen, die im
besonders gesicherten Haftraum ohne gefährdende Gegenstände un-
tergebracht sind oder die in der Anstalt gefesselt werden.
Absatz 2 ordnet die regelmäßige Anhörung des Arztes für die Dauer des
Entzugs des Aufenthalts im Freien oder bei in Einzelhaft befindlichen
Gefangenen an. Die kontinuierliche Überwachung soll gesundheitlichen
Schäden vorbeugen bzw. es ermöglichen, eine besondere Gefährdung
frühzeitig zu erkennen.

Zu § 75 (Ersatz von Aufwendungen):

Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen § 93 Abs. 1 und 4 StVollzG.
Es handelt sich um einen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch, der
vor allem in den Fällen Bedeutung erlangt, in denen der Ersatzanspruch
nicht im Wege der Aufrechnung erfüllt werden kann, so dass die Anstalt
einen Titel zur Vollstreckung in ein anderes (gegebenenfalls zukünfti-
ges) Vermögen der Gefangenen benötigt.

Zu § 76 (Begriffsbestimmungen):

Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen § 95 StVollzG. Absatz 1
enthält die Definition des unmittelbaren Zwangs, dessen Voraussetzun-
gen im Einzelnen in den folgenden Bestimmungen dieses Abschnitts
festgehalten sind. Sie stimmt mit derjenigen überein, die im allgemei-
nen Sicherheits- und Ordnungsrecht gebraucht wird. Der unmittelbare
Zwang beruht auf dem staatlichen Gewaltmonopol. Staatliche Zwangs-
anwendung können demnach nur solche Bedienstete ausüben, die ho-
heitliche Aufgaben wahrnehmen können. Dies sind in der Regel Ange-
hörige des öffentlichen Dienstes, die in einem öffentlich-rechtlichen
Dienst- und Treueverhältnis stehen (vgl. Artikel 33 Abs. 4 des Grundge-
setzes).

Dem unmittelbaren Zwang kommt besondere Bedeutung zu. Er stellt
einen Eingriff in die freie Selbstbestimmung des Einzelnen dar und ist
deshalb besonders sorgfältig zu prüfen. Außerdem ist er gerade im Voll-
zug in vielfältigen Konfliktlagen denkbar. Der Gesetzgeber hat sich des-
halb dagegen entschieden, lediglich auf die allgemeineren Vorschriften
zum (Verwaltungs-)Vollstreckungsrecht zu verweisen und diese gege-
benenfalls zu ergänzen. Der Zehnte Abschnitt enthält nicht nur die für
den Vollzug spezielleren Bestimmungen, sondern auch die allgemeinen
Grundsätze, wie etwa den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (§ 78),
das Handeln auf Anordnung (§ 79) und die Androhung (§ 80). Dieses
einheitliche Regelwerk zum unmittelbaren Zwang steht im systemati-
schen Zusammenhang zu den übrigen Regelungen im Vollzug und er-
leichtert den Bediensteten dadurch die Prüfung, in welchen Fällen und
auf welche Weise sie unmittelbaren Zwang anwenden können.

Absatz 3 enthält als Beispiel der Hilfsmittel die Fesseln. Die Auswahl
der Hilfsmittel richtet sich nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
(§ 78).
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Zu § 77 (Allgemeine Voraussetzungen):

Die Bestimmung entspricht § 94 StVollzG. Sie enthält die allgemeinen
Voraussetzungen, unter denen Bedienstete unmittelbaren Zwang an-
wenden können. Absatz 1 legt fest, dass unmittelbarer Zwang ultima
ratio ist. Zunächst hat die Anstalt im Rahmen ihres Erziehungsauftrags
zu versuchen, auf andere Weise auf den Willen der Gefangenen einzu-
wirken und sie dadurch zu einem ihren Pflichten entsprechenden Ver-
halten hinzuführen. Die Bediensteten sind zu unmittelbarem Zwang erst
dann befugt, wenn sie ihre Aufgabe mit anderen Mitteln nicht erfüllen
können. Es gibt Situationen, in denen Vollzugs- und insbesondere Si-
cherungsmaßnahmen unabhängig von dem Willen der Betroffenen durch
unmittelbare Einwirkung auf ihre Person oder Sachen durchzusetzen
sind, z.B. wenn sich die Gefangenen gegen Maßnahmen, die sie selbst
betreffen, zur Wehr setzen.

Während Absatz 1 die Befugnis enthält, gegen Gefangene mit unmittel-
barem Zwang vorzugehen, gibt Absatz 2 den Bediensteten dieses Recht
gegenüber Dritten, die Gefangene zu befreien oder in den Anstaltsbe-
reich widerrechtlich einzudringen versuchen oder sich dort unbefugt
aufhalten. Die Anstalt wird hierdurch in die Lage versetzt, notfalls auch
gegenüber anderen Personen als Gefangenen, die sich in ihren Wir-
kungsbereich begeben haben, ihre Aufgaben durchsetzen zu können.

Absatz 3 stellt klar, dass die Befugnis zur Anwendung unmittelbaren
Zwangs aufgrund anderer Vorschriften durch die dazu bestimmten Ho-
heitsträger und die Ausübung von Notwehr-, Notstands-, Verfolgungs-
und Festnahmerechten durch Bedienstete unberührt bleibt. Letztere
ermächtigen zur Soforthilfe in akut gefährlichen Situationen.

Zu § 78 (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit):

Die Bestimmung entspricht § 96 StVollzG. Sie enthält den unter ande-
rem auch im Polizeirecht geltenden Grundsatz, dass nur solche Maß-
nahmen angewendet werden dürfen, die geeignet, erforderlich und
zweckmäßig sind, das angestrebte Ziel zu erreichen. Dies bedeutet auch,
dass eine Maßnahme nur so lange und so weit durchgeführt werden
darf, wie ihr Zweck es erfordert. Absatz 1 statuiert die Wahl des mildes-
ten Mittels, Absatz 2 eine Folgenabschätzung.

Zu § 79 (Handeln auf Anordnung):

Die Bestimmung entspricht § 97 StVollzG. Absatz 1 enthält die Pflicht
zur Befolgung von Anordnungen der Vorgesetzten. Von dieser Gehor-
samspflicht sind die Bediensteten nur befreit, wenn die Befolgung der
Anordnung die Menschenwürde verletzten oder wenn die Anordnung
erkennbar nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt wurde. Sie haben in die-
sen Fällen ein Widerstandsrecht.

Die Bediensteten trifft nach Absatz 2 eine Widerstandspflicht, wenn sie
durch die Ausführung des angeordneten unmittelbaren Zwangs eine
Straftat begehen würden. Das "Handeln auf Anordnung" ist nur dann ein
Schuldausschließungsgrund bei einer Anordnung, welche die Ausfüh-
rung eines Verbrechens oder Vergehens verlangt, wenn die Bedienste-
ten dies nicht erkennen und es nach den ihnen bekannten Umständen
auch nicht offensichtlich ist.
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Zu § 80 (Androhung):

Die Bestimmung, die § 98 StVollzG entspricht, bezweckt, dass unmittel-
barer Zwang nur angewendet wird, wenn die Betroffenen ein von ihnen
gefordertes Verhalten trotz des angedrohten Zwangs verweigern. Die
Androhung des unmittelbaren Zwangs als Vorstufe zu deren Ausübung
dient dazu, den Konflikt zu entschärfen. In Fällen, in denen schnelles
Reagieren geboten ist, kann unmittelbarer Zwang nach Satz 2 allerdings
sofort angewendet werden. Dies kann dann der Fall sein, wenn die
Umstände eine Androhung nicht zulassen, weil etwa die Anwendung
unmittelbaren Zwangs bei vorheriger Androhung zu spät käme, oder
wenn unmittelbarer Zwang sofort angewendet werden muss, um eine
Straftat zu verhindern oder eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden.

Zu § 81 (Schusswaffengebrauch):

Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen den §§ 99 und 100 StVoll-
zG.

§ 82 (Erzieherische Maßnahmen):

Die Reaktionsmöglichkeiten der Bediensteten auf Pflichtverstöße der
Gefangenen können in drei Stufen erfolgen: Auf der ersten Stufe wird im
Rahmen einer einvernehmlichen Konfliktregelung ein erzieherisches
Gespräch mit den Gefangenen geführt. Auf der zweiten Stufe werden
so genannte erzieherische Maßnahmen und auf der dritten Stufe Diszi-
plinarmaßnahmen gegen die Gefangenen angeordnet.

Nach Absatz 1 Satz 1 sollen Konflikte - auf der ersten Stufe - dadurch
gelöst werden, dass auf Pflichtverstöße der Gefangenen unmittelbar
erzieherisch reagiert wird. Eine solche Vorgehensweise dient dem Er-
reichen des Vollzugsziels im Allgemeinen eher als die Anordnung for-
meller Disziplinarmaßnahmen. Als Reaktion auf die Pflichtverletzung ist
nach Satz 1 mit den Gefangenen unverzüglich ein erzieherisches Ge-
spräch zu führen. Weitere denkbare einvernehmliche Konfliktregelun-
gen bedürfen keiner näheren gesetzlichen Konkretisierung, da sie sich
bereits aus dem Erziehungsauftrag ergeben. Sie werden durchgeführt,
um den Gefangenen den Pflichtverstoß zu verdeutlichen und diesen mit
ihnen aufzuarbeiten.

Reicht das erzieherische Gespräch nicht aus, können - auf der zweiten
Stufe - nach Satz 2 möglichst dieselben Bediensteten, die das Gespräch
mit den Gefangenen geführt haben, weitere Maßnahmen anordnen, die
geeignet sind, den Gefangenen ihr Fehlverhalten bewusst zu machen.
Diese erzieherischen Maßnahmen sind von Disziplinarmaßnahmen zu
unterscheiden. Den erzieherischen Maßnahmen geht im Gegensatz zu
den Disziplinarmaßnahmen kein förmliches Verfahren voraus. Dies hat
den Vorteil, dass die Bediensteten auf die Verfehlung zeitnah und flexi-
bel reagieren können. Die erzieherischen Maßnahmen sind eine Reak-
tion auf leichtere Pflichtverletzungen und haben grundsätzlich eine ge-
ringere Eingriffsintensität. Dies lässt sich anhand der in Satz 3 genann-
ten Beispiele ablesen, für die eine zeitliche Beschränkung bis zu einer
Woche vorgesehen ist, während entsprechende Disziplinarmaßnahmen
für bis zu zwei Monate verhängt werden können. Die Aufzählung in Satz
3 ist nicht abschließend. Weitere, nicht in Satz 3 genannte erzieheri-
sche Maßnahmen sind z.B. Platzverweise, Fernsehverbote oder der
Ausschluss von gemeinsamen Veranstaltungen. Die erzieherischen
Maßnahmen haben als belastende Maßnahmen verhältnismäßig zu sein.
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Erzieherische Maßnahmen können nur von solchen Bediensteten an-
geordnet werden, die gemäß Absatz 2 vom Anstaltsleiter hierzu ermäch-
tigt sind. Eine solche Ermächtigung kann für einen bestimmten Perso-
nenkreis generell, aber auch für einzelne Personen, die z.B. eine be-
stimmte Veranstaltung beaufsichtigen, ausgesprochen werden.

Die erzieherischen Maßnahmen sollen nach Absatz 3 im Zusammen-
hang mit der Verfehlung stehen, weil damit den Gefangenen eher er-
kennbar wird, warum ihnen eine beschränkende Maßnahme auferlegt
wird, und sie idealerweise zum Nachdenken und zur Abkehr von ihrem
Fehlverhalten veranlasst werden.

Zu § 83 (Disziplinarmaßnahmen):

Absatz 1 betont die Subsidiarität des Disziplinarrechts. Er bestimmt, dass
- auf der dritten Stufe - Disziplinarmaßnahmen nur angeordnet werden
können, wenn erzieherische Maßnahmen nach § 82 nicht ausreichen,
um den Gefangenen das Unrecht ihrer Handlung zu verdeutlichen. Da-
mit ist klargestellt, dass nach Möglichkeit eine positiv motivierende Ein-
wirkung auf die Gefangenen im Vordergrund steht, dass aber die für
einen geordneten Betrieb notwendigen Verhaltensregeln auch der Flan-
kierung durch Sanktionen bedürfen, welche die Anstalt selbst verhän-
gen kann (BVerfG, a.a.O., S. 2098). Disziplinarmaßnahmen sind ultima
ratio vollzuglicher Sanktionen. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist
- gegebenenfalls unter Einbeziehung angeordneter besonderer Siche-
rungsmaßnahmen - zu berücksichtigen.

In Absatz 2 werden die Verstöße abschließend aufgezählt, die eine Dis-
ziplinarmaßnahme nach sich ziehen können. Dies hat den Vorteil, dass
den Gefangenen deutlich gemacht wird, dass das dort genannte Ver-
halten auf keinen Fall geduldet wird, sondern ernste Konsequenzen nach
sich zieht. Eine Disziplinarmaßnahme setzt ein rechtswidriges und schuld-
haftes Verhalten der Gefangenen voraus.

Nummer 3 umfasst auch die Fälle, in denen Gefangene das Anstaltsge-
lände verschmutzen, indem sie Lebensmittel oder andere Gegenstände
aus ihren Zellenfenstern werfen und damit die Ordnung der Anstalt stö-
ren.

Das Einschmuggeln verbotener Gegenstände wie zum Beispiel Waffen
nach den Nummern 5 und 6 stellt eine Gefährdung der Sicherheit der
Anstalt dar.

Nach Nummer 7 werden das Entweichen und der Versuch des Entwei-
chens disziplinarrechtlich geahndet. Dies ist auch unter Berücksichti-
gung der Tatsache sinnvoll, dass eine strafrechtliche Ahndung nicht er-
folgt. Straf- und Disziplinarrecht unterscheiden sich nach Rechtsgrund
und Zweckbestimmung. Das strafrechtliche Delikt liegt in der Verletzung
eines von der Rechtsordnung allgemein geschützten Rechtsguts, das
disziplinarwürdige Vergehen in der Störung der besonderen, nur einem
bestimmten Kreis von Bürgern auferlegten Ordnung. Die Disziplinarmaß-
nahme ist ihrem Wesen nach auch ein Erziehungsmittel und bezweckt
die Aufrechterhaltung eines geordneten Anstaltsbetriebs. Vor diesem
Hintergrund ist das Entweichen aus der Anstalt disziplinarwürdig, da die
Gefangenen - insbesondere in Bereichen des Vollzugs ohne oder mit
geringen Sicherheitsvorkehrungen - gehalten sind, den Entzug der Frei-
heit zu dulden.
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Nach Nummer 8 kann eine Disziplinarmaßnahme verhängt werden, wenn
die Gefangenen in sonstiger Weise wiederholt oder schwerwiegend
gegen die Hausordnung verstoßen oder das Zusammenleben in der
Anstalt stören. Die Voraussetzung "wiederholt oder schwerwiegend" stellt
sicher, dass die Disziplinarmaßnahme nur als Reaktion auf eine qualifi-
zierte Pflichtverletzung verhängt werden kann.

Die in Absatz 3 genannten Rechtsfolgen orientieren sich an dem in § 103
Abs. 1 StVollzG festgelegten Katalog von Disziplinarmaßnahmen. Eini-
ge der dort zu findenden Disziplinarmaßnahmen sind in den Katalog
von Absatz 3 allerdings nicht aufgenommen worden. So ist der Verweis
nicht erwähnt. Er wird durch die flexibleren und jugendspezifisch sach-
näheren erzieherischen Maßnahmen nach § 82 ersetzt. Außerdem sieht
Absatz 3 nicht mehr den Entzug des Lesestoffs und den Entzug der
Arbeit als Disziplinarmaßnahme vor, da dies in der Regel kontraproduk-
tiv zu dem auch bei der Verhängung von Disziplinarmaßnahmen zu be-
achtenden Vollzugsziel der Resozialisierung wirken würde. Die Diszipli-
narmaßnahme der Beschränkung von Außenkontakten ist ebenfalls nicht
übernommen worden. Auch hier würde eine Beschränkung die Wieder-
eingliederung erheblich erschweren. Der Kontakt mit der Außenwelt ist
zur Erreichung des Vollzugsziels von unerlässlicher Bedeutung. Diese
Bedeutung wird auch vom Bundesverfassungsgericht hervorgehoben
(a.a.O., S. 2096).

Absatz 3 sieht im Unterschied zu den Beschränkungs- bzw. Entzugs-
möglichkeiten, die nach § 103 Abs. 1 StVollzG für eine Dauer von bis zu
drei Monaten angeordnet werden können, bei den Disziplinarmaßnah-
men nach den Nummern 1 bis 3 lediglich eine Dauer von bis zu zwei
Monaten vor. Die zur Jugendstrafe Verurteilten verbüßen meist eine
kürzere Haftstrafe; sie sind im Gegensatz zu den zu einer Freiheitsstra-
fe Verurteilten häufig haftempfindlicher, haben ein anderes Zeitempfin-
den und reagieren deutlicher und stärker auf ihnen auferlegte Beschrän-
kungen.

In Nummer 4 wird Arrest von bis zu zwei Wochen als qualifizierte Diszi-
plinarmaßnahme beibehalten, da er auch im Jugendstrafvollzug unver-
zichtbar ist. In Einzelfällen gibt es Gefangene, die die Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt in einem außergewöhnlich hohen Maß stören. Die
Verhängung von Arrest ist auf absolute Ausnahmefälle zu beschränken.
Dies entspricht auch dem 9. Allgemeinen Bericht des Europäischen
Komitees zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedri-
gender Behandlung oder Strafe (CPT) von 1998. Daraus ergibt sich kein
striktes Verbot, sondern die Forderung, Arrest allenfalls höchst aus-
nahmsweise zu verhängen (vgl. Rn. 35, siehe auch Nr. 60.5 der Euro-
päischen Strafvollzugsgrundsätze). Die Disziplinarmaßnahme steht au-
ßerdem in Einklang mit Nr. 67 der VN-Regeln zum Schutz von Jugend-
lichen unter Freiheitsentzug. Sie ist nicht unter dem dort genannten Begriff
der Einzelhaft ("closed or solitary confinement") zu subsumieren, da ihre
besondere Ausgestaltung verhindert, dass sie eine grausame, unmensch-
liche oder erniedrigende Behandlung darstellt. So ist der Arrest erziehe-
risch auszugestalten (§ 84 Abs. 3 Satz 2). Die Anstalt erfüllt weiterhin
ihre Fürsorgepflicht gegenüber den Gefangenen, indem sie diese wäh-
rend des Arrests nicht alleine lässt. Vor Vollzug des Arrests ist der Arzt
zu hören. Während des Arrests stehen die Gefangenen unter ärztlicher
Aufsicht. Der Vollzug unterbleibt oder wird unterbrochen, wenn die Ge-
sundheit der Gefangenen gefährdet würde (§ 86 Abs. 5). Die erhöhten
Anforderungen, die an eine den Arrest nach sich ziehende Verfehlung
zu stellen sind, sind in Absatz 6 geregelt. Die Höchstgrenze des Arrests
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von zwei Wochen gegenüber den in § 103 Abs. 1 Nr. 9 StVollzG festge-
legten vier Wochen ist in der besonderen Haftempfindlichkeit der zur
Jugendstrafe Verurteilten begründet.

Absatz 4 entspricht § 102 Abs. 3 StVollzG. Grund für diese Regelung ist
das Bedürfnis, Pflichtverstöße rasch zu ahnden. Dabei ist die Verhän-
gung einer Disziplinarmaßnahme bei einer späteren strafrechtlichen
Verurteilung zu berücksichtigen.

Zu § 84 (Vollzug der Disziplinarmaßnahmen, Aussetzung zur Bewäh-
rung):

Die Bestimmung sieht in Absatz 1 vor, dass die Disziplinarmaßnahmen
in der Regel sofort vollstreckt werden, aber nach Absatz 2 auch bis zu
sechs Monate zur Bewährung ausgesetzt werden können.

Nach Absatz 3 ist der Vollzug des Arrests, der in Einzelhaft vollzogen
wird, erzieherisch auszugestalten. Insbesondere sind die Gefangenen
darin anzuleiten, sich mit den Ursachen und Folgen des zum Arrest füh-
renden Verhaltens auseinanderzusetzen. Die Befugnisse zur Ausstat-
tung des Haftraums mit eigenen Sachen (§ 29), zum Tragen eigener
Kleidung (§ 30 Abs. 2), zum Einkauf (§ 31 Abs. 2 und 3), zur Teilnahme
am Unterricht oder zur Zellenarbeit (§ 37), zum Zeitungsbezug (§ 40),
zum Rundfunkempfang (§ 41) und zum Besitz von Gegenständen für
die Freizeitbeschäftigung (§ 42) können nach Satz 3 auf besondere
Anordnung erhalten bleiben.

Zu § 85 (Disziplinarbefugnis):

Die Bestimmung entspricht § 105 StVollzG.

Zu § 86 (Verfahren):

Absatz 1 entspricht im Wesentlichen § 106 Abs. 1 StVollzG. Nach Satz 1
ist der Sachverhalt zu klären. Es sind sowohl die belastenden als auch
die entlastenden Umstände zu ermitteln. Nach Satz 2 werden die be-
troffenen Gefangenen gehört. Dies setzt voraus, dass die Gefangenen
darüber unterrichtet werden, welche Verfehlung ihnen zur Last gelegt
wird. Außerdem erhalten die Gefangenen Gelegenheit, sich vor der Ent-
scheidung über eine Disziplinarmaßnahme zu dem Ergebnis der Ermitt-
lungen zu äußern. Dabei steht es ihnen frei, sich zu äußern. Nach Satz 3,
der keine Entsprechung im Strafvollzugsgesetz hat, ist die Anstalt ver-
pflichtet, die Gefangenen auf ihre Aussagefreiheit hinzuweisen.

Die Absätze 2 und 3 entsprechen im Wesentlichen § 106 Abs. 2 StVoll-
zG. Letzterer ist in zwei Absätze aufgeteilt worden, um klarzustellen,
dass die ärztliche Mitwirkung bei Disziplinarmaßnahmen gegen Gefan-
gene, die sich in ärztlicher Behandlung befinden, oder Schwangere oder
stillende Mütter nicht nur dann erforderlich ist, wenn schwere Verstöße
vorliegen.

Absatz 4 entspricht § 106 Abs. 3 StVollzG.

Absatz 5 entspricht § 107 StVollzG. Er soll gewährleisten, dass durch
den Arrest keine gesundheitlichen Schäden eintreten. Dies entspricht
der Wertung nach § 74 Abs. 2, wonach der Arzt bei Einzelhaft regelmä-
ßig zu hören ist.
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Zu § 87 (Beschwerderecht):

Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen § 108 StVollzG. Sie dient
dem Ziel, eine gerichtliche Auseinandersetzung nach § 23 ff. des Ein-
führungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz (EGGVG) zu vermei-
den.

Absatz 1 gibt den Gefangenen das Recht, sich mit Wünschen, Anregun-
gen und Beschwerden in Angelegenheiten, die sie selbst betreffen, an
den Anstaltsleiter zu wenden. Dies kann schriftlich oder mündlich ge-
schehen. Der Anstaltsleiter muss das Gespräch nicht persönlich führen
(§ 101 Abs. 1 Satz 2).

Es handelt sich nicht um einen förmlichen Rechtsbehelf im Sinne einer
"Beschwerde", sondern um die rechtlich garantierte Möglichkeit der
Gefangenen, im Gespräch mit dem Anstaltsleiter Problem- und Konflikt-
lösungen zu erreichen. Insofern beschränkt sich der Anwendungsbe-
reich der Bestimmung nicht auf Fälle, in denen sich Gefangene wegen
Verletzung ihrer Rechte an den Anstaltsleiter wenden, sondern bezieht
gleichermaßen Fälle ein, in denen Gefangene Wünsche äußern oder
Schwierigkeiten artikulieren wollen. Damit gewährleistet Absatz 1 ein
Mittel der einvernehmlichen Konfliktlösung, das - dem Vollzugsziel ent-
sprechend - den Vorrang vor gerichtlichen Verfahren verdient. Den Ge-
fangenen steht es frei, sich gleichzeitig an die Gerichte, den Petiti-
onsausschuss des Landtags oder an andere Stellen zu wenden.

Absatz 2 gewährleistet, dass die Gefangenen bei einer Besichtigung
der Anstalt durch einen Vertreter der Aufsichtsbehörde ihre Anliegen
vorbringen können.

Absatz 3 stellt klar, dass die Möglichkeit, Dienstaufsichtsbeschwerde
einzureichen, neben dem Gesprächs- und Anhörungsrecht nach den
Absätzen 1 und 2 bestehen bleibt.

Zu § 88 (Erhebung personenbezogener Daten):

Die Bestimmung enthält eine spezielle Regelung für die Erhebung per-
sonenbezogener Daten zur Erfüllung der in § 3 Abs. 1 geregelten Auf-
gabe, den Vollzug der Jugendstrafe erzieherisch und soweit als möglich
so zu gestalten, dass ihre Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert und gefestigt wird.
Dabei ist neben dem Merkmal der Erforderlichkeit der Erhebung zunächst
der ohnehin in § 88 Abs. 2 Satz 1 enthaltene Grundsatz zu beachten,
dass personenbezogene Daten bei dem Betroffenen zu erheben sind.
Diesem auch sonst geltenden Prinzip kommt gerade im Bereich der hier
angesprochenen Aufgabe einer am Erziehungsziel ausgerichteten Voll-
zugsgestaltung besondere Bedeutung zu, weil diese letztlich nur bei ei-
ner Mitwirkung und Einbeziehung der jeweils betroffenen Gefangenen
erfüllt werden kann.

Im Einzelfall kann sich jedoch die Notwendigkeit ergeben, Informatio-
nen bei anderen Personen oder Stellen zu erheben, um die erforderli-
chen Kenntnisse zu gewinnen. Dies kann insbesondere dann erforder-
lich sein, wenn die Gefangenen selbst nicht über die entsprechenden
Informationen verfügen oder begründete Zweifel an der Richtigkeit oder
Vollständigkeit ihrer Angaben bestehen. § 88 Abs. 2 Satz 2 ermöglicht
es in diesen Fällen, personenbezogene Daten auch ohne Mitwirkung
der Gefangenen bei Personen oder Stellen außerhalb der Anstalt zu



98

Drucksache 4/3102 Thüringer Landtag - 4. Wahlperiode

erheben. Für die Erhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen, die Erhe-
bung bei anderen Personen oder Stellen und die Hinweis- und Aufklä-
rungspflichten gelten unverändert die Grundsätze aus § 179 Abs. 2 StVoll-
zG in Verbindung mit § 19 Abs. 2 bis 4 ThürDSG.

Die Zulässigkeit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbe-
zogener Daten minderjähriger Gefangener (auch gegen deren Willen)
zum Zweck der Unterrichtung der Personensorgeberechtigten (§ 7 Abs.
2) fällt unter § 89 Abs. 2 Nr. 3 und bedarf keiner besonderen Regelung.

Schließlich stellt § 88 eine bereichsspezifische abschließende Rege-
lung dar, soweit nicht andere Vorschriften vorgehen. Spezieller sind die
§§ 66 und 69 für die Weitergabe und Erhebung von Daten bei erken-
nungsdienstlichen Maßnahmen und Festnahmen. Ferner bestehen Son-
derregelungen für die Datenerhebung bei der Überwachung des Be-
suchs (§ 50 Abs. 1), des Schriftwechsels (§ 52) und von Telefongesprä-
chen (§ 55).

Zu § 89 (Verarbeitung und Nutzung):

Absatz 1 regelt als zentrale Rechtsgrundlage die Verarbeitung und Nut-
zung personenbezogener Daten zu vollzuglichen Zwecken. Jedoch kön-
nen die Anstalt und die Aufsichtsbehörde darüber hinaus durch Normen
außerhalb des Thüringer Jugendstrafvollzugsgesetzes ermächtigt oder
verpflichtet sein, im Vollzug angefallene Daten zu anderen Zwecken zu
übermitteln (z.B. § 18 Abs. 2, § 34 des Personenstandsgesetzes - PStG -,
§ 13 Abs. 1 Satz 2 des Bundeskriminalamtgesetzes -BKAG-).

Die Absätze 2 und 4 beruhen ebenfalls auf der Kompetenz der Länder
für den Jugendstrafvollzug, weil es sich bei den Übermittlungsempfän-
gern überwiegend um Stellen handelt, die - im weitesten Sinne - auf den
Gebieten der Strafverfolgung und Strafvollstreckung tätig sind oder Maß-
nahmen zu ergreifen haben, die mit dem Jugendstrafvollzug in Zusam-
menhang stehen. Das gilt namentlich für die Gerichtshilfe, Jugendge-
richtshilfe oder Führungsaufsicht (§ 89 Abs. 4 Nr. 1) und die Informati-
onsübermittlung zum Zwecke der Gnadenentscheidung (§ 89 Abs. 4
Nr. 2). Es betrifft aber auch andere Stellen wie die Ausländerbehörde
(§ 89 Abs. 4 Nr. 7), die nicht nur als Vollstreckungsbehörde im Bereich
der Abschiebehaft, sondern darüber hinaus zur Wahrnehmung der ihr
übertragenen Aufgaben (z.B. im Ausweisungsverfahren) personenbe-
zogene Daten über inhaftierte Ausländer benötigt.

Absatz 2 Nr. 3 erfasst eine Vielzahl denkbarer Sachlagen. Als Adressa-
ten für die Übermittlung von Daten kommen namentlich Polizei- und
Gesundheitsbehörden in Betracht, aber auch Opfer von Straftaten und
Angehörige der Opfer.

Absatz 4 Satz 1 Nr. 4 weicht von § 180 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 StVollzG ab.
Die Bestimmung ist auf sämtliche Maßnahmen der Sozialbehörden er-
weitert, da im Zusammenhang mit einer Inhaftierung eine Vielzahl von
sozialrechtlichen Entscheidungen getroffen oder vorbereitet werden
müssen. Im Wesentlichen wird es sich hierbei um die Gewährung von
Leistungen der Sozialversicherung (Arbeitslosengeld, Rente, etc.) oder
der Sozialhilfe handeln. Werden die Sozialbehörden umfassend und
rechtzeitig mit den erforderlichen Informationen versorgt, können
hierdurch Betreuungsbrüche bei der Entlassungsvorbereitung und Nach-
sorge verhindert werden. Ein zusätzlicher Effekt ist die Missbrauchspro-
phylaxe, damit die Gefangenen keine weiteren Straftaten (z.B. Sozial-
hilfebetrug) begehen.
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Absatz 5 Satz 1 Nr. 2 enthält eine beschränkte Pflicht der Anstalt, den
Opfern einer Straftat oder deren Angehörigen den Zeitpunkt der Entlas-
sung mitzuteilen. Sie ergänzt die strafprozessuale Mitteilungspflicht aus
§ 406d Abs. 2 der Strafprozessordnung (StPO), wonach den Verletzten
auf Antrag mitzuteilen ist, ob freiheitsentziehende Maßnahmen gegen
die Beschuldigten oder Verurteilten angeordnet oder beendet oder ob
erstmalig Vollzugslockerungen oder Urlaub gewährt werden, wenn sie
ein berechtigtes Interesse dargelegt haben und kein überwiegendes
schutzwürdiges Interesse der Betroffenen am Ausschluss der Mitteilung
vorliegt.

Nach Absatz 5 Satz 3 und 4 gelten die einer Mitteilung vorausgehenden
Anhörungspflichten aus § 180 Abs. 5 Satz 3 und 4 StVollzG auch für
Jugendstrafgefangene.

Absatz 9 regelt die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Da-
ten, die gemäß § 88 Abs. 4 über Personen erhoben worden sind, die
nicht Gefangene sind. Diese ist ausschließlich für die in Absatz 2 Nr. 1
bis 4 geregelten Zwecke zulässig.

Zu § 90 (Zentrale Datei, Einrichtung automatisierter Übermittlungsver-
fahren):

Die Bestimmung schafft unabhängig von den Bestimmungen des Thü-
ringer Datenschutzgesetzes die rechtliche Grundlage für eine zentrale
Vollzugsdatei, in der die wesentlichen Gefangenendaten sämtlicher An-
stalten gespeichert werden.

Für die Anstalt, die Aufsichtsbehörde und sonstige Stellen, die die Daten
zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben benötigen, ist es uner-
lässlich, vergleichbare Daten unabhängig vom Ort der Inhaftierung zu
erlangen. Weiterhin kann nicht außer Acht gelassen werden, dass die
Länder entsprechend der in § 150 StVollzG enthaltenen Ermächtigung
zum Teil davon Gebrauch gemacht haben, länderübergreifende Vollzugs-
gemeinschaften zu bilden. Bereits diese Ausgestaltungsform erfordert
auch hinsichtlich derjenigen Regelungen, die eher organisatorischen
Charakter haben, länderübergreifend einheitliche Bestimmungen, um
aufgabenhinderliche Informationsdefizite zu vermeiden.

Absatz 2 ermöglicht die Übermittlung der Daten an bestimmte Empfän-
ger, die diese zur Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben benötigen (z.B.
Aufsichtsbehörde, Richter, Staatsanwälte, Rechtspfleger, Bewährungs-
helfer etc.), in einem automatisierten Verfahren. In der Errichtungsan-
ordnung ist festzulegen, welche Personengruppen zum Abruf welcher
Daten berechtigt sind. Dabei ist auf die dienstlichen Erfordernisse Rück-
sicht zu nehmen. Nach § 89 Abs. 11 Satz 2 ist die abrufende Stelle dafür
verantwortlich, dass für die Übermittlung eine Rechtsgrundlage besteht.

Insbesondere die Polizei ist darauf angewiesen, dass die Daten nach
§ 13 Abs. 1 Satz 3 BKAG (Beginn, Unterbrechung und Beendigung von
Freiheitsentziehungen) immer auf aktuellem Stand sind, um im Fall von
Personenüberprüfungen feststellen zu können, ob sich eine Person zum
Zeitpunkt der Überprüfung zu Recht in Freiheit befindet. Daher gestattet
Absatz 2 Satz 2 auch die anlassunabhängige Übermittlung der Daten
vom Vollzug an die Polizei. In diesem Rahmen dürfen sämtliche Daten
übermittelt werden, die zur eindeutigen Identifizierung von Gefangenen,
zur Einschätzung ihrer Gefährlichkeit und zur Feststellung ihres Voll-
zugsstatus erforderlich sind.
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Die Absätze 3 bis 5 regeln die verfahrensmäßigen und organisatorischen
Vorkehrungen, die einen Missbrauch ausschließen sollen.

Zu § 91 (Zweckbindung):

Nach dieser Bestimmung ist auch der Übermittlungsempfänger dem
Zweckbindungsgrundsatz unterworfen.

Zu § 92 (Schutz besonderer Daten):

Die Bestimmung regelt den Schutz besonders sensibler personenbezo-
gener Daten und stellt insoweit erhöhte Anforderungen an die Verarbei-
tung und Nutzung dieser Daten.

In Absatz 2 ist anstelle der Verweisung auf § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, 4a
und 5 StGB dessen Wortlaut übernommen.

Absatz 3 regelt die unmittelbare Offenbarung gegenüber bestimmten
Bediensteten. Dies erfordert jedoch eine ausdrückliche Anordnung des
Anstaltsleiters. Sie ist namentlich in denjenigen Fällen bedeutsam, in
denen nach § 101 Abs. 1 Satz 2 bestimmte Aufgabenbereiche der Ver-
antwortung anderer Bediensteter übertragen worden sind.

Zu § 93 (Schutz der Daten in Akten und Dateien):

Absatz 1 stellt als Sonderregelung die Grundlage für den Zugang zu
personenbezogenen Daten in Akten und Dateien für Bedienstete dar.

Absatz 2 entspricht Nummer 58 Abs. 1 Satz 1 der Vollzugsgeschäfts-
ordnung (VGO) vom 1. Juli 1976 in Verbindung mit Nummer 60 Abs. 1
Satz 1 VGO. Grundsätzlich sind alle Vorgänge zur Person von Gefan-
genen in die Gefangenenpersonalakten aufzunehmen. Betreffen die
Unterlagen die gesundheitliche Betreuung von Gefangenen, sind sie in
die Gesundheitsakten aufzunehmen, die nach Absatz 2 Satz 2 getrennt
von anderen Unterlagen zu führen und besonders zu sichern sind. Dies
dient dem Schutz der personenbezogenen Daten nach § 92 Abs. 2 Nr. 1.

Zu § 94 (Berichtigung, Löschung und Sperrung):

Die Bestimmung entspricht weitgehend § 184 StVollzG. Sie regelt die
Berichtigung, Löschung und Sperrung personenbezogener Daten, wo-
bei zwischen der Speicherung in Dateien und in Akten unterschieden
wird.
In Absatz 1 Satz 1 ist die Löschungsfrist für die in Dateien gespeicher-
ten personenbezogenen Daten von zwei auf fünf Jahre erhöht. Die bisher
geltende Frist von zwei Jahren (§ 184 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1
StVollzG) hat sich in der Praxis als zu kurz erwiesen und zu vermeidba-
rem Verwaltungsaufwand geführt.

Absatz 3 regelt die Aufbewahrungshöchstfristen für Gefangenenperso-
nalakten, Gesundheitsakten, Krankenblätter und Gefangenenbücher,
zulässige Fristüberschreitungen und den Beginn des Fristlaufs. Die Be-
stimmung ergänzt § 93 Abs. 2 Satz 2 hinsichtlich der Gesundheitsakten
und Krankenblätter.

Nach Absatz 5 gelten für die Berichtigung, Löschung und Sperrung per-
sonenbezogener Daten die §§ 14 bis 16 ThürDSG entsprechend. Diese
Bestimmungen enthalten Regelungen über die Berichtigung, die Lö-
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schung, die Sperrung, die Beweislast für die Richtigkeit, die Sperrfrist,
die Verwendung gesperrter Daten und die Verständigung zuständiger
Stellen hierüber.

Zu § 95 (Auskunft an die Betroffenen, Akteneinsicht):

Für die Auskunft und Gewährung von Akteneinsicht an die Betroffenen
gelten die gleichen Grundsätze, wie sie in § 185 StVollzG niedergelegt
sind. Anstelle der dortigen Verweisung auf § 19 des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) wurde § 13 ThürDSG inhaltlich übernommen. Dass
die Informationsübermittlung unterbleiben muss, soweit sie das Vollzugs-
ziel gefährdet, ergibt sich aus Absatz 5 Nr. 1. In der Praxis wird diese
Einschränkungsmöglichkeit indes nur ausnahmsweise in Betracht kom-
men, weil im Regelfall die Gefangenenpersonalakten und die übrigen
Unterlagen der Anstalt oder der Aufsichtsbehörde keine das Vollzugs-
ziel gefährdenden Informationen enthalten.

Zu § 96 (Anwendung des Thüringer Datenschutzgesetzes):

Satz 1 verweist zur gesetzestechnischen Vereinfachung auf Begriffsbe-
stimmungen und Regelungen des Thüringer Datenschutzgesetzes. So
liegt etwa im Rahmen der erkennungsdienstlichen Maßnahmen dem
§ 66 Abs. 2 der Dateibegriff aus § 3 Abs. 7 ThürDSG zugrunde.

Satz 2 erklärt das Thüringer Datenschutzgesetz hinsichtlich der Scha-
denersatz-, Straf- und Bußgeldvorschriften für anwendbar. Gleiches gilt
für die Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz.
Deshalb gelten insoweit auch die Regelungen über die Möglichkeit Be-
troffener, den Landesbeauftragten für den Datenschutz anzurufen.

Zu § 97 (Evaluation, Kriminologische Forschung):

Das Bundesverfassungsgericht (a.a.O., S. 2097) verpflichtet die Länder
zur Erhebung aussagefähiger, auf Vergleichbarkeit angelegter Daten
insbesondere zur Rückfallhäufigkeit. Diese muss nach wissenschaftlich
fundierter, anerkannter Methodik und interessenunabhängig erfolgen.
Hierfür ist in besonderer Weise der kriminologische Dienst berufen. Die
wissenschaftliche Begleitung und Erforschung kann aber auch durch
eine Hochschule oder durch eine andere geeignete Stelle, die wissen-
schaftliche Forschung betreibt, erfolgen.

Für die Fortentwicklung des Vollzugs ist dessen wissenschaftliche Aus-
wertung notwendig. Erhebliche Defizite gibt es bei der Evaluation der
auf Erziehung und Förderung der Gefangenen ausgerichteten vollzugli-
chen Aktivitäten. Dies erschwert die Beurteilung des Nutzens der ver-
schiedenen Erziehungs- und Fördermaßnahmen und kann dazu füh-
ren, dass einerseits erfolgreiche Maßnahmen nicht bekannt werden,
andererseits Fehler bei der Programmumsetzung und vollzuglichen
Gestaltung nicht festgehalten und deshalb wiederholt werden.

Absatz 2 Satz 2 lässt im Interesse der kriminologischen Begleitforschung
Auskünfte und Akteneinsicht zu. Hinsichtlich des Datenschutzes findet
§ 476 StPO Anwendung.

Zu § 98 (Jugendstrafvollzugsanstalt):

§ 92 JGG bestimmt, dass die Jugendstrafe in Jugendstrafanstalten voll-
zogen wird. Die Bestimmung stellt damit den Grundsatz auf, dass Ju-
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gendliche und Erwachsene getrennt unterzubringen sind. Jugendliche
sollen vor einer schädlichen Einflussnahme durch Erwachsene geschützt
werden. In einer eigenständigen Anstalt sollen auch spezifische Metho-
den zur Erfüllung des Vollzugsziels entwickelt und umgesetzt werden.

Um zu verhindern, dass sinnvolle Erziehungsmaßnahmen unterbleiben,
bestimmt § 98 Abs. 1 Satz 1, dass die Jugendstrafe auch in Teilanstal-
ten oder in getrennten Abteilungen des Erwachsenenvollzugs vollzogen
werden kann. Eine Teilanstalt ist eine größere Einheit mit einer Eigen-
ständigkeit, die von ihrer Struktur her mit einer Anstalt vergleichbar ist,
ohne aber die Behördeneigenschaft zu besitzen. Eine Abteilung ist ein
räumlich abgegrenzter Unterbringungsbereich in einem Hafthaus.

Ist die Zahl der Jugendlichen so klein, dass keine Abteilung eingerichtet
werden kann, können Jugendliche ausnahmsweise auch mit nach all-
gemeinem Strafrecht Verurteilten untergebracht werden (§ 98 Abs. 1
Satz 2). Voraussetzung ist, dass dadurch das Vollzugsziel nicht gefähr-
det wird. Ein negativer Einfluss auf die Jugendlichen durch die erwach-
senen Gefangenen darf nicht zu befürchten sein. Der Vollzug muss nach
den Grundsätzen dieses Gesetzes ausgerichtet sein. Die gemeinsame
Unterbringung sollte die Ausnahme sein, zumal § 92 Abs. 2 JGG die
Möglichkeit eröffnet, Jugendliche aus dem Jugendstrafvollzug heraus-
zunehmen.

Gemäß Absatz 2 sind für unterschiedliche Aktivitäten Gruppen- und
Gemeinschaftsräume vorzuhalten (soziales Training, Freizeit etc.). Für
die Freizeit sind insbesondere Räume für Sport erforderlich. Sinnvoll
sind kleinere Räume, die mit Sportgeräten ausgestattet sind, sowie eine
Sporthalle für Mannschaftssport. Die Räumlichkeiten sollten durch Außen-
spielfelder ergänzt werden.

In der Anstalt ist die erforderliche Anzahl von Besuchsräumen vorzuhal-
ten.

Absatz 3 enthält den Grundsatz, die Anstalt in organisatorisch und bau-
lich überschaubare Wohngruppen zu gliedern. Die Wohngruppe sollte
über Kochmöglichkeit, Essraum und Aufenthaltsraum verfügen, der auch
als Gruppenraum genutzt werden kann.

Zu § 99 (Festsetzung der Belegungsfähigkeit, Verbot der Überbelegung):

Absatz 1 entspricht § 145 StVollzG.

Die Absätze 2 und 3 entsprechen § 146 StVollzG. Das Verbot der Über-
belegung dient der Sicherstellung des Vollzugsziels. Da die personellen
und sächlichen Mittel der Anstalt nach der Belegungsfähigkeit bemes-
sen werden, beeinträchtigt Überbelegung die Arbeit mit den Gefange-
nen. Mehr Gefangene binden mehr Bedienstete etwa für Besuchsab-
wicklung oder Überwachungsaufgaben. Diese Bediensteten stehen dann
nicht in der Wohngruppe zur Verfügung. Die Zahl der Ausbildungsmaß-
nahmen und der Arbeitsplätze lässt sich nicht beliebig erhöhen, lange
Wartezeiten für Behandlungsmaßnahmen sind unausweichlich.
Die Aufsichtsbehörde hat bei ihrer vollzuglichen Zielplanung dafür zu
sorgen, dass eine ausreichende Zahl von Haftplätzen eingeplant wird.
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Zu § 100 (Einrichtungen zur schulischen und beruflichen Bildung, Ar-
beitsbetriebe):

Die Bestimmung zieht die organisatorischen Folgerungen aus den Re-
gelungen zur schulischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung und
zur Arbeit (§ 37). Hieraus ergibt sich, dass vorrangig Einrichtungen zur
schulischen und beruflichen Orientierung und der Aus- und Weiterbil-
dung vorzuhalten sind. Für Gefangene, die sich nicht für Qualifizierungs-
maßnahmen eignen, sind Möglichkeiten zur arbeitstherapeutischen oder
sonstigen Beschäftigung zu schaffen.

Das Ziel der Integration der Gefangenen in Arbeit und Beschäftigung
nach der Entlassung setzt ein individuelles, an den Bedürfnissen und
Fähigkeiten der Gefangenen orientiertes Angebot voraus, das sich an
den aktuellen Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt ausrichtet. Daher
müssen sich sowohl die didaktischen Konzepte als auch die personelle,
räumliche und technische Ausstattung an den Standards in vergleichba-
ren Einrichtungen außerhalb der Anstalt orientieren. Die Bediensteten
sollen sich regelmäßig weiterqualifizieren, die Anstalt muss kontinuier-
lich in eine moderne und zeitgemäße Ausstattung investieren sowie
modernes Ausbildungsmaterial zur Verfügung stellen.

Insbesondere in kleinen Anstalten ist es schwierig, ein differenziertes,
an den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Gefangenen
ausgerichtetes Angebot vorzuhalten. Daher wird in § 98 Abs. 1 Satz 3
die Möglichkeit geschaffen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des Er-
wachsenvollzugs zu nutzen.

Absatz 2 eröffnet die Option einer Übertragung der schulischen und
beruflichen Bildung sowie der Beschäftigung auf private Einrichtungen
und Betriebe. Die notwendige Aufsicht über die Gefangenen obliegt der
Anstalt.

Im Ergebnis ist eine vernetzte Struktur staatlicher Stellen (z.B. Schulen,
Arbeitsagentur), privater Unternehmen (z.B. Bildungsträger) und Stel-
len des Arbeits- und Wirtschaftslebens (z.B. IHK, Arbeitgeberorganisati-
onen, Gewerkschaften) anzustreben.

Zu § 101 (Anstaltsleitung):

Der Anstaltsleiter ist für die Ausgestaltung des Vollzugs und die Organi-
sation der Anstalt verantwortlich. Er steuert die Anstalt durch Organisa-
tion, Führung der Bediensteten, Aufsicht und Controlling. Er ist insbe-
sondere für die konzeptionelle Ausrichtung und Fortentwicklung der
Anstalt verantwortlich. Er hält und fördert den Kontakt zu anderen An-
stalten des Landes, berücksichtigt die Interessen des Gesamtvollzugs
und wirkt an der Lösung anstaltsübergreifender Fragen mit.

Darüber hinaus vertritt der Anstaltsleiter die Anstalt nach außen und re-
präsentiert sie in der Öffentlichkeit.
Der Anstaltsleiter kann Aufgaben, auch der Vertretung der Anstalt nach
außen, auf andere Bedienstete delegieren. In der Regel geschieht dies
durch den Geschäftsverteilungsplan. Die beauftragten Bediensteten ar-
beiten insoweit im Auftrag des Anstaltsleiters. Die Aufgabenübertragung
bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Dies geschieht in der Regel
durch Genehmigung des Geschäftsverteilungsplans.

Absatz 2 entspricht § 156 Abs. 1 StVollzG.
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Zu § 102 (Bedienstete):

Die Ziele dieses Gesetzes können nur erreicht werden, wenn die Anstalt
angemessen mit Personal ausgestattet wird. Nur dies entspricht den
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts (a.a.O., S. 2096). Allgemein
gültige Festlegungen sind nicht möglich. Die erforderliche Personalaus-
stattung muss individuell unter Berücksichtigung der Anstaltssituation
und der besonderen Aufgabenstellung festgelegt werden.

Die Bediensteten müssen für den Jugendstrafvollzug geeignet und qua-
lifiziert sein. Sinnvoll ist es, sie bereits vor Dienstantritt in der Anstalt
durch gezielte Aus- und Fortbildungsmaßnahmen auf die Arbeit im Ju-
gendstrafvollzug vorzubereiten. Fortbildungsmaßnahmen sichern einen
angemessen Qualitätsstandard und gewährleisten einen professionel-
len Umgang mit den Gefangenen.

Zu § 103 (Seelsorger):

Die Bestimmung entspricht § 157 StVollzG.

Zu § 104 (Medizinische Versorgung):

Die Bestimmung entspricht weitgehend § 158 StVollzG.
Die Überschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass die Bestimmung
nicht nur die ärztliche Versorgung, sondern auch die pflegerische Be-
treuung regelt. Es ist darauf verzichtet worden zu bestimmen, wie und
durch wen die ärztliche Versorgung sichergestellt wird, um nach den
jeweiligen Gegebenheiten eine hauptamtliche, nebenamtliche oder ver-
tragsärztliche Versorgung zu ermöglichen.

Zu § 105 (Sozialtherapeutische Abteilung):

Die Bestimmung regelt die Einrichtung einer sozialtherapeutischen Ab-
teilung.

Von der Einrichtung kann etwa abgesehen werden, wenn in einer ande-
ren Anstalt ein entsprechendes Angebot vorgehalten wird.

Die Sozialtherapie ist baulich und organisatorisch vom übrigen Vollzugs-
bereich abzugrenzen, um die mit ihr verfolgten Ziele erreichen zu kön-
nen.

Personell ist insbesondere eine ausreichende Zahl von Psychologen
und Sozialpädagogen notwendig. Alle Bediensteten müssen für die be-
sonderen Aufgabenstellungen ausreichend geschult sein. Regelmäßi-
ger Fortbildung, Praxisberatung und Supervision kommt besondere
Bedeutung zu.

Zu § 106 (Konferenzen):

Die Bestimmung entspricht § 159 StVollzG, wobei die Begrifflichkeit an-
gepasst wurde.

Zu § 107 (Mitverantwortung der Gefangenen):

Die Bestimmung entspricht § 160 StVollzG und soll den Gefangenen
ermöglichen, sich gemeinschaftlich in die Gestaltung des Anstaltslebens
einzubringen. Gefangenenmitverantwortung bietet ein Übungsfeld zum
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erlernen und praktizieren demokratischer Regeln, des Respekts vor dem
Willen und den Vorstellungen anderer und zur aktiven Mitwirkung bei
Angelegenheiten von allgemeinem Interesse.

Zu § 108 (Hausordnung):

Die Bestimmung entspricht § 161 Abs. 1 und 2 StVollzG.

Zu § 109 (Aufsichtsbehörde):

Die Bestimmung entspricht § 151 Abs. 1 Satz 1 StVollzG. Sie regelt, wer
die Aufsicht über die Anstalt führt.

Das Gesetz macht keine Vorgaben, in welcher Weise die Aufsicht aus-
geübt werden soll. Die Aufsichtsbehörde kann sich externen Sachver-
standes bedienen.

Die Form der Aufsicht orientiert sich an Zielen, die im Vollzug erreicht
werden sollen, und nicht an Einzelvorgängen in der Anstalt.

Zu § 110 (Vollstreckungsplan):

Die Bestimmung entspricht § 152 Abs. 1 StVollzG.

Zu § 111 (Beirat):

Die Bestimmung entspricht den §§ 162 bis 165 StVollzG.

Zu § 112 (Einschränkung von Grundrechten):

Die Bestimmung entspricht dem Zitiergebot des Artikels 19 Abs. 1 Satz 2
des Grundgesetzes.


